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Kurzdarstellung des Sondervermégens
Auflegungsdatum und anwendbares Recht
Das Sondervermdgen wurde am 18. Dezember 2007 gemanB deutschem Recht aufgelegt.
WKN
AOMBWQ

ISIN
DEOOOAOMBWQS

Laufzeit
Das Sondervermdgen wurde fir unbestimmte Dauer aufgelegt.

Anlageinformationen
Anlageziel
Das Sondervermdégen strebt als Anlageziel einen Wertzuwachs an.
Anlagegrundsitze

Die Gesellschaft darf fiir das Sondervermdégen folgende Vermdgensgegenstande erwerben:

- Wertpapiere geméaB § 47 InvG;

- Geldmarktinstrumente geman § 48 InvG;

- Bankguthaben gemanB § 49 InvG;

- Investmentanteile gemaB § 50 InvG;

- Derivate gemaB § 51 InvG;

- Sonstige Anlageinstrumente gemaB § 52 InvG.

Im Ubrigen ist die Anlage in allen sonstigen in den Vertragsbedingungen genannten Vermo-
gensgegenstéanden zulassig. Die Gesellschaft erwirbt und verauBert die zugelassenen Ver-

mogensgegenstédnde nach Einschatzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der
weiteren Bérsenaussichten.

Das Sondervermoégen setzt sich zu mindestens 51 % aus Schuldverschreibungen zusam-
men.

Das Sondervermégen soll aktiv nach einem fundamental- / technisches orientierten Anlage-
konzept verwaltet werden. Die Ausrichtung ist grundsatzlich defensiv. Im Fokus stehen inter-
nationale Rentenwerte.

Die Gewichtung und Berlcksichtigung der Kriterien der Anlagepolitik kann variieren und zur
vollstandigen Nichtbeachtung oder zur deutlichen Uberbewertung einzelner oder mehrerer
Kriterien fihren. Die Kriterien sind weder abschlieBend noch vollzéhlig, so dass erganzend
andere, hier nicht genannte Kriterien verwendet werden kdnnen, um insbesondere auch zu-
kinftigen Entwicklungen Rechnung zu tragen.
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Aufgrund der vorgesehenen Anlagestrategie kann die Umsatzh&ufigkeit im Sondervermégen
stark schwanken (und damit im Zeitablauf unterschiedlich hohe Belastungen des Sonder-
vermégens mit Transaktionskosten auslésen).

Die Fondswahrung ist Euro.

Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht
werden.

Risikoprofil des Sondervermégens

Der Fonds unterliegt dem allgemeinen Marktrisiko. Der Wert des Fondsvermégens
und damit der Wert jedes einzelnen Anteils kann gegeniiber dem Ausgabepreis stei-
gen oder fallen. Dies kann zur Folge haben, dass der Anleger zum Zeitpunkt des Ver-
kaufs seiner Anteile unter Umstanden sein investiertes Geld nicht vollstéandig zuriick-
erhalt.

Die Wertentwicklung des Sondervermégens wird insbesondere von folgenden Fakto-
ren beeinflusst, aus denen sich Chancen und Risiken ergeben:

- Unternehmensspezifische Entwicklungen.
- Wechselkursveranderungen von Nicht-Euro-Wahrungen gegeniiber dem Euro.
- Renditeveranderungen bzw. Kursentwicklungen auf den Rentenmarkten.

- Entwicklung der Renditedifferenzen zwischen Staatspapieren und Unternehmens-
anleihen (Spread-Entwicklung).

- Das Sondervermogen kann seine Anlagen zeitweilig mehr oder weniger stark auf
bestimmte Sektoren, Lander oder Markisegmente konzentrieren. Auch daraus
kénnen sich Chancen und Risiken ergeben.

Allgemeines

Die Vermbgensgegenstande, in die die Gesellschaft fir Rechnung des Sondervermdgens
investiert, enthalten neben den Chancen auf Wertsteigerung auch Risiken. So kénnen Wert-
verluste auftreten, indem der Marktwert der Vermbgensgegenstande gegenuber dem Ein-
standspreis fallt. VerduBert der Anleger Anteile des Sondervermdgens zu einem Zeitpunkt, in
dem die Kurse der in dem Sondervermdgen befindlichen Vermégensgegenstédnde gegen-
Uber dem Zeitpunkt seines Anteilerwerbs gefallen sind, so erhalt er das von ihm in das Son-
dervermdgen investierte Geld nicht vollstandig zurlick. Das Risiko des Anlegers ist jedoch
auf die angelegte Summe beschrankt. Eine Nachschusspflicht iber das vom Anleger inves-
tierte Geld hinaus besteht nicht.

Zudem bestehen bei dem Sondervermdgen folgende Einzelrisiken, die dazu fihren kénnen,
dass sich die Anteilwerte nicht konstant positiv entwickeln:

Marktrisiko

Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hangt insbesondere von der Ent-
wicklung der Kapitalmérkte ab, die von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den
wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Landern beeinflusst
wird. Negative Kurs- und Marktentwicklungen fihren dazu, dass sich die Preise und Werte
dieser Finanzprodukte reduzieren.
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Adressenausfallrisiko

Neben allgemeinen Marktrisiken besteht beim Erwerb von Wertpapieren ein ausstellerbezo-
genes Risiko. Auch bei sorgfaltigster Auswahl der Aussteller von Wertpapieren ist es nicht zu
vermeiden, dass unglnstige Entwicklungen zu einem Vermdégensverfall einzelner Aussteller
fihren. Dadurch kénnen Verluste fiir das Sondervermdgen entstehen, indem in Wertpapiere
dieser Aussteller investierte Gelder nicht oder nur zum Teil zurlickgezahlt werden. Dieses
Risiko besteht in besonderem MaBe auch beim Erwerb von Wertpapieren, die Uber kein Ra-
ting verfligen, da bei diesen Wertpapieren der Gesellschaft die Bewertungsgrundlage hin-
sichtlich eines bestehenden ausstellerbezogenen Risikos fehlt.

Daneben beinhaltet das Adressenausfallrisiko allgemein auch das Risiko der Partei insbe-
sondere eines gegenseitigen Vertrages, mit der eigenen Forderung teilweise oder vollstandig
auszufallen. Dies betrifft alle Vertrage, die fiir Rechnung eines Sondervermégens geschlos-
sen werden.

Wahrungsrisiko

Sofern Vermdgenswerte eines Sondervermdgens in anderen Wé&hrungen als der jeweiligen
Fondswéahrung angelegt sind, erhélt das Sondervermdgen die Ertrage, Rickzahlungen und
Erlése aus solchen Anlagen in der jeweiligen Wahrung. Féllt der Wert dieser Wahrung ge-
genuber der Fondswahrung, so reduziert sich der Wert des Sondervermdgens.

Konzentrationsrisiko

Weitere Risiken kénnen dadurch entstehen, dass eine Konzentration der Anlage in bestimm-
te Vermdgensgegenstande oder Markte erfolgt. Dann ist das Sondervermdgen von der Ent-
wicklung dieser Vermdgensgegenstande oder Méarkte besonders stark abhangig.

Risiken im Zusammenhang mit dem Erwerb von Investmentfondsanteilen

Soweit flr das Sondervermdgen Investmentfondsanteile erworben werden, ist zu berlicksich-
tigen, dass die Manager der einzelnen Zielfonds voneinander unabhangig handeln und daher
mehrere Zielfonds gleiche oder einander entgegen gesetzte Anlagestrategien verfolgen kén-
nen. Hierdurch kénnen bestehende Risiken kumulieren, und eventuelle Chancen kénnen
sich gegeneinander aufheben.

Einsatz von Derivaten

Die Gesellschaft darf fiir das Sondervermoégen Derivatgeschafte zum Zwecke der Ab-
sicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzertragen,
d.h. auch zu spekulativen Zwecken tatigen. Letzteres kann das Verlustrisiko des Son-
dervermégens zumindest zeitweise erhohen. Das Marktrisikopotential darf bei maxi-
mal 200 % liegen.

Erhohte Volatilitat

Das Auftreten von Volatilititen des Sondervermégens, d.h. besonders hohen Schwankungen
des Anteilspreises in kurzer Zeit, hangt zu einem nicht unerheblichen Teil von nicht im Vorhi-
nein abschatzbaren allgemeinen Marktgegebenheiten ab. Allerdings wird das Risiko von
erheblichen Volatilitdten dadurch verstarkt, wenn bei den Anlageinstrumenten Schwerpunkte
gebildet werden.
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Das Sondervermoégen weist auf Grund seiner Zusammensetzung und seiner Anlage-
politik ein nicht auszuschlieBendes Risiko erh6hter Volatilitat auf, d.h. in kurzen Zeit-
raumen nach oben oder unten stark schwankender Anteilpreise.

Eine weitergehende Risikobeschreibung finden Sie im ausfiihrlichen Verkaufspros-
pekt.

Wertentwicklung

Wertentwicklung im Uberblick (in %)

%

4

1Jahr

mRR Analysis BORSERIUS Rent

Stand: 30.09.2009

Wertentwicklung nach der BVI-Methode (ohne Beriicksichtigung von Ausgabeaufschldagen). Historische
Wertentwicklungen lassen keine Riickschllisse auf eine dhnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist
nicht prognostizierbar. Aktuelle Angaben zur Wertentwicklung werden in den Jahres- und Halbjahresbe-
richten sowie auf der Internet-Seite der Gesellschaft unter http://www.universal-investment.de veréffent-
licht.

Profil des typischen Anlegers

Das Sondervermdgen ist fir Anleger konzipiert, die bereits gewisse Erfahrungen mit Fi-
nanzmarkten gewonnen haben. Der Anleger muss bereit und in der Lage sein, Wertschwan-
kungen der Anteile und ggf. einen deutlichen Kapitalverlust hinzunehmen. Der Anlagehori-
zont sollte bei mindestens 4 Jahren liegen.

Wirtschaftliche Informationen
Steuerliche Grundlagen

Das Sondervermdgen ist in Deutschland steuerbefreit. Die steuerliche Behandlung der
Fondsertrage beim Anleger hangt von den fur ihn im Einzelfall geltenden steuerlichen Vor-
schriften ab. Fir Auskiinfte lber die individuelle Steuerbelastung beim Anleger (insbesonde-
re Steuerauslander) sollte ein Steuerberater hinzugezogen werden. Einzelheiten zur steuerli-
chen Behandlung dieses Sondervermdgens entnehmen Sie bitte dem ausflhrlichen Ver-
kaufsprospekt und den Jahresberichten.
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Ausgabe- und Riicknahmepreise und Kosten

(vom Anteilinhaber zu tragen)

Ausgabeaufschlag: 3,00 %
Ricknahmeabschlag: wird nicht erhoben

Sonstige Kosten oder Gebiihren

(vom Sondervermégen zu tragen)

Verwaltungsvergutung: 0,50 % p.a.*
Depotbankvergitung: 0,10 % p.a.*

(mindestens € 10.000,00 p.a.)

Beratungs- oder Asset Management Vergltung: 0,50 % p.a.*

* Es steht den Beteiligten frei, jeweils eine niedrigere Vergltung zu berechnen oder auf die Berechnung zu verzichten. Einzel-
heiten zur Berechnung entnehmen Sie bitte dem ausfihrlichen Verkaufsprospekt.

Neben den der Gesellschaft, der Depotbank und der Beratungs- oder Asset Management Gesellschaft
zustehenden Vergiitungen gehen die folgenden Aufwendungen zu Lasten des Sondervermdgens:

im Zusammenhang mit dem Erwerb und der VerduBerung von Vermégensgegenstédnden entste-
hende Kosten;

bankibliche Depotgeblhren, ggf. einschlieBlich der Kosten fur die Verwahrung auslandischer
Wertpapiere im Ausland;

Kosten fir den Druck und Versand der fiir die Anteilinhaber bestimmten Jahres- und Halbjahres-
berichte und ggf. des Auflésungsberichtes;

alle im Zusammenhang mit der Erflllung der Voraussetzungen und Folgepflichten eines Vertriebs
der Anteile in anderen Landern anfallenden Kosten;

Kosten, die im Zusammenhang mit der Herbeiflihrung, Aufrechterhaltung und Beendigung von
Bdrsennotierungen der Anteile anfallen;

Kosten der Bekanntmachung der Jahres- und Halbjahresberichte, der Ausgabe- und Ricknah-
mepreise und ggf. der Thesaurierungen bzw. Ausschittungen und des Auflésungsberichtes;
Kosten der Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlagen und der Bescheinigung, dass die
steuerlichen Angaben nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden;
Verwaltungsgeblhren und Kostenersatz staatlicher Stellen;

Kosten fiir Rechts- und Steuerberatung in Hinblick auf das Sondervermégen;

im Zusammenhang mit den Kosten der Verwaltung und Verwahrung evtl. entstehende Steuern;
Kosten fur die Prifung des Sondervermégens durch den von der Gesellschaft beauftragten Ab-
schlussprifer der Gesellschaft;

Kosten fir die Beauftragung von Stimmrechtsbevollméachtigten;

Kosten fir die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprichen des Sondervermé-
gens;

Kosten fiir Erstellung oder Anderung, Ubersetzung, Hinterlegung, Druck und Versand von Ver-
kaufsprospekten in den Landern, in denen die Anteile vertrieben werden;

Kosten der Auflegung des Sondervermdgens bis zu einem Betrag von € 20.000,00 die Uber einen
Zeitraum von drei Jahren ratierlich belastet und nicht im Sondervermégen aktiviert werden;
Kosten zur Analyse des Anlageerfolgs durch Dritte;

Kosten fiir die Bonitatsbeurteilung des Sondervermdgens durch national oder international aner-
kannte Ratingagenturen;

Kosten fir Werbung, die unmittelbar im Zusammenhang mit dem Anbieten und dem Verkauf von
Anteilen anfallen;

im Zusammenhang mit den an die Gesellschaft, die Depotbank und an die Beratungs- oder Asset
Management Gesellschaft zu zahlenden Vergitungen sowie den vorstehend genannten Aufwen-
dungen anfallende Steuern.

Gesamtkostenquote (TER)
fr das vergangene Geschaftsjahr (30.11.2008): 1,13 %
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Ertragsverwendung

Bei dem Sondervermdgen werden die Ertrdge nicht ausgeschuttet, sondern im Sonderver-
mogen wiederangelegt (Thesaurierung).

Preisveroffentlichung

Die Ausgabe- und Ricknahmepreise werden bewertungstaglich von der Gesellschaft unter
Kontrolle der Depotbank ermittelt und sind am Sitz der Gesellschaft und der Depotbank ver-
fugbar. AuBerdem werden die Preise regelmaBig auf der Internet-Seite der Gesellschaft un-
ter http://www.universal-investment.de veroffentlicht.

Besonderheiten und Kosten beim Erwerb von Investmentanteilen

Neben der Vergltung zur Verwaltung des Sondervermégens wird eine Verwaltungsvergu-
tung flr die im Sondervermdgen gehaltenen Investmentanteile (Zielfonds) berechnet.

Erwerb und VerauBerung der Anteile

Zeichnungs- und Ricknahmeauftrage werden von der Depotbank, der Gesellschaft und den
Vertriebsstellen entgegengenommen.

Die Anleger kénnen grundsétzlich bewertungstéglich die Ricknahme von Anteilen verlan-
gen. Ricknahmeauftrédge sind bei der Depotbank oder der Gesellschaft selbst zu stellen. Die
Gesellschaft ist verpflichtet, die Anteile zum jeweils geltenden Ricknahmepreis, der dem
Anteilwert entspricht, zuriickzunehmen.

Auslagerung

Die Gesellschaft hat folgende Aufgaben anderen Unternehmen Ubertragen:

- Interne Revision.
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Zusatzliche Informationen — Erhaltlichkeit der Verkaufsunterlagen

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte dem ausflhrlichen Verkaufsprospekt und den aktuel-
len Jahres- und Halbjahresberichten.

Der ausfiihrliche und vereinfachte Verkaufsprospekt, die Vertragsbedingungen sowie die
aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte kénnen jeweils kostenlos bei der Gesellschaft, der
Depotbank und der Vertriebsgesellschaft angefordert werden. Sie kdnnen auch auf der In-
ternet-Seite der Gesellschaft unter http://www.universal-investment.de bezogen werden.

Kapitalanlagegesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
ErlenstraBBe 2
60325 Frankfurt am Main

Telefon: (069) 71043 -0
Telefax: (069) 7 10 43 - 700

http://www.universal-investment.de

Depotbank

UBS Deutschland AG
StephanstraBe 14-16
60313 Frankfurt am Main

Telefon: (069) 21 79 - 0

Telefax: (069) 21 79 - 511

Vertrieb und Kontaktstelle

Weitere Informationen Uber das Sondervermdgen finden Sie unter folgender Adresse:
Rombach Research Gesellschaft fir Finanzanalyse und Anlageberatung mbH

Franz-Marc-StraBe 4
50999 Koéln

Telefon: (0221) 98 54 80 - 0
Telefax: (0221) 98 54 80 - 10
Abschlusspriifer

KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft
Aktiengesellschaft Wirtschaftsprifungsgesellschaft
Marie-Curie-StraBe 30

60439 Frankfurt am Main

Aufsichtsbehorde

Bundesanstalt fir Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Graurheindorfer StraBe 108
53117 Bonn
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Verkaufsbeschrankung

Die ausgegebenen Anteile des Sondervermdgens dirfen nur in LAndern zum Kauf angebo-
ten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zuldssig
ist. Sofern nicht von der Gesellschaft oder von einem von ihr beauftragten Dritten eine An-
zeige bei den odrtlichen Aufsichtsbehdrden eingereicht bzw. eine Erlaubnis von den 6értlichen
Aufsichtsbehérden erlangt wurde und soweit eine solche Anzeige oder Genehmigung nicht
vorliegt, handelt es sich daher nicht um ein Angebot zum Erwerb von Investmentanteilen.

Die Anteile wurden und werden nicht nach dem United States Securities Act aus dem Jahr
1933 in seiner geltenden Fassung (nachfolgend als ,Gesetz von 1933“ bezeichnet) oder
nach den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder einer Gebietskdrperschaft der Ver-
einigten Staaten von Amerika oder ihrer Territorien, Besitzungen oder sonstiger Gebiete re-
gistriert, die ihrer Rechtshoheit unterstehen, einschlieBlich des Commonwealth von Puerto
Rico (nachfolgend als ,Vereinigte Staaten“ bezeichnet). Die Anteile dirfen nicht in den Ver-
einigten Staaten angeboten, verkauft oder anderweitig Ubertragen werden. Die Anteile wer-
den auf der Grundlage einer Befreiung von den Registrierungsvorschriften des Gesetzes von
1933 gemaB Regulation S zu diesem Gesetz angeboten und verkauft. Die Gesellschaft wur-
de und wird weder nach dem United States Investment Company Act aus dem Jahr 1940 in
seiner geltenden Fassung noch nach sonstigen US-Bundesgesetzen registriert. Dement-
sprechend werden Anteile weder in den Vereinigten Staaten noch an oder flr Rechnung von
US-Personen (im Sinne der Definitionen fir die Zwecke der US-Bundesgesetze tber Wert-
papiere, Waren und Steuern, einschlieBlich Regulation S zu dem Gesetz von 1933) (nach-
folgend zusammen als ,US-Personen” bezeichnet), angeboten oder verkauft. Spatere Uber-
tragungen von Anteilen in den Vereinigten Staaten bzw. an US-Personen sind unzulassig.

Die Anteile wurden von der US-Wertpapier- und Bérsenaufsichtsbehdrde, der Securities and
Exchange Commission (nachfolgend als ,SEC" bezeichnet) oder einer sonstigen Aufsichts-
behoérde in den Vereinigten Staaten weder zugelassen, noch wurde eine solche Zulassung
verweigert; dartber hinaus hat weder die SEC noch eine andere Aufsichtsbehérde in den
Vereinigten Staaten Uber die Richtigkeit und Angemessenheit dieses Verkaufsprospekts
bzw. die Vorteile der Anteile entschieden. Gegenteilige Behauptungen sind strafbar. Die Uni-
ted States Commodity Futures Trading Commission (US-Warenterminhandelsaufsichtsbe-
hérde) hat weder dieses Dokument noch sonstige Verkaufsunterlagen fir die Gesellschaft
geprift oder genehmigt.

Niemand ist zur Abgabe von Erklarungen oder Zusicherungen befugt, die nicht im Verkaufs-
prospekt bzw. in den Unterlagen enthalten sind, auf die im Verkaufsprospekt verwiesen wird.
Diese Unterlagen sind am Sitz der Gesellschaft éffentlich zuganglich.

Dieser Prospekt darf nicht in den Vereinigten Staaten in Umlauf gebracht werden.

Anleger, die als ,Restricted Persons® im Sinne der US-Regelung No. 2790 der ,National
Association Security Dealers® (NASD 2790) anzusehen sind, haben ihre Anlagen in dem
Sondervermégen der Gesellschaft unverziglich anzuzeigen.

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
ErlenstraBe 2
60325 Frankfurt am Main

Telefon: (069) 71043 -0
Telefax: (069) 7 10 43 - 700

http://www.universal-investment.de
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Richtlinienkonformes Sondervermdgen deutschen Rechts
Ausfihrlicher Verkaufsprospekt
einschlieBlich Vertragsbedingungen

Depotbank: Vertrieb:

UBS Deutschland AG Rombach Research Gesellschaft fiir
Finanzanalyse und Anlageberatung mbH



Innenseite des Umschlages

Der Kauf und Verkauf von Investmentanteilen erfolgt auf der Basis des zurzeit giiltigen
ausfiuhrlichen und vereinfachten Verkaufsprospekts und der Allgemeinen Vertragsbe-
dingungen in Verbindung mit den Besonderen Vertragsbedingungen. Es ist nicht ge-
stattet, von diesem Prospekt abweichende Auskiinfte oder Erklarungen abzugeben.
Jeder Kauf und Verkauf von Anteilen auf der Basis von Auskiinften oder Erklarungen,
welche nicht in diesem Prospekt enthalten sind, erfolgt ausschlieBlich auf Risiko des
Kaufers. Dieser Verkaufsprospekt wird erganzt durch den jeweils letzten Jahresbe-
richt. Wenn der Stichtag des Jahresberichts langer als acht Monate zuriickliegt, ist
dem Erwerber auch der Halbjahresbericht vor Vertragsschluss anzubieten.

Dem Vertragsverhaltnis zwischen Kapitalanlagegesellschaft und Anleger wird deut-
sches Recht zugrunde gelegt. GemaB § 23 Abs. 2 der Aligemeinen Vertragsbedingun-
gen ist der Sitz der Kapitalanlagegesellschaft Gerichtsstand fir Streitigkeiten aus dem
Vertragsverhaltnis, sofern der Anleger keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland
hat. Laut § 123 InvG sind samtliche Verkaufsunterlagen in deutscher Sprache abzu-
fassen. Die Kapitalanlagegesellschaft wird ferner die gesamte Kommunikation mit ih-
ren Anlegern in deutscher Sprache fiihren.

Bei Streitigkeiten aus der Anwendung der seit 8. Dezember 2004 geltenden Vorschrif-
ten des Birgerlichen Gesetzbuches betreffend Fernabsatzvertrage uiber Finanzdienst-
leistungen kénnen sich die Beteiligten an die Schlichtungsstelle der Deutschen Bun-

desbank, Postfach 11 12 32 in 60047 Frankfurt, Tel.: (069) 2388-1907 oder -1906, Fax:
(069) 2388-1919, wenden. Das Recht, die Gerichte anzurufen, bleibt hiervon unberiihrt.

Stand: Januar 2010

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

AOM8WQ / DEOOOAOMBWAQS3

Hinweis:

Anderungen von Angaben mit wesentlicher Bedeutung werden regelmaBig in den jeweiligen
Jahres- bzw. Halbjahresberichten sowie in dem ausfihrlichen und dem vereinfachten Ver-
kaufsprospekt (im Folgenden ,Verkaufsprospekte) aktualisiert.

Auflegungsdatum: 18. Dezember 2007
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A. Kurziibersicht iiber die Partner des RR Analysis BORSEBIUS Rent Universal

1. Kapitalanlagegesellschaft

Name:
Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:
ErlenstraBBe 2
60325 Frankfurt am Main

Postanschrift:
Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

Telefon: (069) 71043-0
Telefax: (069) 71043-700

http://www.universal-investment.de

Grindung:
1968

Rechtsform:
Gesellschaft mit beschrankter Haftung

Handelsregister:
Frankfurt am Main (HRB 9937)

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
€ 10.400.000,00 (Stand: September 2009)

Eigenmittel:
€ 25.614.000,00 (Stand: September 2009)

Geschaftsflhrer:

Oliver Harth, Wehrheim

Markus Neubauer, Frankfurt am Main

Bernd Vorbeck, Elsenfeld (gleichzeitig auch Président des Verwaltungsrates der Univer-
sal-Investment-Luxembourg S.A.)
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Aufsichtsrat:

Jochen Neynaber, Vorsitzender
Bankier i.R., Frankfurt am Main

Dr. Hans-Walter Peters, stellv. Vorsitzender
Persénlich haftender Gesellschafter des Bankhauses Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG,
Hamburg

Dr. Volker van Riith
Personlich haftender Gesellschafter der Hauck & Aufhauser Privatbankiers KGaA,
Frankfurt am Main

Horst Marschall
Mitglied des Vorstandes der Baden-Wlrttembergische Bank, Stuttgart

Alexander Mettenheimer
Sprecher der Geschéftsleitung der Merck Finck & Co. oHG, Minchen

Prof. Dr. Stephan Schiiller
Sprecher der persénlich haftenden Gesellschafter der Bankhaus Lampe KG, Dusseldorf
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2. Depotbank

Name:
UBS Deutschland AG

Hausanschrift:
StephanstraBBe 14 - 16
60313 Frankfurt am Main

Postanschrift:
Postfach 10 20 42
60020 Frankfurt am Main

Telefon: (069) 21 79 - 0
Telefax: (069) 21 79 - 511
Rechtsform:
Aktiengesellschaft

Handelsregister:
Frankfurt am Main (HRB 58164)

Haftendes Eigenkapital:
€ 570.185.436,00 (Stand: Dezember 2008)

Vorsitzender des Vorstands:
Jirg Zeltner

Vorsitzender des Aufsichtsrates:
Jochen Sauerborn

3. Beratungsgesellschaft
Name:
Promont AM AG

Postanschrift:
Carré DomstraBe
DomstraBe 55-73
50668 Koln

Telefon: (0221) 355 374 44
Telefax: (0221) 355 374 22

www.promontam.de
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4. Vertrieb

Name:
Rombach Research
Gesellschaft fur Finanzanalyse und Anlageberatung mbH

Postanschrift:
Franz-Marc-StraBe 4
50999 Koéln

Telefon: (0221) 98 54 80 - 21
Telefax: (0221) 98 54 80 - 10

Handelsregister:
KéIn (HRB 29699)

Geschaftsfiihrer:
Reinhold Rombach

5. Abschlusspriifer
KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft
Aktiengesellschaft Wirtschaftsprifungsgesellschaft
Marie-Curie-StraBBe 30
60439 Frankfurt am Main

6. Anlageausschuss

Dr. Guido Dette,
Promont AM AG, KéIn

Marcus Mies,
UBS Deutschland AG, Frankfurt am Main
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B. Erlauterungen

1. Grundlagen

Das Sondervermégen RR Analysis BORSEBIUS Rent Universal (im Folgenden das ,Son-
dervermoégen®) ist ein ,Richtlinienkonformes Sondervermdgen® im Sinne des Investment-
gesetzes. Es wird von der Kapitalanlagegesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft
mbH (im Folgenden ,Gesellschaft”) verwaltet.

Die Verwaltung des Sondervermdgens besteht vor allem darin, das von den Anlegern bei
der Gesellschaft eingelegte Geld unter Beachtung des Grundsatzes der Risikomischung
in verschiedenen Vermdgensgegenstanden gesondert vom Vermdgen der Gesellschaft
anzulegen. Das Sondervermdgen gehdrt nicht zur Insolvenzmasse der Gesellschaft.

In welchen Vermdgensgegenstanden die Gesellschaft das Geld anlegen darf und welche
Bestimmungen sie dabei zu beachten hat, ergibt sich aus dem Investmentgesetz und den
Vertragsbedingungen, die das Rechtsverhéltnis zwischen den Anlegern und der Gesell-
schaft regeln. Die Vertragsbedingungen umfassen einen Allgemeinen und einen Beson-
deren Teil (,Allgemeine” und ,Besondere Vertragsbedingungen®, gemeinsam ,Vertrags-
bedingungen®). Die Verwendung der Vertragsbedingungen fir ein Sondervermdgen unter-
liegt grundséatzlich der Genehmigungspflicht der Bundesanstalt fur Finanzdienstleistungs-
aufsicht. Eine Ausnahme hiervon bildet lediglich die Vorschrift in den Besonderen Ver-
tragsbedingungen, die die Vergitungen und Aufwendungserstattungen zum Gegenstand
hat, mit denen das Sondervermdgen belastet werden kann. Diese Vorschrift unterliegt
nicht der Genehmigungspflicht der Bundesanstalt fir Finanzdienstleistungsaufsicht.

Die Verkaufsprospekte, die Vertragsbedingungen sowie die aktuellen Jahres- und Halb-
jahresberichte sind kostenlos erhéltlich bei der Gesellschaft, der Depotbank, der Ver-
triebsgesellschaft oder auf der Internet-Seite der Gesellschaft unter http://www.universal-
investment.de.

Zusatzliche Informationen Uber die Anlagegrenzen des Risikomanagements dieses Son-
dervermdgens, die Risikomanagementmethoden und die jingsten Entwicklungen bei den
Risiken und Renditen der wichtigsten Kategorien von Vermdgensgegenstéanden sind in
elektronischer oder schriftlicher Form bei der Gesellschaft erhéltlich.

Die Vertragsbedingungen sind in diesem Prospekt abgedruckt.

Die Vertragsbedingungen kénnen von der Gesellschaft geandert werden. Anderungen der
Vertragsbedingungen, mit Ausnahme der Regelungen zu den Verglitungen und Aufwen-
dungserstattungen, bedirfen der Genehmigung durch die Bundesanstalt fir Finanzdienst-
leistungsaufsicht. Anderungen der Anlagegrundséatze des Sondervermdgens bedirfen zu-
satzlich der Zustimmung durch den Aufsichtsrat der Gesellschaft.

Die vorgesehenen Anderungen werden im elektronischen Bundesanzeiger und dariiber
hinaus in einer hinreichend verbreiteten Wirtschafts- oder Tageszeitung oder auf der In-
ternet-Seite der Gesellschaft unter http://www.universal-investment.de bekannt gemacht.

Die Anderungen treten friihestens am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Ande-
rungen von Regelungen zu den Vergitungen und Aufwendungserstattungen treten fri-
hestens sechs Monate nach ihrer Bekanntmachung in Kraft, wenn nicht mit Zustimmung
der Bundesanstalt fir Finanzdienstleistungsaufsicht ein friiherer Zeitpunkt bestimmt wur-
de. Anderungen der bisherigen Anlagegrundsétze des Sondervermdgens treten ebenfalls
frihestens sechs Monate nach Bekanntmachung in Kraft und sind nur unter der Bedin-
gung zulassig, dass die Gesellschaft den Anlegern anbietet, ihre Anteile gegen Anteile an
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Sondervermégen mit vergleichbaren Anlagegrundsatzen kostenlos umzutauschen, sofern
derartige Sondervermégen von der Gesellschaft verwaltet werden.

2. Kapitalanlagegesellschaft

Das Sondervermdgen wird von der am 4. November 1968 gegrindeten Kapitalanlage-
gesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbH mit Sitz in Frankfurt am Main verwal-
tet. Sie ist eine Gemeinschaftsgrindung deutscher Banken und Bankiers. lhre Gesell-
schafterbanken sind die Landesbank Baden-Wiurttemberg, Stuttgart, Bankhaus Lampe
KG, Bielefeld, Hauck & Aufhauser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main (beteiligt Gber
Hauck & Aufhduser Beteiligungsgesellschaft mbH) und Joh. Berenberg, Gossler & Co.
KG, Hamburg.

Die Universal-Investment-Gesellschaft mbH ist eine Kapitalanlagegesellschaft im Sinne
des Investmentgesetzes in der Rechtsform einer Gesellschaft mit beschrankter Haftung
(GmbH).

Die Gesellschaft darf seit 1968 Wertpapier-Sondervermégen verwalten. Ferner durfte sie
seit 30. August 1994 auch Geldmarkt-Sondervermdgen und seit 19. Oktober 1998 In-
vestmentfondsanteil-, Gemischte Wertpapier- und Grundstiicks- sowie Altersvorsorge-
Sondervermégen verwalten. Nach der Anpassung an das Investmentgesetz darf die Ge-
sellschaft seit dem 1. Januar 2004 Richtlinienkonforme Sondervermdgen, Altersvorsorge-
Sondervermégen und Spezial-Sondervermdgen sowie seit dem 9. August 2005 Gemisch-
te Sondervermdgen und Dach-Sondervermdgen mit zusatzlichen Risiken und seit 15. Mai
2008 Sonstige Sondervermoégen verwalten.

Nahere Angaben Uber die Geschaftsfihrung, die Zusammensetzung des Aufsichtsrates
sowie Uber das gezeichnete und eingezahlte Kapital und die Eigenmittel finden Sie im Ab-
schnitt A ,Kapitalanlagegesellschaft” dieses Verkaufsprospektes.

3. Depotbank

Das Investmentgesetz sieht eine Trennung der Verwaltung und der Verwahrung von Son-
dervermoégen vor. Mit der Verwahrung der Vermdgensgegenstande des Sondervermd-
gens hat die Gesellschaft die UBS Deutschland AG mit Sitz in Frankfurt am Main als De-
potbank beauftragt. Die UBS Deutschland AG ist eine Universalbank mit Schwerpunkt des
Betriebes von Bank- und Finanzgeschaften, insbesondere Kredit-, Emissions-, Vermo-
gensverwaltungs- und Effektengeschaften.

Die Depotbank verwahrt die Vermdgensgegenstande in Sperrdepots bzw. auf Sperrkon-
ten. Sie hat insbesondere daflir zu sorgen, dass die Ausgabe und die Ricknahme von
Anteilen und die Berechnung des Wertes der Anteile den Vorschriften des Investmentge-
setzes und den Vertragsbedingungen entsprechen. Weiterhin hat sie darauf zu achten,
dass bei den fir das Sondervermdgen getétigten Geschaften der Gegenwert innerhalb
der Ublichen Fristen in ihre Verwahrung gelangt und die Ertrdge des Sondervermdgens
geman den Vorschriften des Investmentgesetzes und den Vertragsbedingungen verwen-
det werden. Sie hat darlber hinaus zu prufen, ob die Anlage von Vermégensgegenstan-
den auf Sperrkonten eines anderen Kreditinstitutes mit dem Investmentgesetz und den
Vertragsbedingungen vereinbar ist. Wenn dies der Fall ist, hat sie ihre Zustimmung zu der
Anlage zu erteilen.

Die Gesellschaft ermittelt den Wert des Sondervermégens unter Kontrolle der Depotbank.
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4. Beratungsgesellschaft
Die Gesellschaft bedient sich bei der Umsetzung des Anlagekonzeptes einer Beratungs-
gesellschaft. Fir diese Aufgabe hat die Gesellschaft die Promont AM AG, Kéln, bestellt.

Die Beratungsgesellschaft erteilt der Gesellschaft unter Beriicksichtigung von Anlagebe-
schrankungen, die fir das Sondervermdgen bestehen, und der anwendbaren gesetzli-
chen Vorschriften unverbindliche Anlageempfehlungen im Hinblick auf die Anlage in Ver-
mogensgegenstande und den Abschluss entsprechender Transaktionen. Zu diesem
Zweck obliegt der Beratungsgesellschaft die Pflicht, alle hierfir relevanten Markte und
Vermdgenswerte zu beobachten und zu analysieren.

Die Beratungsgesellschaft haftet der Gesellschaft fir die Erflllung dieser Pflichten, aller-
dings nicht fir die ZweckmaBigkeit der Anlageempfehlungen sowie die Erreichung von
Anlagezielen.

5. Sondervermégen

Das Sondervermdgen wurde am 18. Dezember 2007 fir unbestimmte Dauer aufgelegt.
Die Anleger sind an den Vermdgensgegenstanden des Sondervermdgens entsprechend
der Anzahl ihrer Anteile als Miteigentimer nach Bruchteilen beteiligt.

6. Anlageziele, Anlagegrundsatze und -grenzen

Anlageziel

Das Sondervermdgen strebt als Anlageziel einen méglichst hohen Wertzuwachs an.
Anlagegrundsatze

Die Gesellschaft darf fiir das Sondervermdgen folgende Vermdgensgegenstande erwer-
ben:

- Wertpapiere geméaB § 47 InvG;

- Geldmarktinstrumente geman § 48 InvG;

- Bankguthaben gemanB § 49 InvG;

- Investmentanteile gemaB § 50 InvG;

- Derivate gemaB § 51 InvG;

- Sonstige Anlageinstrumente gemans § 52 InvG.

Im Ubrigen ist die Anlage in allen sonstigen in den Vertragsbedingungen genannten Ver-
mdgensgegenstanden zulédssig. Die Gesellschaft erwirbt und verduBert die zugelassenen

Vermdgensgegenstande nach Einschatzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie
der weiteren Bérsenaussichten.

Das Sondervermoégen setzt sich zu mindestens 51 % aus Schuldverschreibungen zu-
sammen.

Das Sondervermégen soll aktiv nach einem fundamental- / technisches orientierten Anla-
gekonzept verwaltet werden. Die Ausrichtung ist grundsatzlich defensiv. Im Fokus stehen
internationale Rentenwerte.

Die Gewichtung und Berticksichtigung der Kriterien der Anlagepolitik kann variieren und

zur vollstandigen Nichtbeachtung oder zur deutlichen Uberbewertung einzelner oder meh-
rerer Kriterien fihren. Die Kriterien sind weder abschlieBend noch vollzahlig, so dass er-
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ganzend andere, hier nicht genannte Kriterien verwendet werden kénnen, um insbeson-
dere auch zukinftigen Entwicklungen Rechnung zu tragen.

Aufgrund der vorgesehenen Anlagestrategie kann die Umsatzhaufigkeit im Sondervermé-
gen stark schwanken (und damit im Zeitablauf unterschiedlich hohe Belastungen des
Sondervermdégens mit Transaktionskosten auslésen).

Die Fondswahrung ist Euro.

Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik er-
reicht werden. Insbesondere kann nicht gewahrleistet werden, dass der Anleger
das in das Sondervermdgen investierte Vermégen vollstandig zuriickerhalt (siehe
auch in diesem Abschnitt B ,,Risikohinweise®).

7. Anlageinstrumente im Einzelnen

Wertpapiere

Die Gesellschaft darf fir Rechnung des Sondervermdgens Wertpapiere in- und auslandi-
scher Aussteller erwerben,

1. wenn sie an einer Bérse in einem Mitgliedstaat der Europaischen Union oder in ei-
nem anderen Vertragsstaat des Abkommens Uber den Europédischen Wirtschaftsraum
zum Handel zugelassen oder dort an einem anderen organisierten Markt zugelassen
oder in diesen einbezogen sind,

2. wenn sie an einer der von der Bundesanstalt fir Finanzdienstleistungsaufsicht zuge-
lassenen Borsen zum Handel zugelassen oder an einem der von der Bundesanstalt
fir Finanzdienstleistungsaufsicht zugelassenen organisierten Markte zugelassen oder
in diesen einbezogen sind.

Wertpapiere aus Neuemissionen durfen erworben werden, wenn nach ihren Ausgabebe-
dingungen die Zulassung zu einer der unter 1. und 2. genannten Bdrsen oder organisier-
ten Markte beantragt werden muss, und die Zulassung oder Einbeziehung innerhalb eines
Jahres nach Ausgabe erfolgt. Zusétzlich sind die Voraussetzungen des § 47 Abs. 1 Satz 2
InvG zu erflllen.

AuBerdem dirfen Wertpapiere auch in Form von Aktien erworben werden, die dem Son-
dervermdgen bei einer Kapitalerhéhung aus Gesellschaftsmitteln zustehen, in Form von
Anteilen an geschlossenen Fonds, die die in § 47 Abs. 1 Nr. 7 InvG oder in Form von Fi-
nanzinstrumenten, die die in § 47 Abs. 1 Nr. 8 InvG genannten Kriterien erflllen, oder in
Auslbung von Bezugsrechten, die zum Sondervermégen gehdren.

Als Wertpapiere gelten auch Bezugsrechte, sofern sich die Wertpapiere, aus denen die
Bezugsrechte herrihren, im Sondervermdégen befinden kénnen.

Geldmarktinstrumente

Bis zu 49 % des Wertes des Sondervermégens durfen in Geldmarktinstrumente vorbe-
haltlich der Bestimmungen in § 6 der Allgemeinen Vertragsbedingungen angelegt werden.

Geldmarktinstrumente sind Instrumente, die Ublicherweise auf dem Geldmarkt gehandelt
werden sowie verzinsliche Wertpapiere, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs fir das Sonder-
vermdgen eine Laufzeit bzw. Restlaufzeit von héchstens 397 Tagen haben. Sofern ihre
Laufzeit 1anger als 397 Tage ist, muss ihre Verzinsung regelmaBig, mindestens einmal in
397 Tagen marktgerecht angepasst werden. Geldmarktinstrumente sind auch Instrumen-
te, deren Risikoprofil dem Risikoprofil solcher Wertpapiere entspricht.
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Flr das Sondervermdgen dirfen Geldmarktinstrumente erworben werden,

1. wenn sie an einer Bérse in einem Mitgliedstaat der Europaischen Union oder in ei-
nem anderen Vertragsstaat des Abkommens Uber den Europédischen Wirtschaftsraum
zum Handel zugelassen oder dort an einem anderen organisierten Markt zugelassen
oder in diesen einbezogen sind,

2. wenn sie an einem der von der Bundesanstalt fir Finanzdienstleistungsaufsicht zuge-
lassenen Borsen zum Handel zugelassen oder an einem der von der Bundesanstalt
zugelassenen organisierten Markte zugelassen oder in diesen einbezogen sind.

3. wenn sie von den Europaischen Gemeinschaften, dem Bund, einem Sondervermé-
gen des Bundes, einem Land, einem anderen Mitgliedstaat oder einer anderen zent-
ralstaatlichen, regionalen oder lokalen Gebietskérperschaft oder der Zentralbank ei-
nes Mitgliedstaats der Européischen Union, der Européischen Zentralbank oder der
Europaischen Investitionsbank, einem Drittstaat oder, sofern dieser ein Bundesstaat
ist, einem Gliedstaat dieses Bundesstaates oder von einer internationalen &ffentlich-
rechtlichen Einrichtung, der mindestens ein Mitgliedstaat der Europaischen Union an-
gehdrt, begeben oder garantiert werden,

4. die von einem Unternehmen begeben werden, dessen Wertpapiere auf den unter den
Nummern 1 und 2 bezeichneten Markten gehandelt werden,

5. die von einem Kreditinstitut, das nach dem Europaischen Gemeinschaftsrecht festge-
legten Kriterien einer Aufsicht unterstellt ist, oder einem Kreditinstitut, das Aufsichts-
bestimmungen, die nach Auffassung der Bundesanstalt fir Finanzdienstleistungsauf-
sicht denjenigen des Gemeinschaftsrechts gleichwertig sind, unterliegt und diese ein-
hélt, begeben oder garantiert werden,

6. die von anderen Emittenten begeben werden und es sich bei dem jeweiligen Emitten-
ten handelt

a) um ein Unternehmen mit einem Eigenkapital von mindestens 10 Millionen Euro,
das seinen Jahresabschluss nach den Vorschriften der Vierten Richtlinie
78/660/EWG des Rates vom 25. Juli 1978 Uber den Jahresabschluss von Gesell-
schaften bestimmter Rechtsformen, zuletzt gedndert durch Artikel 49 der Richtli-
nie 2006/43/EG des Européischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006,
erstellt und veréffentlicht,

b) um einen Rechtstrager, der innerhalb einer eine oder mehrere bdrsennotierte
Gesellschaften umfassenden Unternehmensgruppe fiir die Finanzierung dieser
Gruppe zustandig ist, oder

c) um einen Rechtstrager, der die wertpapiermaBige Unterlegung von Verbindlich-
keiten durch Nutzung einer von der Bank eingerdumten Kreditlinie finanzieren
soll. Fur die wertpapiermaBige Unterlegung und die von einer Bank eingerdumte
Kreditlinie gilt Artikel 7 der Richtlinie 2007/16/EG.

Samtliche genannten Geldmarktinstrumente dirfen nur erworben werden, wenn sie die
Voraussetzungen des Art. 4 Abs. 1 und 2 der Richtlinie 2007/16/EG erfullen. Fur Geld-
marktinstrumente im Sinne des Absatzes 1 Nr. 1 und 2 gilt zusatzlich Art. 4 Abs. 3 der
Richtlinie 2007/16/EG.

Flar Geldmarktinstrumente im Sinne des Absatzes 1 Nr. 3 bis 6 missen ein ausreichender
Einlagen- und Anlegerschutz bestehen, z.B. in Form eines Investmentgrade-Ratings und
zusatzlich die Kriterien des Art. 5 der Richtlinie 2007/16/EG erflillt sein. Als ,Investment-
grade“ bezeichnet man eine Benotung mit ,BBB* bzw. ,Baa“ oder besser im Rahmen der
Kreditwirdigkeits-Prifung durch eine Rating-Agentur.

Fir den Erwerb von Geldmarktinstrumenten, die von einer regionalen oder lokalen Ge-
bietskdrperschaft eines Mitgliedstaates der Europédischen Union oder von einer internatio-
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nalen o6ffentlich-rechtlichen Einrichtung im Sinne des Absatz 1 Nr. 3 begeben werden,
aber weder von diesem Mitgliedstaat oder, wenn dieser ein Bundesstaat ist, einem Glied-
staat dieses Bundesstaates garantiert werden, und fir den Erwerb von Geldmarktinstru-
menten nach Absatz 1 Nr. 4 und 6 gilt Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie 2007/16/EG; fur den Er-
werb aller anderen Geldmarktinstrumente nach Absatz 1 Nr. 3 auBer Geldmarktinstru-
menten, die von der Europaischen Zentralbank oder der Zentralbank eines Mitgliedstaa-
tes der Européischen Union begeben oder garantiert wurden, gilt Art. 5 Abs. 4 der Richtli-
nie 2007/16/EG. Fur den Erwerb von Geldmarktinstrumenten nach Absatz 1 Nr. 5 gelten
Art. 5 Abs. 3 und, wenn es sich um Geldmarktinstrumente handelt, die von einem Kredit-
institut, das Aufsichtsbestimmungen, die nach Auffassung der Bundesanstalt denjenigen
des Europaischen Gemeinschaftsrechts gleichwertig sind, unterliegt und diese einhalt,
begeben oder garantiert werden, Artikel 6 der Richtlinie 2007/16/EG.

Anlagegrenzen fiir Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Die Gesellschaft darf in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente desselben Ausstellers
(Schuldners) bis zu 10 % des Sondervermdgens anlegen. Dabei darf der Gesamtwert der
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente dieser Aussteller (Schuldner) 40 % des Sonder-
vermdgens nicht tbersteigen. Dartber hinaus dirfen lediglich 5 % des Sondervermégens
in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente desselben Ausstellers angelegt werden.

In Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumenten besonderer
Offentlicher Aussteller im Sinne des § 60 Abs. 2 Satz 1 InvG darf die Gesellschaft jeweils
bis zu 35 % des Wertes des Sondervermégens anlegen.

In gedeckte Schuldverschreibungen darf die Gesellschaft jeweils bis zu 25 % des Wertes
des Sondervermdgens anlegen. Sofern in diese Schuldverschreibungen mehr als 5 % des
Wertes des Sondervermdgens angelegt werden, darf der Gesamtwert dieser Schuldver-
schreibungen 49 % des Wertes des Sondervermdgens nicht lbersteigen.

Die Gesellschaft darf hdchstens 20 % des Wertes des Sondervermdgens in eine Kombi-
nation der folgenden Vermdgensgegenstande anlegen:

- von ein und derselben Einrichtung begebenen Wertpapieren oder Geldmarktinstru-
menten,

- Einlagen bei dieser Einrichtung,

- Anrechnungsbetragen fir das Kontrahentenrisiko der mit dieser Einrichtung einge-
gangenen Geschafte in Derivaten, die nicht zum Handel an einer Bérse zugelassen
oder in einem anderen organisierten Markt einbezogen sind. Bei besonderen 6&ffentli-
chen Ausstellern im Sinne des § 60 Abs. 2 Satz 1 InvG darf eine Kombination der in
Satz 1 genannten Vermdgensgegenstande 35 % des Wertes des Sondervermdgens
nicht Ubersteigen.

Die jeweiligen Einzelobergrenzen bleiben unberihrt.

Das Sondervermdégen setzt sich zu mindestens 51 % aus Schuldverschreibungen zu-
sammen.

Die in Pension genommenen Wertpapiere werden auf die Anlagegrenzen des § 60 Abs. 1
und 2 InvG angerechnet.

Die Anrechnungsbetrage von Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten eines Emittenten
auf die vorstehend genannten Grenzen kénnen durch den Einsatz von marktgegenlaufi-
gen Derivaten, welche Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente desselben Emittenten
zum Basiswert haben, reduziert werden. Das bedeutet, dass flir Rechnung des Sonder-
vermbgens auch Uber die vorgenannten Grenzen hinaus Wertpapiere oder Geldmarktin-
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strumente eines Ausstellers erworben werden dirfen, wenn das dadurch gesteigerte Aus-
stellerrisiko durch Absicherungsgeschéafte wieder gesenkt wird.

Bis zu 10 % des Wertes des Sondervermdgens darf die Gesellschaft insgesamt anlegen
in

- Wertpapieren, die nicht zum Handel an einer BOrse zugelassen oder an einem ande-
ren organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, im Ubrigen je-
doch die Kriterien des § 52 Abs. 1 Nr. 1 InvG erflllen,

- Geldmarktinstrumenten von Ausstellern, die nicht den Anforderungen des § 48 genu-
gen, sofern die Geldmarktinstrumente die Voraussetzungen des § 52 Abs. 1 Nr. 2
InvG erflllen

- Aktien aus Neuemissionen, deren geplante Zulassung noch nicht erfolgt ist,

- Schuldscheindarlehen, die nach dem Erwerb fir das Sondervermégen mindestens
zweimal abgetreten werden kdnnen und gewahrt wurden:

a) dem Bund, einem Sondervermdgen des Bundes, einem Land, den Européischen
Gemeinschaften oder einem Staat, der Mitglied der Organisation fir wirtschaftli-
che Zusammenarbeit und Entwicklung ist,

b) einer anderen inlandischen Gebietskérperschaft oder einer Regionalregierung
oder ortlichen Gebietskdrperschaft eines anderen Mitgliedstaats der Europai-
schen Union oder eines anderen Vertragsstaats des Abkommens Uber den Euro-
paischen Wirtschaftsraum, fUr die nach Art. 44 der Richtlinie 2000/12/EG des Eu-
ropaischen Parlaments und des Rates vom 20. Marz 2000 Gber die Aufnahme
und Auslibung der Téatigkeit der Kreditinstitute die Gewichtung Null bekannt ge-
geben worden ist,

c) sonstigen Kérperschaften oder Anstalten des 6éffentlichen Rechts mit Sitz im In-
land oder in einem anderen Mitgliedstaat der Europaischen Union oder einem
anderen Vertragsstaat des Abkommens Uber den Europaischen Wirtschaftsraum,

d) Unternehmen, die Wertpapiere ausgegeben haben, die an einem organisierten
Markt im Sinne § 2 Abs. 5 des Wertpapierhandelsgesetzes zum Handel zugelas-
sen oder die an einem anderen organisierten Markt, der die wesentlichen Anfor-
derungen an geregelte Méarkte im Sinne der in § 52 Abs. 1 Nr. 4 d) InvG genann-
ten Richtlinien erfillt, sind, oder

e) anderen Schuldnern, sofern eine der in Buchstabe a bis ¢ bezeichneten Stellen
die Gewahrleistung fir die Verzinsung und Riickzahlung Gbernommen hat.

Bankguthaben

Bis zu 49 % des Wertes des Sondervermégens dirfen in Bankguthaben angelegt werden,
die eine Laufzeit von hichstens zwdlf Monaten haben. Diese Guthaben sind auf Sperr-
konten bei einem Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europédischen Union
oder des Abkommens Uber den Europaischen Wirtschaftsraum zu unterhalten. Nach
MaBgabe der Allgemeinen Vertragsbedingungen kénnen sie auch bei einem Kreditinstitut
mit Sitz in einem Drittstaat unterhalten werden.

Die Gesellschaft darf nur bis zu 20 % des Wertes des Sondervermdgens in Bankguthaben
bei je einem Kreditinstitut anlegen.

Betrage, die die Gesellschaft als Pensionsnehmer gezahlt hat, sind auf die flr Bankgut-
haben geltende Grenze anzurechnen.
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Investmentanteile

Die Gesellschaft darf bis zu 10 % des Wertes des Sondervermdgens in Anteilen an ande-
ren Sondervermdgen investieren. Diese anderen Sondervermdgen dirfen nach ihren Ver-
tragsbedingungen héchstens bis zu 10 % in Anteile an anderen Sondervermdgen inves-
tieren. Es kdnnen Anteile an inlandischen richtlinienkonformen und nicht-richtlinien-
konformen Sondervermdgen, Anteile an Investmentaktiengesellschaften, sowie richtli-
nienkonforme EG-Investmentanteile und andere ausléndische Investmentanteile erwor-
ben werden. Fir die Anteile muss eine jederzeitige Rickgabemdglichkeit bestehen.

Die Gesellschaft darf fir Rechnung des Sondervermdgens nicht mehr als 25 % der aus-
gegebenen Anteile eines anderen Investmentvermbgens erwerben.

Die in Pension genommenen Investmentanteile sind auf diese Anlagegrenzen anzurech-
nen.

Derivate

Die Gesellschaft darf ausschlieBlich die folgenden Grundformen von Derivaten oder Kom-
binationen aus diesen Derivaten oder Kombinationen aus anderen Vermdgensgegen-
stédnden, die fir das Sondervermdgen erworben werden dirfen, mit diesen Derivaten im
Sondervermégen einsetzen:

a) Terminkontrakte auf Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Finanzindices im Sinne des
Art. 9 Abs. 1 der Richtlinie 2007/16/EG, Zinssatze, Wechselkurse oder Wahrungen,

b) Optionen oder Optionsscheine auf Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Finanzindices
im Sinne des Art. 9 Abs. 1 der Richtlinie 2007/16/EG, Zinsséatze, Wechselkurse oder
Wahrungen und auf Terminkontrakte nach Buchstabe a), wenn

- eine Ausltbung entweder wahrend der gesamten Laufzeit oder zum Ende der
Laufzeit méglich ist, und

- der Optionswert ein Bruchteil oder ein Vielfaches der Differenz zwischen Basis-
preis und Marktpreis des Basiswerts ist und null wird, wenn die Differenz das an-
dere Vorzeichen hat;

c) Zinsswaps, Wahrungsswaps oder Zins-Wahrungsswaps,

d) Optionen auf Swaps nach Buchstabe c), sofern sie die unter Buchstabe b) beschrie-
benen Eigenschaften aufweisen (Swaptions),

e) Credit Default Swaps, sofern sie ausschlieBlich und nachvollziehbar der Absicherung
des Kreditrisikos von genau zuordenbaren Vermdgensgegenstanden des Sonder-
vermdgens dienen.

Die vorstehenden Finanzinstrumente kénnen selbststandiger Vermdgensgegenstand sein,
aber auch Bestandteil von Vermdgensgegenstanden.

Die Gesellschaft darf fir das Sondervermoégen Derivatgeschéafte zum Zwecke der
Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzertra-
gen, d.h. auch zu spekulativen Zwecken tatigen. Letzteres kann das Verlustrisiko
des Sondervermogens zumindest zeitweise erhhen.

Durch den Einsatz von Derivaten kann das Marktrisikopotenzial des Sondervermo-
gens verdoppelt werden. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich
aus der unginstigen Entwicklung von Marktpreisen fiir das Sondervermégen
ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials fiir den Einsatz der Derivate
wendet die Gesellschaft den einfachen Ansatz im Sinne der Derivate-Verordnung
an.
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Terminkontrakte

Die Gesellschaft darf fliir Rechnung des Sondervermégens im Rahmen der Anlagegrund-
satze Terminkontrakte auf fir das Sondervermdgen erwerbbare Wertpapiere und Geld-
marktinstrumente sowie auf Finanzindizes im Sinne des Art. 9 Abs. 1 der Richtlinie
2007/16/EG, Zinssatze, Wechselkurse oder Wahrungen abschlieBen. Terminkontrakte
sind flr beide Vertragspartner unbedingt verpflichtende Vereinbarungen, zu einem be-
stimmten Zeitpunkt, dem Falligkeitsdatum, oder innerhalb eines bestimmten Zeitraumes,
eine bestimmte Menge eines bestimmten Basiswerts zu einem im Voraus bestimmten
Preis zu kaufen bzw. zu verkaufen.

Optionsgeschafte

Die Gesellschaft darf fur Rechnung des Sondervermdgens im Rahmen der Anla-
gegrundsatze Kaufoptionen und Verkaufsoptionen auf Wertpapiere und Geldmarktinstru-
mente sowie auf Finanzindizes im Sinne des Art. 9 Abs. 1 der Richtlinie 2007/16/EG,
Zinssatze, Wechselkurse oder Wahrungen kaufen und verkaufen sowie mit Optionsschei-
nen handeln. Optionsgeschéafte beinhalten, dass einem Dritten gegen Entgelt (Options-
pramie) das Recht eingeraumt wird, wahrend einer bestimmten Zeit oder am Ende eines
bestimmten Zeitraums zu einem von vornherein vereinbarten Preis (Basispreis) die Liefe-
rung oder die Abnahme von Vermdgensgegenstanden oder die Zahlung eines Differenz-
betrags zu verlangen, oder auch entsprechende Optionsrechte zu erwerben. Die Optionen
oder Optionsscheine miissen eine Auslibung wéahrend der gesamten Laufzeit oder zum
Ende der Laufzeit vorsehen. Zudem muss der Optionswert zum Austbungszeitpunkt ein
Bruchteil oder ein Vielfaches der Differenz zwischen Basispreis und Marktpreis des Ba-
siswerts darstellen und null werden, wenn die Differenz das andere Vorzeichen hat.

Swaps

Die Gesellschaft darf fir Rechnung des Sondervermdgens im Rahmen der Anlagegrund-
satze Zinsswaps, Wéahrungsswaps und Zins-Wé&hrungsswaps abschlieBen. Swaps sind
Tauschvertrage, bei denen die dem Geschéaft zugrunde liegenden Zahlungsstrdme oder
Risiken zwischen den Vertragspartnern ausgetauscht werden.

Swaptions

Swaptions sind Optionen auf Swaps. Fir Rechnung dieses Sondervermdgens durfen nur
solche Swaptions erworben werden, die sich aus den oben beschriebenen Optionen und
Swaps zusammensetzen. Eine Swaption ist das Recht, nicht aber die Verpflichtung, zu
einem bestimmten Zeitpunkt oder innerhalb einer bestimmten Frist in einen hinsichtlich
der Konditionen genau spezifizierten Swap einzutreten. Im Ubrigen gelten die im Zusam-
menhang mit Optionsgeschéaften dargestellten Grundsatze.

Credit Default Swaps

Credit Default Swaps sind Kreditderivate, die es ermdglichen, ein potenzielles Kreditaus-
fallvolumen auf andere zu Ubertragen. Im Gegenzug zur Ubernahme des Kreditausfallrisi-
kos zahlt der Verkaufer des Risikos eine Pramie an seinen Vertragspartner. Die Gesell-
schaft darf fir das Sondervermégen nur einfache, standardisierte Credit Default Swaps
erwerben, die zur Absicherung einzelner Kreditrisiken im Sondervermégen eingesetzt
werden.

Im Ubrigen gelten die Ausfiihrungen zu Swaps entsprechend.

In Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente

Die Gesellschaft kann die vorstehend beschriebenen Finanzinstrumente auch erwerben,
wenn diese in Wertpapieren verbrieft sind. Dabei kénnen die Geschéfte, die Fi-
nanzinstrumente zum Gegenstand haben, auch nur teilweise in Wertpapieren enthalten
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sein (z.B. Optionsanleihen). Die Aussagen zu Chancen und Risiken gelten fir solche ver-
brieften Finanzinstrumente entsprechend, jedoch mit der MaBgabe, dass das Verlustrisiko
bei verbrieften Finanzinstrumenten auf den Wert des Wertpapiers beschrankt ist.

OTC-Derivatgeschifte

Die Gesellschaft darf sowohl Derivatgeschafte tatigen, die an einer Bérse zum Handel zu-
gelassen oder in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, als auch sogenann-
te over-the-counter (OTC)-Geschéfte.

Derivatgeschéfte, die nicht zum Handel an einer Bérse zugelassen oder in einen anderen
organisierten Markt einbezogen sind, darf die Gesellschaft nur mit geeigneten Kreditinsti-
tuten oder Finanzdienstleistungsinstituten auf der Basis standardisierter Rahmenvertrage
tatigen. Bei auBerbdrslich gehandelten Derivaten wird das Kontrahentenrisiko bezlglich
eines Vertragspartners auf 5 % des Wertes des Sondervermdgens beschrankt. Ist der
Vertragspartner ein Kreditinstitut mit Sitz in der Europaischen Union, dem Europdischen
Wirtschaftsraum oder einem Drittstaat mit vergleichbarem Aufsichtsniveau, so darf das
Kontrahentenrisiko bis zu 10 % des Wertes des Sondervermégens betragen. AuBerbérs-
lich gehandelte Derivatgeschéfte, die mit einer zentralen Clearingstelle einer Bérse oder
eines anderen organisierten Marktes als Vertragspartner abgeschlossen werden, werden
auf die Kontrahentengrenzen nicht angerechnet, wenn die Derivate einer taglichen Bewer-
tung zu Marktkursen mit taglichem Margin-Ausgleich unterliegen.

Darlehensgeschifte

Die im Sondervermdgen vorhandenen Vermdgensgegenstande kénnen darlehensweise
gegen marktgerechtes Entgelt an Dritte Ubertragen werden. Werden die Vermbgensge-
genstéande auf unbestimmte Zeit Ubertragen, so hat die Gesellschaft eine jederzeitige
Kundigungsmdglichkeit. Es muss vertraglich vereinbart werden, dass nach Beendigung
der Darlehenslaufzeit dem Sondervermdgen Vermdgensgegensténde gleicher Art, Gite
und Menge zuriick Ubertragen werden. Voraussetzung fir die darlehensweise Ubertra-
gung von Vermdgensgegensténden ist, dass dem Sondervermégen ausreichende Sicher-
heiten gewéahrt werden. Hierzu kénnen Guthaben abgetreten oder verpfandet bzw. Wert-
papiere Ubereignet oder verpfandet werden. Die Ertrdge aus Sicherheiten stehen dem
Sondervermégen zu.

Der Darlehensnehmer ist auBerdem verpflichtet, die Zinsen aus darlehensweise erhalte-
nen Wertpapieren bei Falligkeit an die Depotbank fir Rechnung des Sondervermdégens zu
zahlen. Werden Wertpapiere befristet verliehen, so ist dies auf 15 % des Wertes des
Sondervermégens beschrankt. Alle an einen Darlehensnehmer Ubertragenen Wertpapiere
darfen 10 % des Wertes des Sondervermégens nicht Ubersteigen.

Gelddarlehen darf die Gesellschaft Dritten fir Rechnung des Sondervermdgens nicht ge-
wahren.

Pensionsgeschafte

Die Gesellschaft darf flir Rechnung des Sondervermdgens Pensionsgeschafte mit Kredit-
instituten und Finanzdienstleistungsinstituten mit einer Héchstlaufzeit von zwdélf Monaten
abschlieBen. Pensionsgeschéafte sind nur in Form sogenannter echter Pensionsgeschafte
zulassig. Dabei Ubernimmt der Pensionsnehmer die Verpflichtung, die Vermdgensgegen-
stdnde zu einem bestimmten oder vom Pensionsgeber zu bestimmenden Zeitpunkt zu-
rck zu Ubertragen.

RR Analysis BORSEBIUS Rent Universal 16



Kreditaufnahme

Die Aufnahme von kurzfristigen Krediten fur gemeinschaftliche Rechnung der Anleger ist
bis zu 10 % des Wertes des Sondervermdgens zulassig, sofern die Bedingungen der
Kreditaufnahme marktiblich sind und die Depotbank der Kreditaufnahme zustimmt.

8. Bewertung

Allgemeine Regeln fir die Vermégensbewertung

An einer Borse zugelassene / in organisiertem Markt gehandelte Vermégensgegen-
stande

Vermdgensgegenstande, die zum Handel an Bérsen zugelassen sind oder in einem ande-
ren organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind sowie Bezugsrechte
fir das Sondervermdgen werden zum jeweiligen Kurswert bewertet, sofern nachfolgend
unter ,Besondere Bewertungsregeln“ nicht anders angegeben.

Nicht an Bérsen notierte oder organisierten Markten gehandelte Vermégensgegen-
stande oder Vermogensgegenstiande ohne handelbaren Kurs

Vermoégensgegenstande, die weder zum Handel an Bdrsen zugelassen sind noch in ei-
nem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder flr die
kein handelbarer Kurs verfugbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der
bei sorgféltiger Einschatzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berlcksichti-
gung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist, sofern nachfolgend unter ,Be-
sondere Bewertungsregeln® nicht anders angegeben.

Besondere Bewertungsregeln fiir einzelne Vermégensgegenstande
Nichtnotierte Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen

Fir die Bewertung von Schuldverschreibungen, die nicht zum Handel an der Bérse zuge-
lassen oder in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen
sind (z.B. nicht notierte Anleihen, Commercial Papers und Einlagenzertifikate), und fir die
Bewertung von Schuldscheindarlehen werden die flr vergleichbare Schuldverschreibun-
gen und Schuldscheindarlehen vereinbarten Preise und gegebenenfalls die Kurswerte
von Anleihen vergleichbarer Aussteller mit entsprechender Laufzeit und Verzinsung, er-
forderlichenfalls mit einem Abschlag zum Ausgleich der geringeren VerauBerbarkeit, her-
angezogen.

Geldmarktinstrumente

Bei den im Sondervermdgen befindlichen Geldmarktinstrumenten werden Zinsen und
zinsdhnliche Ertrdge sowie Aufwendungen (z.B. Verwaltungsvergitung, Depotbank-
vergutung, Prifungskosten, Kosten der Verdffentlichung etc.) bis einschlieBlich des Tages
vor dem Valutatag bertcksichtigt.

Derivate

Optionsrechte und Terminkontrakte

Die zu einem Sondervermdgen gehdrenden Optionsrechte und die Verbindlichkeiten aus
einem Dritten eingerdaumten Optionsrechten, die zum Handel an einer Bérse zugelassen

oder in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, werden zu den jeweils zuletzt
festgestellten Kursen bewertet.

Das gleiche gilt fir Forderungen und Verbindlichkeiten aus fir Rechnung des Sonderver-
mogens verkauften Terminkontrakten. Die zu Lasten des Sondervermdégens geleisteten
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Einschliisse werden unter Einbeziehung der am Bdérsentag festgestellten Bewertungsge-
winne und Bewertungsverluste zum Wert des Sondervermdgens hinzugerechnet.

Bankguthaben, Festgelder, Investmentanteile, Pensionsgeschéfte und Darlehen
Bankguthaben werden grundsatzlich zum Nennwert angesetzt.

Festgelder werden zum Renditekurs bewertet, sofern das Festgeld jederzeit kiindbar ist
und die Rickzahlung bei der Kiindigung zum Renditekurs erfolgt.

Investmentanteile werden grundsatzlich zum Ricknahmepreis angesetzt. Bérsengehan-
delte Investmentvermdgen kdénnen auch zum letzten bekannten Tageskurs bewertet wer-
den.

Far die Ruckerstattungsanspriiche aus Darlehensgeschéften ist der jeweilige Kurswert
der als Darlehen Ubertragenen Vermdgensgegenstande maBgebend.

Werden Wertpapiere flir Rechnung des Sondervermégens in Pension gegeben, so sind
diese weiterhin bei der Bewertung zu berlcksichtigen. Daneben ist der im Rahmen des
Pensionsgeschéftes fir Rechnung des Sondervermégens empfangene Betrag im Rah-
men der liquiden Mittel (Bankguthaben) auszuweisen.

Werden flr Rechnung des Sondervermdgens Wertpapiere in Pension genommen, so sind
diese bei der Bewertung nicht zu berucksichtigen. Aufgrund der vom Sondervermégen ge-
leisteten Zahlung ist bei der Bewertung eine Forderung an den Pensionsgeber in H6he
der abgezinsten Rlickzahlungsanspriiche zu beriicksichtigen.

Auf auslandische Wahrung lautende Vermoégensgegenstande
Auf auslandische Wahrung lautende Vermdgensgegenstdnde werden zu dem unter Zu-

grundelegung des 17.00 Uhr-Fixings von The WM Company ermittelten Devisenkurs der
Wahrung in Euro taggleich umgerechnet.
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9. Wertentwicklung

Wertentwicklung im Uberblick (in %)
Y

Fl

1 Jahr

mRR Analysis BORSEBIUS Rent

Stand: 30.09.2009

Wertentwicklung nach der BVI-Methode (ohne Beriicksichtigung von Ausgabeaufschlagen). Histori-
sche Wertentwicklungen lassen keine Riickschliisse auf eine dhnliche Entwicklung in der Zukunft zu.
Diese ist nicht prognostizierbar. Aktuelle Angaben zur Wertentwicklung werden in den Jahres- und
Halbjahresberichten sowie auf der Internet-Seite der Gesellschaft unter http://www.universal-
investment.de veréffentlicht.

10. Risikohinweise

Allgemeines

Die Vermdgensgegenstande, in die die Gesellschaft fir Rechnung des Sondervermdégens
investiert, enthalten neben den Chancen auf Wertsteigerung auch Risiken. So kdnnen
Wertverluste auftreten, indem der Marktwert der Vermdgensgegenstédnde gegeniber dem
Einstandspreis fallt. VerauBert der Anleger Anteile des Sondervermégens zu einem Zeit-
punkt, in dem die Kurse der in dem Sondervermdégen befindlichen Vermdgensgegenstan-
de gegeniber dem Zeitpunkt seines Anteilerwerbs gefallen sind, so erhélt er das von ihm
in das Sondervermdgen investierte Geld nicht vollstdndig zurlick. Obwohl jedes Sonder-
vermdgen stetige Wertzuwachse anstrebt, kénnen diese nicht garantiert werden. Das Ri-
siko des Anlegers ist jedoch auf die angelegte Summe beschrankt. Eine Nachschuss-
pflicht Gber das vom Anleger investierte Geld hinaus besteht nicht.

Die Reihenfolge der in diesem Abschnitt aufgefihrten Risiken stellt keine Gewichtung dar.
Die aufgefuhrten Risiken kénnen unterschiedliche Auswirkungen auf das Sondervermd-
gen haben.

Mégliches Anlagespektrum

Unter Beachtung der durch das Investmentgesetz und die Vertragsbedingungen vorgege-
benen Anlagegrundsatze und -grenzen, die fir das Sondervermdgen einen sehr weiten
Rahmen vorsehen, kann die tatsachliche Anlagepolitik auch dazu fiihren, dass schwer-
punktmaBig Vermdgensgegenstande z.B. nur weniger Branchen, Markte oder Regio-
nen/Lander erworben werden. Diese Konzentration auf wenige spezielle Anlagesektoren
kann mit besonderen Chancen verbunden sein, denen aber auch entsprechende Risiken
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(z.B. Marktenge, hohe Schwankungsbreite innerhalb bestimmter Konjunkturzyklen) ge-
genulberstehen.

Uber den Inhalt der Anlagepolitik informiert der Jahresbericht nachtraglich fiir das abge-
laufene Berichtsjahr.

Die Wertentwicklung des Sondervermégens wird insbesondere von folgenden Fak-
toren beeinflusst, aus denen sich Chancen und Risiken ergeben:

- Unternehmensspezifische Entwicklungen.
- Wechselkursveranderungen von Nicht-Euro-Wahrungen gegenitiber dem Euro.
- Renditeveranderungen bzw. Kursentwicklungen auf den Rentenmarkten.

- Entwicklung der Renditedifferenzen zwischen Staatspapieren und Unterneh-
mensanleihen (Spread-Entwicklung).

- Das Sondervermégen kann seine Anlagen zeitweilig mehr oder weniger stark
auf bestimmte Sektoren, Lander oder Marktsegmente konzentrieren. Auch da-
raus konnen sich Chancen und Risiken ergeben.

Allgemeine Risiken
Marktrisiko

Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hangt insbesondere von der
Entwicklung der Kapitalmérkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Welt-
wirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweili-
gen Landern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung insbesondere an einer
Bérse kdnnen auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerlchte ein-
wirken.

Lander- oder Transferrisiko

Vom Léanderrisiko spricht man, wenn ein ausléandischer Schuldner trotz Zahlungsfahigkeit
aufgrund fehlender Transferfahigkeit oder -bereitschaft seines Sitzlandes Leistungen nicht
fristgerecht, oder Uberhaupt nicht erbringen kann. So kénnen z.B. Zahlungen, auf die das
Sondervermégen Anspruch hat, ausbleiben, oder in einer Wahrung erfolgen, die aufgrund
von Devisenbeschréankungen nicht mehr konvertierbar ist.

Liquiditatsrisiko

Fir das Sondervermdgen dirfen auch Vermdgensgegenstéande erworben werden, die
nicht zum amtlichen Markt an einer Bbrse zugelassen oder in einen organisierten Markt
einbezogen sind. Der Erwerb derartiger Vermdgensgegenstande ist mit der Gefahr ver-

bunden, dass es insbesondere zu Problemen bei der WeiterverauBerung der Vermbgens-
gegenstande an Dritte kommen kann.

Adressenausfallrisiko

Neben allgemeinen Marktrisiken besteht beim Erwerb von Wertpapieren ein ausstellerbe-
zogenes Risiko. Auch bei sorgfaltigster Auswahl der Aussteller von Wertpapieren ist es
nicht zu vermeiden, dass ungulnstige Entwicklungen zu einem Vermdgensverfall einzelner
Aussteller fihren. Dadurch kdnnen Verluste flr das Sondervermdgen entstehen, indem in
Wertpapiere dieser Aussteller investierte Gelder nicht oder nur zum Teil zurlickgezahlt
werden.

Daneben beinhaltet das Adressenausfallrisiko (oder Kontrahenten-/Ausstellerrisiko) auch
das Risiko der Partei insbesondere eines gegenseitigen Vertrages, mit der eigenen For-
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derung teilweise oder vollstandig auszufallen. Dies gilt fir alle Vertrége, die fir Rechnung
eines Sondervermdgens geschlossen werden.

Abwicklungsrisiko

Insbesondere beim Erwerb nicht notierter Wertpapiere oder bei der Abwicklung Uber eine
Transferstelle besteht das Risiko, dass die Abwicklung nicht erwartungsgeman durchge-
fihrt wird, da eine Gegenpartei nicht rechtzeitig oder vereinbarungsgeman zahlt oder lie-
fert.

Wahrungsrisiko

Sofern Vermbgenswerte eines Sondervermdgens in anderen Wéhrungen als der jeweili-
gen Fondswéahrung angelegt sind, erhalt das Sondervermdgen die Ertrage, Rickzahlun-
gen und Erlése aus solchen Anlagen in der jeweiligen Wahrung. Fallt der Wert dieser
Wahrung gegeniber der Fondswahrung, so reduziert sich der Wert des Sondervermd-
gens.

Verwahrrisiko

Mit der Verwahrung von Vermdgensgegenstanden insbesondere im Ausland ist ein Ver-
lustrisiko verbunden, das aus Insolvenz, Sorgfaltspflichtverletzungen oder missbrauchli-
chem Verhalten des Verwahrers oder eines Unter-Verwahrers resultieren kann.

Konzentrationsrisiko

Weitere Risiken kénnen dadurch entstehen, dass eine Konzentration der Anlage in be-
stimmte Vermdgensgegenstande oder Markte erfolgt. Dann ist das Sondervermégen von
der Entwicklung dieser Vermdgensgegenstande oder Markte besonders stark abhangig.

Inflationsrisiko
Die Inflation beinhaltet ein Abwertungsrisiko fiir alle Vermdgensgegenstande.

Rechtliches und steuerliches Risiko

Die rechtliche und steuerliche Behandlung von Sondervermbgen kann sich in unabsehba-
rer und nicht beeinflussbarer Weise &dndern. Eine Anderung fehlerhaft festgestellter Be-
steuerungsgrundlagen des Sondervermdgens fir vorangegangene Geschéftsjahre (z.B.
aufgrund von steuerlichen AuBenprufungen) kann fir den Fall einer fir den Anleger steu-
erlich grundsatzlich nachteiligen Korrektur zur Folge haben, dass der Anleger die Steuer-
last aus der Korrektur fiir vorangegangene Geschéftsjahre zu tragen hat, obwohl er unter
Umstéanden zu diesem Zeitpunkt nicht in dem Sondervermégen investiert war. Umgekehrt
kann fur den Anleger der Fall eintreten, dass ihm eine steuerlich grundséatzlich vorteilhafte
Korrektur fir das aktuelle und fiir vorangegangene Geschéftsjahre, in denen er an dem
Sondervermégen beteiligt war, durch die Rickgabe oder VerduBerung der Anteile vor
Umsetzung der entsprechenden Korrektur nicht mehr zugute kommt.

Zudem kann eine Korrektur von Steuerdaten dazu flhren, dass steuerpflichtige Ertrage
bzw. steuerliche Vorteile in einem anderen als eigentlich zutreffenden Veranlagungszeit-
raum tatsachlich steuerlich veranlagt werden und sich dies beim einzelnen Anleger nega-
tiv auswirkt.

Anderung der Anlagepolitik

Durch eine Anderung der Anlagepolitik innerhalb des fiir das richtlinienkonforme Sonder-
vermobgen zuldssigen Anlagespekirums kann sich das mit dem Sondervermdgen verbun-
dene Risiko inhaltlich verandern.
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Anderung der Vertragsbedingungen; Auflésung oder Verschmelzung

Die Gesellschaft behélt sich in den Vertragsbedingungen fiir das Sondervermdgen das
Recht vor, die Vertragsbedingungen zu &ndern (siehe hierzu auch in diesem Abschnitt B
,2arundlagen®). Ferner ist es ihr gemaB den Vertragsbedingungen mdglich, das Sonder-
vermdgen ganz aufzuldésen, oder es mit einem anderen, ebenfalls von ihr verwalteten
Sondervermdgen zu verschmelzen. Fir den Anleger besteht daher das Risiko, dass er die
von ihm geplante Haltedauer nicht realisieren kann.

Risiko der Riicknahmeaussetzung

Die Anleger kénnen grundsatzlich von der Gesellschaft die bewertungstagliche Ricknah-
me ihrer Anteile verlangen. Die Gesellschaft kann die Ricknahme der Anteile jedoch bei
Vorliegen auBergewdhnlicher Umstande zeitweilig aussetzen, und die Anteile erst spater
zu dem dann gultigen Preis zuriicknehmen (siehe hierzu im Einzelnen unten unter Aus-
setzung der Ricknahme). Dieser Preis kann niedriger liegen, als derjenige vor Ausset-
zung der Racknahme.

Schliisselpersonenrisiko

Sondervermégen, deren Anlageergebnis in einem bestimmten Zeitraum sehr positiv aus-
fallt, haben diesen Erfolg auch der Eignung der handelnden Personen und damit den rich-
tigen Entscheidungen ihres Managements zu verdanken. Die personelle Zusammenset-
zung des Fondsmanagements kann sich jedoch verdndern. Neue Entscheidungstrager
kénnen dann méglicherweise weniger erfolgreich agieren.

Erhohte Volatilitat

Das Auftreten von Volatilitditen des Sondervermdégens, d.h. besonders hohen Schwan-
kungen des Anteilspreises in kurzer Zeit, hangt zu einem nicht unerheblichen Teil von
nicht im Vorhinein abschéatzbaren allgemeinen Marktgegebenheiten ab. Allerdings wird
das Risiko von erheblichen Volatilitaten dadurch verstarkt, wenn bei den Anlageinstru-
menten Schwerpunkte gebildet werden.

Das Sondervermogen weist auf Grund seiner Zusammensetzung und seiner Anla-
gepolitik ein nicht auszuschlieBendes Risiko erhohter Volatilitat auf, d.h. in kurzen
Zeitraumen nach oben oder unten stark schwankender Anteilpreise.

Risiken im Zusammenhang mit Anlageobjekten
Risiken beim Erwerb von Aktien

Teil der Anlagestrategie des Sondervermdgens ist der Erwerb von Aktien. Mit dem Erwerb
von Aktien kénnen besondere Marktrisiken und Unternehmensrisiken verbunden sein. Der
Wert von Aktien spiegelt nicht immer den tatsachlichen Vermdgenswert des zugrunde lie-
genden Unternehmens wider. Es kann daher zu groBen und schnellen Schwankungen
dieser Werte kommen, wenn sich Marktgegebenheiten oder Einschatzungen von Markt-
teilnehmern hinsichtlich des Wertes dieser Anlagen andern. Hinzu kommt, dass die Rech-
te aus Aktien stets nachrangig gegeniiber den Anspriichen samtlicher Ubrigen Glaubigern
des Emittenten befriedigt werden. Daher unterliegen Aktien im Allgemeinen grdBeren
Wertschwankungen als z.B. festverzinsliche Wertpapiere.

Insbesondere unterliegen Aktien vorwiegend kleinerer, weniger ausgereifter Unternehmen
in der Regel héheren Schwankungen als der Markt allgemein. Die Griinde hierfir liegen
darin, dass die Wertpapiere generell in kleineren Mengen gehandelt werden und dass
diese Unternehmen grdBeren Geschéftsrisiken ausgesetzt sind.
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Angesichts der Gefahr gréBerer und haufigerer Schwankungen von Aktienwerten kann es
bei schwerpunktmaBig im Sondervermdgen enthaltenen Aktien zu entsprechend groBen
und haufigen Veranderungen des Wertes des Sondervermdgens kommen.

Risiken beim Erwerb von festverzinslichen Wertpapieren (Zinsanderungsrisiko)

Mit der Investition in verzinsliche Wertpapiere ist die Mdglichkeit verbunden, dass sich das
Marktzinsniveau, das im Zeitpunkt der Begebung eines Wertpapiers besteht, &ndern
kann. Steigen die Markizinsen gegentiber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fal-
len i.d.R. die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere. Fallt dagegen der Marktzins, so
steigt der Kurs festverzinslicher Wertpapiere. Diese Kursentwicklung fihrt dazu, dass die
aktuelle Rendite des festverzinslichen Wertpapiers in etwa dem aktuellen Marktzins ent-
spricht. Diese Kursschwankungen fallen jedoch je nach Laufzeit der festverzinslichen
Wertpapiere unterschiedlich aus. Festverzinsliche Wertpapiere mit kirzeren Laufzeiten
haben geringere Kursrisiken als festverzinsliche Wertpapiere mit langeren Laufzeiten.
Festverzinsliche Wertpapiere mit kirzeren Laufzeiten haben demgegeniber in der Regel
geringere Renditen als festverzinsliche Wertpapiere mit langeren Laufzeiten.

Geldmarktinstrumente besitzen aufgrund ihrer kurzen Laufzeit von maximal 397 Tagen
tendenziell geringere Kursrisiken.

Aufgrund der Anlagemdéglichkeit des Sondervermdgens in Anlagen von Emittenten mit
Sitz in Wachstumsmarkten ist zu berlcksichtigen, dass diese Anlagen im allgemeinen
spekulativer sind und gréBeren Risiken ausgesetzt sind als Anlagen in verzinslichen
Wertpapieren aus entwickelten Landern.

Risiken im Zusammenhang mit Derivatgeschaften

Treten die bei der Verwendung von Derivaten erwarteten Marktentwicklungen nicht ein,
kann dies einen Verlust zur Folge haben, der den in das Derivat investierten Betrag Uber-
steigt.

Insbesondere ist der Kauf und Verkauf von Optionen sowie der Abschluss von Terminkon-
trakten oder Swaps mit folgenden Risiken verbunden:

- Kursanderungen des Basiswertes kénnen den Wert eines Optionsrechts oder Ter-
minkontraktes bis hin zur Wertlosigkeit vermindern. Durch Wertédnderungen des ei-
nem Swap zugrunde liegenden Vermdgenswertes kann das Sondervermdgen eben-
falls Verluste erleiden.

- Der gegebenenfalls erforderliche Abschluss eines Gegengeschafts (Glattstellung) ist
mit Kosten verbunden.

- Durch die Hebelwirkung von Optionen kann der Wert des Sondervermdgens stérker
beeinflusst werden, als dies beim unmittelbaren Erwerb der Basiswerte der Fall ist.

- Der Kauf von Optionen birgt das Risiko, dass die Option nicht ausgelbt wird, weil sich
die Preise der Basiswerte nicht wie erwartet entwickeln, so dass die vom Sonderver-
moégen gezahlte Optionspramie verféllt. Beim Verkauf von Optionen besteht die Ge-
fahr, dass das Sondervermdgen zur Abnahme von Vermdgenswerten zu einem héhe-
ren als dem aktuellen Marktpreis, oder zur Lieferung von Vermbégenswerten zu einem
niedrigeren als dem aktuellen Marktpreis verpflichtet. Das Sondervermdgen erleidet
dann einen Verlust in H6he der Preisdifferenz minus der eingenommenen Options-
pramie.

- Auch bei Terminkontrakten besteht das Risiko, dass das Sondervermdgen infolge ei-
ner unerwarteten Entwicklung des Marktpreises bei Falligkeit Verluste erleidet.
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Risiken im Zusammenhang mit dem Erwerb von Investmentfondsanteilen

Die Risiken der Investmentanteile, die flir das Sondervermdgen erworben werden, stehen
in engem Zusammenhang mit den Risiken der in diesen Sondervermdgen enthaltenen
Vermoégensgegenstande bzw. der von diesen verfolgten Anlagestrategien. Die genannten
Risiken kénnen jedoch durch die Streuung der Vermégensanlagen innerhalb der Sonder-
vermdgen, deren Anteile erworben werden, und durch die Streuung innerhalb dieses
Sondervermégens reduziert werden.

Da die Manager der einzelnen Zielfonds voneinander unabhangig handeln, kann es aber
auch vorkommen, dass mehrere Zielfonds gleiche, oder einander entgegen gesetzte An-
lagestrategien verfolgen. Hierdurch kénnen bestehende Risiken kumulieren, und eventu-
elle Chancen kénnen sich gegeneinander aufheben.

Es ist der Gesellschaft im Regelfall nicht méglich, das Management der Zielfonds zu kon-
trollieren. Deren Anlageentscheidungen missen nicht zwingend mit den Annahmen oder
Erwartungen der Gesellschaft Ubereinstimmen.

Der Gesellschaft wird die aktuelle Zusammensetzung der Zielfonds oftmals nicht zeitnah
bekannt sein. Entspricht die Zusammensetzung nicht ihnren Annahmen oder Erwartungen,
so kann sie ggf. erst deutlich verzdgert reagieren, indem sie Zielfondsanteile zurtickgibt.

Besondere Landerrisiken

Aufgrund des sehr weiten Anlagerahmens ist es mdéglich, fir das Sondervermégen Wert-
papiere von Emittenten aus sich noch in der Entwicklung befindlichen Markten zu erwer-
ben. Werden solche Wertpapiere aufgrund der tatsdchlichen Anlagepolitik schwerpunki-
maBig erworben, kénnen damit besondere Landerrisiken einhergehen, die in der Regel
bei Anlagen in Wertpapiere von Emittenten in weiter entwickelten Landern nicht auftreten.

Diese besonderen Risiken kénnen u.a. aus einem geringeren Schutzniveau der Anleger in
diesen Landern, unglnstigen politischen und gesellschaftlichen Umstéanden wie z.B. poli-
tische Einflussnahmen auf den Wirtschaftssektor, illiquideren Markten und damit verbun-
dener erhdhter Volatilitat resultieren.

Besondere Branchenrisiken

SchwerpunktmaBige Anlagen in Wertpapiere einer Branche kénnen ebenfalls dazu fih-
ren, dass sich die besonderen Risiken einer Branche verstarkt im Wert des Sonderver-
mogens widerspiegeln.

Insbesondere bei Anlagen in Branchen, die stark von Entwicklung und Forschung abhan-
gig (z.B. Biotechnologiebranche, Pharmabranche, Chemiebranche etc.) oder vergleichs-
weise neu sind, kann es bei Entwicklungen mit branchenweiten Auswirkungen zu vor-
schnellen Reaktionen der Anleger mit der Folge erheblicher Kursschwankungen kommen.
Der Erfolg dieser Branchen basiert haufig auf Spekulationen und Erwartungen im Hinblick
auf zukunftige Produkte. Erfillen diese Produkte allerdings nicht die in sie gesetzten Er-
wartungen oder treten sonstige Rickschlage auf, kbnnen abrupte Wertverluste in der ge-
samten Branche auftreten.

Allerdings kann es auch in anderen Branchen Abhéangigkeiten geben, die dazu fihren,
dass bei unginstigen Entwicklungen wie z.B. bei Lieferengpassen, Rohstoffknappheit,
Verscharfung von gesetzlichen Vorschriften usw. die gesamte Branche einer erheblichen
Wertschwankung unterliegt.

Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die Ziele der Anlagepolitik tat-
séachlich erreicht werden.
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11. Profil des typischen Anlegers

Das Sondervermoégen ist fir Anleger konzipiert, die bereits gewisse Erfahrungen mit Fi-
nanzmarkten gewonnen haben. Der Anleger muss bereit und in der Lage sein, Wert-
schwankungen der Anteile und ggf. einen deutlichen Kapitalverlust hinzunehmen. Der An-
lagehorizont sollte bei mindestens 4 Jahren liegen.

12. Anteile

Die Rechte der Anleger werden bei Errichtung des Sondervermégens ausschlieBlich in
Globalurkunden verbrieft. Diese Globalurkunden werden bei einer Wertpapier-
Sammelbank verwahrt. Ein Anspruch des Anlegers auf Auslieferung einzelner Anteil-
scheine besteht nicht. Der Erwerb von Anteilen ist nur bei Depotverwahrung méglich. Die
Anteile lauten auf den Inhaber und verbriefen die Anspriiche der Inhaber gegentiber der
Gesellschaft.

13. Ausgabe und Ricknahme von Anteilen
Ausgabe von Anteilen

Die Anzahl der ausgegebenen Anteile ist grundsétzlich nicht beschrankt. Die Anteile kdn-
nen bei der Depotbank erworben werden. Sie werden von der Depotbank zum Ausgabe-
preis ausgegeben, der dem Inventarwert pro Anteil zuziglich eines Ausgabeaufschlags
entspricht. Die Gesellschaft behalt sich vor, die Ausgabe von Anteilen voribergehend
oder vollstandig einzustellen.

Mit Blick auf die Ausgabe von Anteilen besteht bei der Depotbank ein téglicher Orderan-
nahmeschluss. Liegt der Depotbank bis zum Orderannahmeschluss ein Kaufauftrag vor,
so wird dieser mit dem diesem Orderannahmeschluss entsprechenden Ausgabepreis ab-
gerechnet. Geht ein Kaufauftrag erst nach dem Orderannahmeschluss zu, so verschiebt
sich die Ausgabe und Abrechnung auf den nachsten Anteilpreis. Der Orderannahme-
schluss kann bei der Depotbank erfragt werden.

Riicknahme von Anteilen

Die Anleger kénnen grundsatzlich bewertungstéglich die Rucknahme von Anteilen verlan-
gen. Ricknahmeauftrage sind bei der Depotbank oder der Gesellschaft selbst zu stellen.
Die Gesellschaft ist verpflichtet, die Anteile zum jeweils geltenden Ricknahmepreis, der
dem Anteilwert entspricht, zurlickzunehmen.

Mit Blick auf die Rickgabe von Anteilen besteht bei der Depotbank ein taglicher Orderan-
nahmeschluss. Liegt der Depotbank bis zum Orderannahmeschluss ein Verkaufsauftrag
vor, so wird dieser mit dem diesem Orderannahmeschluss entsprechenden Ricknahme-
preis abgerechnet. Geht ein Verkaufsauftrag erst nach dem Orderannahmeschluss zu, so
verschiebt sich die Ricknahme und Abrechnung auf den nachsten Anteilpreis. Der Order-
annahmeschluss kann bei der Depotbank erfragt werden.

Abrechnung bei Anteilausgabe und -riicknahme

Die Abrechnung erfolgt spatestens an dem auf den Eingang des Kauf- oder Verkaufsauf-
trags folgenden Wertermittlungstag.

Aussetzung der Anteilricknahme

Die Gesellschaft kann die Ricknahme der Anteile zeitweilig aussetzen, sofern auBerge-
wdhnliche Umstande vorliegen, die eine Aussetzung unter Beriicksichtigung der Interes-
sen der Anleger erforderlich erscheinen lassen. AuBergewdhnliche Umstande liegen zum
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Beispiel vor, wenn eine Bbérse, an der ein wesentlicher Teil der Wertpapiere des Sonder-
vermdgens gehandelt wird, auBerplanmaBig geschlossen ist, oder wenn die Vermégens-
gegenstande des Sondervermdgens nicht bewertet werden kénnen.

Der Gesellschaft bleibt es vorbehalten, die Anteile erst dann zu dem dann gultigen Preis
zuriickzunehmen oder umzutauschen, wenn sie unverzlglich, jedoch unter Wahrung der
Interessen aller Anleger, Vermdgensgegenstande des Sondervermdgens verduBert hat.

Die Gesellschaft unterrichtet die Anleger durch Bekanntmachung im elektronischen Bun-
desanzeiger und dartber hinaus auf der Internet-Seite der Gesellschaft unter
http://www.universal-investment.de Uber die Aussetzung und die Wiederaufnahme der
RlUcknahme der Anteile.

Die Gesellschaft untersagt das sogenannte Market Timing oder sonstige auf kurzfristige
Gewinne ausgerichtete Handelsstrategien. Wenn die Gesellschaft Grund zur Annahme
hat, dass derartige kurzfristige Handelsstrategien mit spekulativem Charakter angewendet
werden, behalt sie sich vor, Antrage zur Zeichnung bzw. Ricknahme von Anteilen am
Sondervermégen abzulehnen.

Borsen und Markte

Die Anteile des Sondervermdgens sind nicht zum (amtlichen) Handel an Bérsen zugelas-
sen. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass die Anteile ohne Zustimmung
der Gesellschaft an Bérsen oder an anderen Markten gehandelt werden.

Der dem Bdrsenhandel oder Handel in sonstigen Markten zugrunde liegende Marktpreis
wird nicht ausschlieBlich durch den Wert der im Sondervermdgen gehaltenen Vermoé-
gensgegenstande, sondern auch durch Angebot und Nachfrage bestimmt. Daher kann
dieser Marktpreis von dem ermittelten Anteilpreis abweichen.

14. Ausgabe- und Riicknahmepreise und Kosten
Ausgabe- und Riicknahmepreis

Zur Errechnung des Ausgabepreises und des Ricknahmepreises fir die Anteile ermittelt
die Gesellschaft unter Kontrolle der Depotbank bewertungstaglich den Wert der zum Son-
dervermdgen gehérenden Vermdgensgegenstande abzlglich der Verbindlichkeiten (In-
ventarwert).

Die Division des Inventarwertes durch die Zahl der ausgegebenen Anteilscheine ergibt
den ,Anteilwert®.

Bewertungstage flr die Anteile des Sondervermdgens sind alle Bérsentage. An gesetzli-
chen Feiertagen im Geltungsbereich des Investmentgesetzes, die Bérsentage sind, sowie
am 24. und 31. Dezember jeden Jahres kdnnen die Gesellschaft und die Depotbank von
einer Ermittlung des Wertes absehen. Von einer Anteilpreisermittlung wird derzeit an Neu-
jahr, Karfreitag, Ostern, Ostermontag, Maifeiertag, Christi Himmelfahrt, Pfingsten,
Pfingstmontag, Fronleichnam, Tag der Deutschen Einheit, Heilig Abend, 1. und 2. Weih-
nachtsfeiertag und Silvester abgesehen.

Aussetzung der Errechnung des Ausgabe-/Riicknahmepreises
Die Gesellschaft kann die Errechnung des Ausgabe- und Ricknahmepreises zeitweilig

unter denselben Voraussetzungen wie die Anteilricknahme aussetzen. Diese sind im Ab-
schnitt ,Aussetzung der Anteilricknahme* naher erlautert.
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Ausgabeaufschlag

Bei Festsetzung des Ausgabepreises wird dem Anteilwert ein Ausgabeaufschlag hin-
zugerechnet. Der Ausgabeaufschlag betragt 3,00 % des Anteilwertes. Es steht der Gesell-
schaft frei, einen niedrigeren Ausgabeaufschlag zu berechnen oder von der Erhebung ei-
nes Ausgabeaufschlages abzusehen. Dieser Ausgabeaufschlag kann insbesondere bei
kurzer Anlagedauer die Performance reduzieren oder sogar ganz aufzehren. Der Ausga-
beaufschlag stellt im Wesentlichen eine Vergltung fiir den Vertrieb der Anteile des Son-
dervermdgens dar. Die Gesellschaft kann den Ausgabeaufschlag zur Abgeltung von Ver-
triebsleistungen an etwaige vermittelnde Stellen weitergeben.

Ricknahmeabschlag
Ein Ricknahmeabschlag wird nicht erhoben.
Veroffentlichung der Ausgabe- und Ricknahmepreise

Die Ausgabe- und Ricknahmepreise werden regelmaBig in einer hinreichend verbreiteten
Tages- oder Wirtschaftszeitung und/oder auf der Internet-Seite der Gesellschaft unter
http://www.universal-investment.de veréffentlicht.

Kosten bei Ausgabe und Riicknahme der Anteile

Die Ausgabe und Ricknahme der Anteile durch die Gesellschaft bzw. durch die Depot-
bank erfolgt zum Ausgabepreis (Anteilwert zuzlglich Ausgabeaufschlag) bzw. Ricknah-
mepreis (Anteilwert) ohne Berechnung zusétzlicher Kosten.

Werden Anteile Uber Dritte zurlickgegeben, so kdnnen Kosten bei der Ricknahme der
Anteile anfallen. Bei Vertrieb von Anteilen Uber Dritte kbnnen auch héhere Kosten als der
Ausgabepreis berechnet werden.

15. Verwaltungs- und sonstige Kosten

VerglUtungen und Aufwendungserstattungen aus dem Sondervermdgen an die Gesell-
schaft, die Depotbank und Dritte unterliegen nicht der Genehmigungspflicht der Bundes-
anstalt fur Finanzdienstleistungsaufsicht.

Die Gesellschaft erhalt fir die Verwaltung des Sondervermdgens unabhangig von der An-
teilklasse eine vierteljahrlich zahlbare Vergltung in H6he von 0,50 % p.a. bezogen auf
den an jedem Ermittlungstag ermittelten Inventarwert des Sondervermégens. Es steht der
Gesellschaft frei, fir eine oder mehrere Anteilklassen eine niedrigere Vergiitung zu be-
rechnen oder von der Berechnung einer VergUtung abzusehen.

Zusiétzlich gilt folgende Regelung ab dem 1. Mai 2010:

Die Gesellschaft kann in Héhe von 5 % der Nettoausgleichs-, Nettoschadensersatz-
und/oder Nettovergleichszahlungen aus der Teilnahme an in- und auslandischen Wertpa-
piersammelklagen, Steuererstattungsverfahren oder entsprechenden Verfahren als pau-
schale Vergitung im Hinblick auf die Kosten, die der Gesellschaft in diesem Zusammen-
hang entstehen, erhalten.

Die Depotbank erhalt fir ihre Tatigkeit unabhéangig von der Anteilklasse eine vierteljahrlich
zahlbare Vergitung in Héhe von 0,10 % p.a. (mindestens € 10.000,00 p.a.) bezogen auf
den an jedem Ermittlungstag ermittelten Inventarwert des Sondervermégens. Es steht der
Depotbank frei, flr eine oder mehrere Anteilklassen eine niedrigere Vergitung in Rech-
nung zu stellen oder von der Berechnung einer Depotbankvergitung abzusehen.
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Die Gesellschaft kann sich bei der Umsetzung des Anlagekonzeptes einer Beratungs-
oder Asset Management Gesellschaft bedienen. In diesem Fall betragt die aus dem Son-
dervermdgen vierteljahrlich zahlbare Vergutung der Beratungs- oder Asset Management
Gesellschaft unabhangig von der Anteilklasse 0,50 % p.a. bezogen auf den an jedem Er-
mittlungstag ermittelten Inventarwert des Sondervermdégens. Es steht der Beratungs- oder
Asset Management Gesellschaft frei, fir eine oder mehrere Anteilklassen eine niedrigere
Vergltung in Rechnung zu stellen oder von der Berechnung einer Vergltung abzusehen.

Neben den der Gesellschaft, der Depotbank und der Beratungs- oder Asset Management
Gesellschaft zustehenden Verglitungen gehen die folgenden Aufwendungen zu Lasten
des Sondervermdgens:

im Zusammenhang mit dem Erwerb und der VerauBerung von Vermdgensgegen-
stédnden entstehende Kosten;

bankubliche Depotgebuhren, ggf. einschlieBlich der Kosten fur die Verwahrung aus-
landischer Wertpapiere im Ausland;

Kosten fur den Druck und Versand der fir die Anteilinhaber bestimmten Jahres- und
Halbjahresberichte und ggf. des Auflésungsberichtes;

alle im Zusammenhang mit der Erfallung der Voraussetzungen und Folgepflichten ei-
nes Vertriebs der Anteile in anderen Ladndern anfallenden Kosten;

Kosten, die im Zusammenhang mit der Herbeiflihrung, Aufrechterhaltung und Been-
digung von Bérsennotierungen der Anteile anfallen;

Kosten der Bekanntmachung der Jahres- und Halbjahresberichte, der Ausgabe- und
Ricknahmepreise und ggf. der Thesaurierungen bzw. Ausschiittungen und des Auf-
I6sungsberichtes;

Kosten der Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlagen und der Bescheinigung,
dass die steuerliche Angaben nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt
wurden;

Verwaltungsgebihren und Kostenersatz staatlicher Stellen;
Kosten fiir Rechts- und Steuerberatung in Hinblick auf das Sondervermdégen;

im Zusammenhang mit den Kosten der Verwaltung und Verwahrung evil. entstehen-
de Steuern;

Kosten fur die Prifung des Sondervermdgens durch den von der Gesellschaft beauf-
tragten Abschlussprifer der Gesellschaft;

Kosten fiir die Beauftragung von Stimmrechtsbevollmé&chtigten;

Kosten fir die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsanspriichen des Son-
dervermdgens;

Kosten fiir Erstellung oder Anderung, Ubersetzung, Hinterlegung, Druck und Versand
von Verkaufsprospekten in den Landern, in denen die Anteile vertrieben werden;

Kosten der Auflegung des Sondervermégens bis zu einem Betrag von € 20.000.00,
die Uber einen Zeitraum von drei Jahren ratierlich belastet und nicht im Sonderver-
mdgen aktiviert werden;

Kosten zur Analyse des Anlageerfolgs durch Dritte;

Kosten fiir die Bonitatsbeurteilung des Sondervermdgens durch national oder interna-
tional anerkannte Ratingagenturen;

Kosten fur Werbung, die unmittelbar im Zusammenhang mit dem Anbieten und dem
Verkauf von Anteilen anfallen;
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- im Zusammenhang mit den an die Gesellschaft, die Depotbank und an die Bera-
tungs- oder Asset Management Gesellschaft zu zahlenden Vergitungen sowie den
vorstehend genannten Aufwendungen anfallende Steuern.

Im Jahresbericht werden die zu Lasten des Sondervermdgens angefallenen Verwaltungs-
kosten (ohne Transaktionskosten) offen gelegt und als Quote des durchschnittlichen
Fondsvolumens ausgewiesen (,Total Expense Ratio“ — TER). In der TER finden grund-
satzlich samtliche Kostenpositionen Eingang, die zu Lasten des Sondervermdgens ent-
nommen wurden, mit Ausnahme von Transaktionskosten. Transaktionskosten sind solche
Kosten, die dem Sondervermdgen durch den Erwerb und die VerduBerung von Vermé-
gensgegenstanden entstehen.

Die Gesellschaft gibt im Regelfall Teile ihrer Verwaltungsvergitung an vermittelnde Stel-
len weiter. Dies erfolgt zur Abgeltung von Vertriebsleistungen. Dabei kann es sich auch
um wesentliche Teile handeln. Depotbank und Beratungs- oder Asset Management Ge-
sellschaft kbnnen aus ihren vereinnahmten Vergitungen VertriebsmaBnahmen der Ver-
mittler unterstitzen, deren Berechnung in der Regel auf der Grundlage vermittelter Be-
stande erfolgt.

Gesellschaft, Depotbank und Beratungs- oder Asset Management Gesellschaft kdnnen
nach ihrem freien Ermessen mit einzelnen Anlegern die teilweise Rickzahlung von ver-
einnahmten Verglitungen an diese Anleger vereinbaren. Dies kommt insbesondere dann
in Betracht, wenn institutionelle Anleger direkt GroBbetrage nachhaltig investieren.

Die Gesellschaft kann im Zusammenhang mit Geschéften fiir Rechnung des Sonderver-
mogens geldwerte Vorteile (Broker research, Finanzanalysen, Markt- und Kursinformati-
onssysteme) verwenden, die sie im Interesse der Anleger bei den Anlageentscheidungen
nutzt. Der Gesellschaft flieBen keine Rickvergitungen der aus dem Sondervermdgen an
die Depotbank und an Dritte geleistete Vergltungen und Aufwandserstattungen zu. Im
Ubrigen wird auf die entsprechenden Jahresberichte verwiesen.

Besonderheiten und Kosten beim Erwerb von Investmentanteilen

Neben der Vergutung zur Verwaltung des Sondervermégens wird eine Verwaltungsvergi-
tung flr die im Sondervermdgen gehaltenen Anteile berechnet.

Der Anleger sollte dariiber hinaus beriicksichtigen, dass dem Sondervermdgen beim Er-
werb von anderen Investmentanteilen gegebenenfalls Ausgabeaufschlage beziehungs-
weise Ricknahmegebihren berechnet werden, die das Sondervermdgen belasten. Ne-
ben diesen Kosten sind auch die fir den jeweiligen Zielfonds anfallenden Gebdihren, Kos-
ten, Steuern, Provisionen und sonstigen Aufwendungen in Bezug auf Investmentanteile,
in die das Sondervermdgen investiert, mittelbar von den Anlegern des Sondervermégens
zu tragen. Das Sondervermégen darf auch in Investmentanteile anlegen, die eine andere
Gebuhrenstruktur (z.B. Pauschalgebuhr, erfolgsabhangige Vergltung) aufweisen oder fir
die zusatzliche Arten von Geblhren belastet werden dirfen.

Soweit ein Zielfonds direkt oder indirekt von der Gesellschaft oder einem anderen Unter-
nehmen verwaltet wird, mit dem die Gesellschaft durch eine wesentliche unmittelbare
oder mittelbare Beteiligung verbunden ist, darf die Gesellschaft oder das andere Unter-
nehmen fir den Erwerb oder die Ricknahme der Investmentanteile der Zielfonds keine
Ausgabeaufschlage und Ricknahmeabschlage zu Lasten des Sondervermdgens berech-
nen.

Im Jahres- und Halbjahresbericht werden die Ausgabeaufschlage und Ricknahme-

abschlage offen gelegt, die dem Sondervermégen fir den Erwerb und die Ricknahme
von Anteilen an anderen Sondervermdgen berechnet worden sind. Ferner wird die Vergi-
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tung offen gelegt, die dem Sondervermdgen von einer in- oder auslandischen Kapitalan-
lagegesellschaft oder einer Gesellschaft, mit der die Gesellschaft durch Beteiligung ver-
bunden ist, als Verwaltungsvergltung fur die im Sondervermdgen gehaltenen Anteile be-
rechnet wurde.

16. Teilfonds
Das Sondervermégen ist nicht Teilfonds einer Umbrella-Konstruktion.
17. Anteilklassen

Alle ausgegebenen Anteile haben gleiche Rechte. Verschiedene Anteilklassen werden
zunachst nicht gebildet.

GemanB den Vertragsbedingungen des Sondervermégens ist die Bildung von Anteilklas-
sen zulassig. Es liegt im Ermessen der Gesellschaft zuklnftig Anteilklassen zu eréffnen.
Es kdnnen Anteile mit unterschiedlichen Ausgestaltungsmerkmalen ausgegeben werden.
Anteile mit gleichen Ausgestaltungsmerkmalen bilden eine Anteilklasse.

Im Falle der Bildung verschiedener Anteilklassen werden die bestehenden Anteilinhaber
des Sondervermdgens einer gemeinsamen Anteilklasse zugeordnet.

Zulassig ist die unterschiedliche Ausgestaltung von Anteilen hinsichtlich der Ertragsver-
wendung (Ausschittung, Thesaurierung), des Ausgabeaufschlags, der Wahrung des An-
teilwertes, der Verwaltungsvergitung sowie der Mindestanlagesumme. Eine Kombination
der Ausgestaltungsmerkmale ist méglich. Die Anteilkassen werden sowohl im Verkaufs-
prospekt als auch im Jahres- und Halbjahresbericht einzeln aufgezahlt. Die Ausgestal-
tungsmerkmale der jeweiligen Anteilklasse werden im Verkaufsprospekt und im Jahres-
und Halbjahresbericht im Einzelnen beschrieben.

Der Anteilwert wird fir jede Anteilklasse gesondert errechnet, indem die Kosten der Auf-
legung neuer Anteilklassen, Ausschittungen (einschlieBlich der aus dem Fondsvermégen
gof. abzufiihrenden Steuern) und die Verwaltungsvergitung, die auf eine bestimmte An-
teilklasse entfallen, ggf. einschlieBlich Ertragsausgleich, ausschlieBlich dieser Anteilklasse
zugeordnet werden.

18. Regeln fir die Ermittlung und Verwendung der Ertrage
Ertragsausgleichsverfahren

Die Gesellschaft wendet fir das Sondervermdgen ein sog. Ertragsausgleichsverfahren
an. Das bedeutet, dass die wahrend des Geschéftsjahres angefallenen anteiligen Ertrage,
die der Anteilerwerber als Teil des Ausgabepreises bezahlen muss und die der Verkaufer
von Anteilscheinen als Teil des Ricknahmepreises vergutet erhalt, fortlaufend verrechnet
werden. Bei der Berechnung des Ertragsausgleichs werden die angefallenen Aufwendun-
gen berucksichtigt.

Das Ertragsausgleichsverfahren dient dazu, Schwankungen im Verhaltnis zwischen Er-
tragen und sonstigen Vermbgensgegenstanden auszugleichen, die durch Nettomittelzu-
flisse oder Nettomittelabflisse aufgrund von Anteilverkdufen oder -riickgaben verursacht
werden. Denn jeder Nettomittelzufluss liquider Mittel wiirde andernfalls den Anteil der Er-
tradge am Inventarwert des Sondervermdgens verringern, jeder Abfluss ihn vermehren.

Im Ergebnis flhrt das Ertragsausgleichverfahren dazu, dass der im Jahresbericht ausge-
wiesene Ertrag je Anteil nicht durch die Anzahl der umlaufenden Anteile beeinflusst wird.
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Geschaftsjahr

Das Geschaftsjahr des Sondervermégens beginnt am 1. Dezember und endet am 30. No-
vember des folgenden Jahres.

Ertragsverwendung

Bei dem Sondervermdgen werden die Ertrage nicht ausgeschittet, sondern im Sonder-
vermdgen wiederangelegt (Thesaurierung).

19. Auflésung und Ubertragung des Sondervermogens

Die Anleger sind nicht berechtigt, die Auflésung des Sondervermégens zu verlangen. Die
Gesellschaft kann jedoch die Verwaltung eines Sondervermdgens unter Einhaltung einer
Kundigungsfrist von sechs Monaten durch Bekanntmachung im elektronischen Bundes-
anzeiger und dartiber hinaus im Jahresbericht oder Halbjahresbericht kiindigen.

Des Weiteren erlischt das Recht der Gesellschaft, das Sondervermdgen zu verwalten,
wenn das Insolvenzverfahren Uber das Vermégen der Gesellschaft erdffnet ist oder mit
der Rechtskraft des Gerichtsbeschlusses, durch den der Antrag auf die Eréffnung des In-
solvenzverfahrens mangels Masse nach § 26 der Insolvenzordnung abgewiesen wird. In
diesen Féllen geht das Verflgungsrecht tGber das Sondervermdgen auf die Depotbank
Uber, die das Sondervermdgen abwickelt, oder mit Genehmigung der Bundesanstalt fir
Finanzdienstleistungsaufsicht einer anderen Kapitalanlagegesellschaft die Verwaltung
Ubertragt.

Verfahren bei Auflésung eines Sondervermégens
Die Ausgabe und die Ricknahme von Anteilen wird eingestellt.

Der Erlés aus der VerduBerung der Vermdgenswerte des Sondervermdgens abziglich
der noch durch das Sondervermégen zu tragenden Kosten und der durch die Auflésung
verursachten Kosten werden an die Anleger verteilt, wobei diese in Hohe ihrer jeweiligen
Anteile am Sondervermdgen Anspriiche auf Auszahlung des Liquidationserldses haben.

Die Depotbank ist berechtigt, nicht abgerufene Liquidationserlése nach einer Frist von 6
Monaten bei dem flr die Gesellschaft zustandigen Amtsgericht zu hinterlegen.

Die Gesellschaft erstellt auf den Tag, an dem ihr Verwaltungsrecht erlischt, einen Aufl6-
sungsbericht, der den Anforderungen an einen Jahresbericht entspricht. Spatestens drei
Monate nach dem Stichtag der Auflésung des Sondervermdégens wird der Aufldésungsbe-
richt im elektronischen Bundesanzeiger bekannt gemacht.

20. Ubertragung aller Vermdgensgegenstinde des Sondervermégens

Alle Vermbgensgegenstande des Sondervermdgens dirfen zum Geschéftsjahresende
(Ubertragungsstichtag) auf ein anderes Sondervermdgen Ubertragen werden. Mit Zu-
stimmung der Bundesanstalt fir Finanzdienstleistungsaufsicht kann ein anderer Ubertra-
gungsstichtag bestimmt werden. Es kdnnen auch zum Geschéftsjahresende oder einem
anderen Ubertragungsstichtag eines anderen Sondervermdgens alle Vermégensgegen-
sténde dieses Sondervermdgens auf das Sondervermdgen Ubertragen werden.

Das andere Sondervermdgen muss ebenfalls von der Gesellschaft verwaltet werden. Sei-
ne Anlagegrundséatze und -grenzen, die Ausgabeaufschlage oder Ricknahmeabschlage
sowie die an die Gesellschaft und die Depotbank zu zahlenden Vergltungen durfen nicht
wesentlich von denen des Sondervermdgens abweichen.
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Die Gesellschaft macht den Beschluss zur Ubertragung der Vermégensgegenstinde auf
der Internet-Seite der Gesellschaft unter http://www.universal-investment.de bekannt. Die
Ubertragung erfolgt drei Monate nach Bekanntmachung, falls nicht mit Zustimmung der
Bundesanstalt fir Finanzdienstleistungsaufsicht ein friherer Zeitpunkt bestimmt wird.

Verfahren bei der Ubertragung von Sondervermégen

Am Ubertragungsstichtag werden die Werte des iibernehmenden und des (ibertragenden
Sondervermégens berechnet, das Umtauschverhaltnis wird festgelegt und der gesamte
Vorgang wird vom Abschlussprifer geprift. Das Umtauschverhéltnis ermittelt sich nach
dem Verhaltnis der Nettoinventarwerte des (ibernommenen und des aufnehmenden Son-
dervermdgens zum Zeitpunkt der Ubernahme. Der Anleger erhélt die Anzahl von Anteilen
an dem neuen Sondervermdgen, die dem Wert seiner Anteile an dem Ubertragenen Son-
dervermdgen entspricht.

Die Ubertragung aller Vermdgensgegenstinde eines Sondervermdgens auf ein anderes
findet nur mit Genehmigung der Bundesanstalt fiir Finanzdienstleistungsaufsicht statt.

21. Kurzangaben uber die fiir die Anleger bedeutsamen Steuervorschriften
(ab dem 1. Januar 2009 geltendes Recht)

Die Aussagen zu den steuerlichen Vorschriften gelten nur fir Anleger, die in Deutschland
unbeschrankt steuerpflichtig sind. Dem auslandischen Anleger empfehlen wir, sich vor
Erwerb von Anteilen an dem in diesem Verkaufsprospekt beschriebenen Sondervermé-
gen mit seinem Steuerberater in Verbindung zu setzen und mdgliche steuerliche Konse-
quenzen aus dem Anteilserwerb in seinem Heimatland individuell zu klaren.

Das Sondervermdgen ist als Zweckvermdgen von der Kdrperschaft- und Gewerbesteuer
befreit. Die steuerpflichtigen Ertrdge des Sondervermdgens werden jedoch beim Privatan-
leger als Einklnfte aus Kapitalvermdgen der Einkommensteuer unterworfen, soweit diese
zusammen mit sonstigen Kapitalertrdgen den Sparer-Pauschbetrag von jahrlich € 801,00
(fir Alleinstehende oder getrennt veranlagte Ehegatten) bzw. € 1.602,00 (fir zusammen
veranlagte Ehegatten) Ubersteigen.

Einklnfte aus Kapitalvermégen unterliegen grundsétzlich einem Steuerabzug von 25 %
(zuzlglich Solidaritatszuschlag und ggf. Kirchensteuer). Zu den Einkinften aus Kapital-
vermbgen gehéren auch die vom Sondervermégen ausgeschitteten Ertrage, die aus-
schittungsgleichen Ertrage, der Zwischengewinn sowie der Gewinn aus dem An- und
Verkauf von Fondsanteilen, wenn diese nach dem 31. Dezember 2008 erworben wurden
bzw. werden'.

Der Steuerabzug hat grundsatzlich Abgeltungswirkung (sog. Abgeltungsteuer), so dass
die Einklnfte aus Kapitalvermdégen regelmaBig nicht in der Einkommensteuererklarung
anzugeben sind. Bei der Vornahme des Steuerabzugs werden durch die depotfihrende
Stelle grundsatzlich bereits Verlustverrechnungen vorgenommen und auslandische Quel-
lensteuern angerechnet.

Der Steuerabzug hat u.a. aber dann keine Abgeltungswirkung, wenn der persénliche
Steuersatz geringer ist als der Abgeltungssatz von 25 %. In diesem Fall kénnen die Ein-
kinfte aus Kapitalvermdgen in der Einkommensteuererklarung angegeben werden. Das

Gewinne aus dem Verkauf von vor dem 1. Januar 2009 erworbenen Fondsanteilen sind beim Privatanleger steuerfrei, wenn
der Zeitraum zwischen Anschaffung und VerauBerung mehr als ein Jahr betrégt.
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Finanzamt setzt dann den niedrigeren personlichen Steuersatz an und rechnet auf die
persénliche Steuerschuld den vorgenommenen Steuerabzug an (sog. Gunstigerprifung).

Sofern Einkiinfte aus Kapitalvermégen keinem Steuerabzug unterlegen haben (weil z.B.
ein Gewinn aus der VerauBerung von Fondsanteilen in einem auslandischen Depot erzielt
wird), sind diese in der Steuererklarung anzugeben. Im Rahmen der Veranlagung unter-
liegen die Einkinfte aus Kapitalvermdgen dann ebenfalls dem Abgeltungssatz von 25 %
oder dem niedrigeren personlichen Steuersatz.

Trotz Steuerabzug und héherem persdnlichen Steuersatz kbnnen Angaben zu den Ein-
kinften aus Kapitalvermdgen erforderlich sein, wenn im Rahmen der Einkommensteuer-
erklarung auBergewdéhnliche Belastungen oder Sonderausgaben (z.B. Spenden) geltend
gemacht werden.

Sofern sich die Anteile im Betriebsvermdgen befinden, werden die Ertrage als Betriebs-
einnahmen steuerlich erfasst. Die steuerliche Gesetzgebung erfordert zur Ermittlung der
steuerpflichtigen bzw. der kapitalertragsteuerpflichtigen Ertrage eine differenzierte Be-
trachtung der Ertragsbestandteile.

Anteile im Privatvermégen (Steuerinlander)

Gewinne aus der VerauBerung von Wertpapieren, Gewinne aus Termingeschaften
und Ertrage aus Stillhalterpramien

Gewinne aus der VerauBerung von Aktien, eigenkapitalahnlichen Genussrechten und In-
vestmentanteilen, Gewinne aus Termingeschaften sowie Ertrdge aus Stillhalterprémien,
die auf der Ebene des Sondervermdégens erzielt werden, werden beim Anleger nicht er-
fasst, solange sie nicht ausgeschittet werden. Zudem werden die Gewinne aus der Ver-
auBerung der in § 1 Abs. 3 Satz 3 Nr. 1 Buchstaben a) bis f) des Investmentsteuergeset-
zes (InvStG) genannten Kapitalforderungen beim Anleger nicht erfasst, wenn sie nicht
ausgeschuttet werden.

Hierunter fallen folgende Kapitalforderungen:
a) Kapitalforderungen, die eine Emissionsrendite haben,

b) ,normale“ Anleihen und unverbriefte Forderungen mit festem Kupon sowie Down-
Rating-Anleihen, Floater und Reverse-Floater,

c) Risiko-Zertifikate, die den Kurs einer Aktie oder eines veréffentlichten Index fur eine
Mehrzahl von Aktien im Verhaltnis 1:1 abbilden,

d) Aktienanleihen, Umtauschanleihen und Wandelanleihen,

e) ohne gesonderten Stlckzinsausweis (flat) gehandelte Gewinnobligationen und
Fremdkapital-Genussrechte und

f) ,cum“-erworbene Optionsanleihen.

Werden Gewinne aus der VerauBerung der o.g. Wertpapiere/Kapitalforderungen, Gewin-
ne aus Termingeschaften sowie Ertrage aus Stillhalterpramien ausgeschiittet, sind sie
grundsétzlich steuerpflichtig und unterliegen bei Verwahrung der Anteile im Inland dem
Steuerabzug von 25 % (zuzlglich Solidaritadtszuschlag und ggf. Kirchensteuer). Ausge-
schittete Gewinne aus der VerauBerung von Wertpapieren und Gewinne aus Terminge-
schéaften sind jedoch steuerfrei, wenn die Wertpapiere auf Ebene des Sondervermégens
vor dem 1. Januar 2009 erworben bzw. die Termingeschéfte vor dem 1. Januar 2009 ein-
gegangen wurde.
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Ergebnisse aus der VerdauBerung von Kapitalforderungen, die nicht in der 0.g. Aufzahlung
enthalten sind, sind steuerlich wie Zinsen zu behandeln (s.u.).

Zinsen und zinsahnliche Ertrage sowie ausléndische Dividenden

Zinsen und zinsahnliche Ertrdge sowie auslandische Dividenden sind beim Anleger
grundsétzlich steuerpflichtig. Dies gilt unabhéangig davon, ob diese Ertrage thesauriert
oder ausgeschuttet werden.

Ausgeschittete oder thesaurierte Zinsen und zinsédhnliche Ertrdge sowie auslandische
Dividenden des Sondervermégens unterliegen i.d.R. dem Steuerabzug von 25 % (zuzlig-
lich Solidaritatszuschlag und ggf. Kirchensteuer).

Vom Steuerabzug kann Abstand genommen werden, wenn der Anleger Steuerinlander ist
und einen Freistellungsauftrag vorlegt, sofern die steuerpflichtigen Ertragsteile € 801,00
bei Einzelveranlagung bzw. € 1.602,00 bei Zusammenveranlagung von Ehegatten nicht
Ubersteigen.

Entsprechendes gilt auch bei Vorlage einer NV-Bescheinigung und bei auslandischen An-
legern bei Nachweis der steuerlichen Auslandereigenschaft.

Verwahrt der inlandische Anleger die Anteile eines steuerrechtlich ausschittenden Son-
dervermdgens in einem inlandischen Depot bei der Kapitalanlagegesellschaft oder einem
Kreditinstitut (Depotfall), so nimmt die depotfihrende Stelle als Zahlstelle vom Steuerab-
zug Abstand, wenn ihr vor dem festgelegten Ausschiittungstermin ein in ausreichender
HOéhe ausgestellter Freistellungsauftrag nach amtlichem Muster oder eine NV-
Bescheinigung, die vom Finanzamt fir die Dauer von maximal drei Jahren erteilt wird,
vorgelegt wird. In diesem Fall erhalt der Anleger die gesamte Ausschittung ungekurzt
gutgeschrieben.

Handelt es sich um ein steuerrechtlich thesaurierendes Sondervermdégen, so wird der
Steuerabzug auf thesaurierte Zinsen, zinséhnliche Ertrdge sowie auslandische Dividen-
den des Sondervermdgens in Héhe von 25 % (zuzlglich Solidaritadtszuschlag) durch die
Kapitalanlagegesellschaft selbst abgefihrt. Der Ausgabe- und Rucknahmepreis der
Fondsanteile ermaBigt sich insoweit um den Steuerabzug zum Ablauf des Geschéftsjah-
res. Da die Anleger der Kapitalanlagegesellschaft regelmaBig nicht bekannt sind, kann in
diesem Fall kein Kirchensteuereinbehalt erfolgen, so dass kirchensteuerpflichtige Anleger
insoweit Angaben in der Einkommensteuererklarung zu machen haben.

Befinden sich die Anteile im Depot bei einem inlandischen Kreditinstitut oder einer inlandi-
schen Kapitalanlagegesellschaft, so erhalt der Anleger, der seiner depotfiihrenden Stelle
einen in ausreichender HoOhe ausgestellten Freistellungsauftrag oder eine NV-
Bescheinigung vor Ablauf des Geschéftsjahres des Sondervermégens vorlegt, den abge-
fihrten Steuerabzug auf seinem Konto gutgeschrieben.

Sofern der Freistellungsauftrag oder die NV-Bescheinigung nicht bzw. nicht rechtzeitig
vorgelegt wird, erhalt der Anleger auf Antrag von der depotfiihrenden Stelle eine Steuer-
bescheinigung lber den einbehaltenen und abgeflihrten Steuerabzug und den Solidari-
tatszuschlag. Der Anleger hat dann die Mdéglichkeit, den Steuerabzug im Rahmen seiner
Einkommensteuerveranlagung auf seine persénliche Steuerschuld anrechnen zu lassen.

Werden Anteile ausschittender Sondervermégen nicht in einem Depot verwahrt und Er-

tragsscheine einem inlandischen Kreditinstitut vorgelegt (Eigenverwahrung), wird der
Steuerabzug in Héhe von 25 % zzgl. des Solidaritatszuschlags vorgenommen.
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Inlandische Dividenden

Inlandische Dividenden, die vom Sondervermdgen ausgeschiittet oder thesauriert wer-
den, sind beim Anleger grundsatzlich steuerpflichtig.

Bei Ausschittung oder Thesaurierung wird von der inlandischen Dividende ein Steuerab-
zug in Héhe von 25 % (zuzlglich Solidaritatszuschlag) von der Kapitalanlagegesellschaft
vorgenommen. Die depotfihrende Stelle bertcksichtigt bei Ausschittungen zudem einen
ggf. vorliegenden Antrag auf Kirchensteuereinbehalt. Der Anleger erhalt den Steuerabzug
von 25 % (zuziglich Solidaritatszuschlag) in voller Héhe sofort erstattet, sofern die Anteile
bei der Kapitalanlagegesellschaft oder einem inlandischen Kreditinstitut verwahrt werden
und dort ein Freistellungsauftrag in ausreichender H6he oder eine NV-Bescheinigung vor-
liegt. Anderenfalls kann er den Steuerabzug von 25 % (zuztglich Solidaritatszuschlag) un-
ter Beifligung der steuerlichen Bescheinigung der depotfliihrenden Stelle auf seine per-
sbnliche Einkommensteuerschuld anrechnen.

Negative steuerliche Ertrage

Verbleiben negative Ertrdge nach Verrechnung mit gleichartigen positiven Ertragen auf
der Ebene des Sondervermdgens, werden diese auf Ebene des Sondervermégens steu-
erlich vorgetragen. Diese kénnen auf Ebene des Sondervermdgens mit kiinftigen gleichar-
tigen positiven steuerpflichtigen Ertragen der Folgejahre verrechnet werden. Eine direkte
Zurechnung der negativen steuerlichen Ertrage auf den Anleger ist nicht mdglich. Damit
wirken sich diese negativen Betrage beim Anleger bei der Einkommensteuer erst in dem
Veranlagungszeitraum (Steuerjahr) aus, in dem das Geschéftsjahr des Sondervermégens
endet bzw. die Ausschittung fir das Geschéftsjahr des Sondervermdgens erfolgt, fir das
die negativen steuerlichen Ertrdge auf Ebene des Sondervermdgens verrechnet werden.
Eine frihere Geltendmachung bei der Einkommensteuer des Anlegers ist nicht méglich.

Substanzauskehrungen
Substanzauskehrungen sind nicht steuerbar.

Substanzauskehrungen, die der Anleger wahrend seiner Besitzzeit erhalten hat, sind al-
lerdings dem steuerlichen Ergebnis aus der VerduBerung der Fondsanteile hinzuzurech-
nen, d.h. sie erhéhen den steuerlichen Gewinn.

VerauBerungsgewinne auf Anlegerebene

Werden Anteile an einem Sondervermégen, die nach dem 31. Dezember 2008 erworben
wurden, von einem Privatanleger verauBert, unterliegt der VerauBerungsgewinn dem Ab-
geltungssatz von 25 %. Sofern die Anteile in einem inlandischen Depot verwahrt werden,
nimmt die depotfihrende Stelle den Steuerabzug vor. Der Steuerabzug von 25 % (zuzlg-
lich Solidaritatszuschlag und ggf. Kirchensteuer) kann durch die Vorlage eines ausrei-
chenden Freistellungsauftrags bzw. einer NV-Bescheinigung vermieden werden.

Werden Anteile an einem Sondervermdgen, die vor dem 1. Januar 2009 erworben wur-
den, von einem Privatanleger innerhalb eines Jahres nach Anschaffung (Spekulationsfrist)
wieder verauBert, sind VerdauBerungsgewinne als Einklinfte aus privaten VerauBerungs-
geschéaften grundsatzlich steuerpflichtig. Betragt der aus ,privaten VerduBerungsgeschaf-
ten” erzielte Gesamtgewinn im Kalenderjahr weniger als € 600,00, ist er steuerfrei (Frei-
grenze). Wird die Freigrenze Uberschritten, ist der gesamte private VerauBerungsgewinn
steuerpflichtig.

Bei einer VerauBerung der vor dem 1. Januar 2009 erworbenen Anteile auBerhalb der
Spekulationsfrist ist der Gewinn bei Privatanlegern steuerfrei.
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Bei der Ermittlung des VerauBerungsgewinns sind die Anschaffungskosten um den Zwi-
schengewinn im Zeitpunkt der Anschaffung und der VerauBerungspreis um den Zwi-
schengewinn im Zeitpunkt der VerduBerung zu kirzen, damit es nicht zu einer doppelten
einkommensteuerlichen Erfassung von Zwischengewinnen (siehe unten) kommen kann.
Zudem ist der VerauBerungspreis um die thesaurierten Ertrdge zu kirrzen, die der Anleger
bereits versteuert hat, damit es auch insoweit nicht zu einer Doppelbesteuerung kommt.

Der Gewinn aus der VerauBerung nach dem 31. Dezember 2008 erworbener Fondanteile
ist insoweit steuerfrei, als er auf die wahrend der Besitzzeit im Fonds entstandenen, noch
nicht auf der Anlegerebene erfassten, nach DBA-steuerfreien Ertrdge zurtickzufihren ist
(sog. besitzzeitanteiliger Immobiliengewinn).

Die Kapitalanlagegesellschaft veréffentlicht den Immobiliengewinn bewertungstaglich als
Prozentsatz des Wertes des Investmentanteils.

Anteile im Betriebsvermoégen (Steuerinlander)

Gewinne aus der VerauBerung von Wertpapieren, Gewinne aus Termingeschaften
und Ertrage aus Stillhalterpramien

Gewinne aus der VerauBerung von Aktien, eigenkapitalahnlichen Genussrechten und In-
vestmentanteilen, Gewinne aus Termingeschaften sowie Ertrdge aus Stillhalterprémien,
die auf der Ebene des Sondervermdgens erzielt werden, werden beim Anleger nicht er-
fasst, solange sie nicht ausgeschittet werden. Zudem werden die Gewinne aus der Ver-
auBerung der in § 1 Abs. 3 Satz 3 Nr. 1 Buchstaben a) bis f) InvStG genannten Kapital-
forderungen beim Anleger nicht erfasst, wenn sie nicht ausgeschuttet werden.

Hierunter fallen folgende Kapitalforderungen:

a) Kapitalforderungen, die eine Emissionsrendite haben,

b) ,normale“ Anleihen und unverbriefte Forderungen mit festem Kupon sowie Down-
Rating-Anleihen, Floater und Reverse-Floater,

c) Risiko-Zertifikate, die den Kurs einer Aktie oder eines veréffentlichten Index fir eine
Mehrzahl von Aktien im Verhélinis 1:1 abbilden,

d) Aktienanleihen, Umtauschanleihen und Wandelanleihen,

e) ohne gesonderten Stlickzinsausweis (flat) gehandelte Gewinnobligationen und
Fremdkapital-Genussrechte und

f) ,cum“-erworbene Optionsanleihen.

Werden diese Gewinne ausgeschittet, so sind sie steuerlich auf Anlegerebene zu be-
riicksichtigen. Dabei sind VerauBerungsgewinne aus Aktien ganz® (bei Anlegern, die Kor-
perschaften sind) oder zu 40 % (bei sonstigen betrieblichen Anlegern, z.B. Einzelunter-
nehmern) steuerfrei  (Teileinkinfteverfahren). VerdauBerungsgewinne aus Ren-
ten/Kapitalforderungen, Gewinne aus Termingeschéaften und Ertrdge aus Stillhalterpra-
mien sind hingegen in voller Hohe steuerpflichtig.

Ergebnisse aus der VerauBerung von Kapitalforderungen, die nicht in der 0.g. Aufzahlung
enthalten sind, sind steuerlich wie Zinsen zu behandeln (s.u.).

5 % der VeraduBerungsgewinne aus Aktien gelten bei Kdrperschaften als nichtabzugsfahige Betriebsausgaben und sind
somit letztlich doch steuerpflichtig.
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Ausgeschittete WertpapierverauBerungsgewinne, ausgeschittete Termingeschéftsge-
winne sowie ausgeschuittete Ertrage aus Stillhalterpramien unterliegen grundsatzlich dem
Steuerabzug (Kapitalertragsteuer 25 % zuzliglich Solidaritatszuschlag). Dies gilt nicht fir
Gewinne aus der VerauBerung von vor dem 1. Januar 2009 erworbenen Wertpapieren
und Gewinne aus vor dem 1. Januar 2009 eingegangenen Termingeschéften. Die aus-
zahlende Stelle nimmt jedoch insbesondere dann keinen Steuerabzug vor, wenn der An-
leger eine unbeschrankt steuerpflichtige Kdérperschaft ist oder diese Kapitalertrage Be-
triebseinnahmen eines inlandischen Betriebs sind und dies der auszahlenden Stelle vom
Glaubiger der Kapitalertrage nach amtlich vorgeschriebenen Vordruck erklart wird.

Zinsen und zinsahnliche Ertrage

Zinsen und zinsahnliche Ertrage sind beim Anleger grundsatzlich steuerpflichtig®. Dies gilt
unabhéangig davon, ob diese Ertrage thesauriert oder ausgeschittet werden.

Eine Abstandnahme vom Steuerabzug bzw. eine Vergitung des Steuerabzugs ist nur
durch Vorlage einer entsprechenden NV-Bescheinigung mdglich. Ansonsten erhalt der
Anleger eine Steuerbescheinigung Uber die Vornahme des Steuerabzugs.

In- und auslandische Dividenden

Dividenden in- und auslandischer Aktiengesellschaften, die auf Anteile im Betriebsvermo-
gen ausgeschuttet oder thesauriert werden, sind mit Ausnahme von Dividenden nach dem
Gesetz Uber deutsche Immobilien-Aktiengesellschaften mit bdrsennotierten Anteilen
(REIT-Gesetz) bei Kérperschaften steuerfrei®. Von Einzelunternehmern sind diese Ertrage
zu 60 % zu versteuern (TeileinkUnfteverfahren).

Inlandische Dividenden unterliegen dem Steuerabzug (Kapitalertragsteuer 25 % zuzlglich
Solidaritatszuschlag).

Auslandische Dividenden unterliegen grundséatzlich dem Steuerabzug (Kapitalertragsteuer
25 % zuziglich Solidaritatszuschlag-). Die auszahlende Stelle nimmt jedoch insbesondere
dann keinen Steuerabzug vor, wenn der Anleger eine unbeschrankt steuerpflichtige Kor-
perschaft ist (wobei von Kérperschaften i.S.d. § 1 Abs. 1 Nr. 4 und 5 des Kdrperschaft-
steuergesetzes (KStG) der auszahlenden Stelle eine Bescheinigung des flr sie zustandi-
gen Finanzamtes vorliegen muss) oder die ausléandischen Dividenden Betriebseinnahmen
eines inlandischen Betriebs sind und dies der auszahlenden Stelle vom Glaubiger der Ka-
pitalertrage nach amtlich vorgeschriebenen Vordruck erklart wird.

Negative steuerliche Ertrage

Verbleiben negative Ertrdge nach Verrechnung mit gleichartigen positiven Ertragen auf
der Ebene des Sondervermdgens, werden diese steuerlich auf Ebene des Sondervermé-
gens vorgetragen. Diese kénnen auf Ebene des Sondervermdgens mit kiinftigen gleichar-
tigen positiven steuerpflichtigen Ertragen der Folgejahre verrechnet werden. Eine direkte
Zurechnung der negativen steuerlichen Ertrage auf den Anleger ist nicht méglich. Damit
wirken sich diese negativen Betradge beim Anleger bei der Einkommensteuer bzw. Kor-
perschaftsteuer erst in dem Veranlagungszeitraum (Steuerjahr) aus, in dem das Ge-
schéftsjahr des Sondervermdgens endet, bzw. die Ausschuttung fir das Geschéftsjahr

Die zu versteuernden Zinsen sind gemaB § 2 Abs. 2a InvStG im Rahmen der Zinsschrankenregelung nach § 4h EStG zu
berticksichtigen.

5 % der Dividenden gelten bei Kérperschaften als nichtabzugsfahige Betriebsausgaben und sind somit letztlich doch steu-
erpflichtig.
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des Sondervermdgens erfolgt, fir das die negativen steuerlichen Ertrage auf Ebene des
Sondervermégens verrechnet werden. Eine frihere Geltendmachung bei der Einkom-
mensteuer bzw. Kérperschaftsteuer des Anlegers ist nicht méglich.

Substanzauskehrungen

Substanzauskehrungen sind nicht steuerbar. Dies bedeutet fliir einen bilanzierenden An-
leger, dass die Substanzauskehrungen in der Handelsbilanz ertragswirksam zu verein-
nahmen sind, in der Steuerbilanz aufwandswirksam ein passiver Ausgleichsposten zu bil-
den ist und damit technisch die historischen Anschaffungskosten steuerneutral gemindert
werden.

VerauBerungsgewinne auf Anlegerebene

Gewinne aus der VerduBerung von Anteilen im Betriebsvermdgen sind fur Kérper-
schaften grundsétzlich steuerfrei®, soweit die Gewinne aus noch nicht zugeflossenen
oder noch nicht als zugeflossen geltenden Dividenden und aus realisierten und nicht rea-
lisierten Gewinnen des Sondervermdgens aus in- und auslandischen Aktien herriihren
(sogenannter Aktiengewinn). Von Einzelunternehmern sind diese VerauBerungsgewinne
zu 60 % zu versteuern.

Die Kapitalanlagegesellschaft veroffentlicht den Aktiengewinn bewertungstaglich als Pro-
zentsatz des Wertes des Investmentanteils.

Der Gewinn aus der VerduBerung der Anteile ist zudem insoweit steuerfrei, als er auf die
wahrend der Besitzzeit im Fonds entstandenen, noch nicht auf der Anlegerebene erfass-
ten, nach DBA-steuerfreien Ertrdge zurlickzuflhren ist (sog. besitzzeitanteiliger Immobi-
liengewinn).

Die Kapitalanlagegesellschaft veréffentlicht den Immobiliengewinn bewertungstaglich als
Prozentsatz des Wertes des Investmentanteils.

Steuerauslander

Verwahrt ein Steuerauslander Anteile an ausschittenden Sondervermdgen im Depot bei
einer inlandischen depotfihrenden Stelle, wird vom Steuerabzug auf Zinsen, zinséhnliche
Ertrage, WertpapierverdauBerungsgewinne, Termingeschéaftsgewinne und ausléndische
Dividenden Abstand genommen, sofern er seine steuerliche Auslandereigenschaft nach-
weist. Inwieweit eine Anrechnung oder Erstattung des Steuerabzugs auf inlandische Divi-
denden fir den auslandischen Anleger mdglich ist, hangt von dem zwischen dem Sitz-
staat des Anlegers und der Bundesrepublik Deutschland bestehenden Doppelbesteue-
rungsabkommen ab. Sofern die Auslandereigenschaft der depotflihrenden Stelle nicht be-
kannt bzw. nicht rechtzeitig nachgewiesen wird, ist der auslandische Anleger gezwungen,
die Erstattung des Steuerabzugs gemaB § 37 Abs. 2 der Abgabenordnung (AO) zu bean-
tragen. Zustandig ist das Betriebsstattenfinanzamt der depotfihrenden Stelle.

Hat ein ausléandischer Anleger Anteile thesaurierender Sondervermdgen im Depot bei ei-
ner inlandischen depotfihrenden Stelle, wird ihm bei Nachweis seiner steuerlichen Aus-
l&ndereigenschaft der Steuerabzug in H6he von 25 % zuzlglich Solidaritatszuschlag, so-
weit dieser nicht auf inlandische Dividenden entféllt, erstattet. Erfolgt der Antrag auf Er-
stattung verspatet, kann — wie bei verspatetem Nachweis der Auslandereigenschaft bei

5 % des steuerfreien VerauBerungsgewinns gelten bei Kérperschaften als nichtabzugsfahige Betriebsausgaben und sind
somit letztlich doch steuerpflichtig.
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ausschittenden Fonds — eine Erstattung gemas § 37 Abs. 2 AO auch nach dem Thesau-
rierungszeitpunkt beantragt werden.

Solidaritatszuschlag

Auf den bei Ausschittungen oder Thesaurierungen abzufihrenden Steuerabzug ist ein
Solidaritatszuschlag in H6he von 5,5 % zu erheben. Der Solidaritatszuschlag ist bei der
Einkommensteuer und Kérperschaftsteuer anrechenbar.

Fallt kein Steuerabzug an bzw. erfolgt bei Thesaurierung die Vergitung des Steuerabzugs
— beispielsweise bei ausreichendem Freistellungsauftrag, Vorlage einer NV-
Bescheinigung oder Nachweis der Steuerausléandereigenschaft —, ist kein Solidaritatszu-
schlag abzufiihren bzw. wird bei einer Thesaurierung der einbehaltene Solidaritatszu-
schlag vergutet.

Kirchensteuer

Soweit die Einkommensteuer bereits von einer inlandischen depotfihrenden Stelle (Ab-
zugsverpflichteter) durch den Steuerabzug erhoben wird, wird die darauf entfallende Kir-
chensteuer nach dem Kirchensteuersatz der Religionsgemeinschaft, der der Kirchensteu-
erpflichtige angehért, als Zuschlag zum Steuerabzug erhoben. Zu diesem Zweck hat der
Kirchensteuerpflichtige dem Abzugsverpflichteten in einem schriftlichen Antrag seine Re-
ligionsangehdrigkeit zu benennen. Ehegatten haben in dem Antrag zudem zu erklaren, in
welchem Verhaltnis der auf jeden Ehegatten entfallende Anteil der Kapitalertrdge zu den
gesamten Kapitalertrdgen der Ehegatten steht, damit die Kirchensteuer entsprechend
diesem Verhaltnis aufgeteilt, einbehalten und abgefuhrt werden kann. Wird kein Auftei-
lungsverhéltnis angegeben, erfolgt eine Aufteilung nach Képfen.

Die Abzugsféhigkeit der Kirchensteuer als Sonderausgabe wird bereits beim Steuerabzug
mindernd berlcksichtigt.

Auslandische Quellensteuer

Auf die auslandischen Ertrage des Sondervermdgens wird teilweise in den Herkunftslan-
dern Quellensteuer einbehalten.

Die Kapitalanlagegesellschaft kann die anrechenbare Quellensteuer auf der Ebene des
Sondervermégens wie Werbungskosten abziehen. In diesem Fall ist die auslandische
Quellensteuer auf Anlegerebene weder anrechenbar noch abzugsfahig.

Ubt die Kapitalanlagegesellschaft inr Wahlrecht zum Abzug der auslandischen Quellen-
steuer auf Fondsebene nicht aus, dann wird die anrechenbare Quellensteuer bereits beim
Steuerabzug mindernd berucksichtigt.

Ertragsausgleich

Auf Ertrage entfallende Teile des Ausgabepreises flr ausgegebene Anteile, die zur Aus-
schittung herangezogen werden kénnen (Ertragsausgleichsverfahren), sind steuerlich so
zu behandeln wie die Ertréage, auf die diese Teile des Ausgabepreises entfallen.

Gesonderte Feststellung, AuBenpriifung

Die Besteuerungsgrundlagen, die auf Ebene des Sondervermdgens ermittelt werden, sind
gesondert festzustellen. Hierzu hat die Investmentgesellschaft beim zustandigen Finanz-
amt eine Feststellungserklarung abzugeben. Anderungen der Feststellungserklarungen,
z.B. anlasslich einer AuBenprifung (§ 11 Abs. 3 InvStG) der Finanzverwaltung, werden
fir das Geschaftsjahr wirksam, in dem die geénderte Feststellung unanfechtbar geworden

RR Analysis BORSEBIUS Rent Universal 39



ist. Die steuerliche Zurechnung dieser gednderten Feststellung beim Anleger erfolgt dann
zum Ende dieses Geschéftsjahres bzw. am Ausschittungstag bei der Ausschittung fr
dieses Geschéftsjahr.

Damit treffen die Bereinigungen von Fehlern wirtschaftlich die Anleger, die zum Zeitpunkt
der Fehlerbereinigung an dem Sondervermdgen beteiligt sind. Die steuerlichen Auswir-
kungen kdnnen entweder positiv oder negativ sein.

Zwischengewinnbesteuerung

Zwischengewinne sind die im Verkaufs- oder Rickgabepreis enthaltenen Entgelte fiir ver-
einnahmte oder aufgelaufene Zinsen sowie Gewinne aus der VerduBerung von nicht in
§ 1 Abs. 3 Satz 3 Nr. 1 Buchst. a) bis f) InvStG genannten Kapitalforderungen, die vom
Fonds noch nicht ausgeschittet oder thesauriert und infolgedessen beim Anleger noch
nicht steuerpflichtig wurden (etwa Stiickzinsen aus festverzinslichen Wertpapieren ver-
gleichbar). Der vom Sondervermégen erwirtschaftete Zwischengewinn ist bei Riickgabe
oder Verkauf der Anteile durch Steuerinlander einkommensteuerpflichtig. Der Steuerab-
zug auf den Zwischengewinn betragt 25 % (zuzlglich Solidaritadtszuschlag und ggf. Kir-
chensteuer).

Der bei Erwerb von Anteilen gezahlte Zwischengewinn kann im Jahr der Zahlung ein-
kommensteuerlich als negative Einnahme abgesetzt werden. Er wird bereits beim Steuer-
abzug steuermindernd berlcksichtigt. Wird der Zwischengewinn nicht veréffentlicht, sind
jahrlich 6 % des Entgelts fur die Rickgabe oder VerduBerung des Investmentanteils als
Zwischengewinn anzusetzen.

Die Zwischengewinne koénnen regelmaBig auch den Abrechnungen sowie den
Ertragnisaufstellungen der Banken entnommen werden.

Folgen der Verschmelzung von Sondervermégen

In den Féllen der Ubertragung aller Vermdgensgegenstande eines Sondervermégens in
ein anderes Sondervermdgen gem. § 40 InvG kommt es weder auf der Ebene der Anleger
noch auf der Ebene der beteiligten Sondervermdgen zu einer Aufdeckung von stillen Re-
serven, d.h. dieser Vorgang ist steuerneutral.

Transparente, semitransparente und intransparente Besteuerung

Die oben genannten Besteuerungsgrundséatze (sog. transparente Besteuerung) gelten
nur, wenn samtliche Besteuerungsgrundlagen im Sinne des § 5 Abs. 1 InvStG bekannt
gemacht werden (sog. steuerliche Bekanntmachungspflicht). Dies gilt auch insoweit, als
das Sondervermoégen Anteile an anderen inldndischen Sondervermdgen und Investment-
aktiengesellschaften, EG-Investmentanteile und auslandische Investmentanteile, die kei-
ne EG-Investmentanteile sind, erworben hat (Zielfonds i.S.d. § 10 InvStG) und diese ihren
steuerlichen Bekanntmachungspflichten nachkommen.

Die Kapitalanlagegesellschaft ist bestrebt, sémtliche Besteuerungsgrundlagen, die ihr zu-
ganglich sind, bekannt zu machen.

Die erforderliche Bekanntmachung kann jedoch nicht garantiert werden, insbesondere
soweit das Sondervermdgen Zielfonds erworben hat und diese ihren steuerlichen Be-
kanntmachungspflichten nicht nachkommen. In diesem Fall werden die Ausschittungen
und der Zwischengewinn des jeweiligen Zielfonds sowie 70 % der Wertsteigerung im letz-
ten Kalenderjahr des jeweiligen Zielfonds (mindestens jedoch 6 % des Ricknahmeprei-
ses) als steuerpflichtiger Ertrag auf der Ebene des Sondervermégens angesetzt.
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Die Kapitalanlagegesellschaft ist zudem bestrebt, Besteuerungsgrundlagen auBerhalb
des § 5 Abs. 1 InvStG (wie insbesondere den Aktiengewinn, den Immobiliengewinn und
den Zwischengewinn) bekannt zu machen.

EU-Zinsrichtlinie / Zinsinformationsverordnung

Die Zinsinformationsverordnung (kurz ZIV), mit der die Richtlinie 2003/48/EG des Rates
vom 3. Juni 2003, ABL. EU Nr. L 157 S. 38 umgesetzt wird, soll grenzlberschreitend die
effektive Besteuerung von Zinsertrdgen naturlicher Personen im Gebiet der EU sicherstel-
len. Mit einigen Drittstaaten (insbesondere mit der Schweiz, Liechtenstein, Channel Is-
lands, Monaco und Andorra) hat die EU Abkommen abgeschlossen, die der EU-
Zinsrichtlinie weitgehend entsprechen.

Dazu werden grundsatzlich Zinsertrage, die eine im europaischen Ausland oder bestimm-
ten Drittstaaten anséassige natirliche Person von einem deutschen Kreditinstitut (das in-
soweit als Zahlstelle handelt) gutgeschrieben erhalt, von dem deutschen Kreditinstitut an
das Bundeszentralamt fir Steuern und von dort aus letztlich an die auslandischen Wohn-
sitzfinanzamter gemeldet.

Entsprechend werden grundséatzlich Zinsertrage, die eine natirliche Person in Deutsch-
land von einem auslandischen Kreditinstitut im europaischen Ausland oder in bestimmten
Drittstaaten erhalt, von der auslandischen Bank letztlich an das deutsche Wohnsitzfinanz-
amt gemeldet. Alternativ behalten einige ausléandische Staaten Quellensteuern ein, die in
Deutschland anrechenbar sind.

Konkret betroffen sind folglich die innerhalb der Europédischen Union bzw. in den beigetre-
tenen Drittstaaten ansassigen Privatanleger, die grenziberschreitend in einem anderen
EU-Land ihr Depot oder Konto fUhren und Zinsertrage erwirtschaften.

U.a. Luxemburg und die Schweiz haben sich verpflichtet, von den Zinsertradgen eine Quel-
lensteuer i.H.v. 20 % (ab 1. Juli 2011: 35 %) einzubehalten. Der Anleger erhalt im Rah-
men der steuerlichen Dokumentation eine Bescheinigung, mit der er sich die abgezoge-
nen Quellensteuern im Rahmen seiner Einkommensteuererklarung anrechnen lassen
kann.

Alternativ hat der Privatanleger die Mdglichkeit, sich vom Steuerabzug im Ausland befrei-
en zu lassen, indem er eine Ermachtigung zur freiwilligen Offenlegung seiner Zinsertrage
gegenlber der auslandischen Bank abgibt, die es dem Institut gestattet, auf den Steuer-
abzug zu verzichten und stattdessen die Ertrdge an die gesetzlich vorgegebenen Finanz-
behdrden zu melden.

Nach der ZIV ist von der Kapitalanlagegesellschaft flr jeden in- und ausléandischen Fonds
anzugeben, ob er der ZIV unterliegt (in scope) oder nicht (out of scope).

Fir diese Beurteilung enthalt die ZIV zwei wesentliche Anlagegrenzen.

Wenn das Vermdgen eines Fonds aus hdchstens 15 % Forderungen im Sinne der ZIV
besteht, haben die Zahlstellen, die letztendlich auf die von der Kapitalanlagegesellschaft
gemeldeten Daten zuriickgreifen, keine Meldungen an das Bundeszentralamt fiir Steuern
zu versenden. Ansonsten I8st die Uberschreitung der 15 %-Grenze eine Meldepflicht der
Zahlstellen an das Bundeszentralamt flr Steuern Uber den in der Ausschiittung enthalte-
nen Zinsanteil aus.

Bei Uberschreiten der 40 %-Grenze ist der in der Riickgabe oder VerduBerung der

Fondsanteile enthaltene Zinsanteil zu melden. Handelt es sich um einen ausschiittenden
Fonds, so ist zuséatzlich im Falle der Ausschittung der darin enthaltene Zinsanteil an das
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Bundeszentralamt flr Steuern zu melden. Handelt es sich um einen thesaurierenden
Fonds, erfolgt eine Meldung konsequenterweise nur im Falle der Rickgabe oder Verau-
Berung des Fondsanteils.

Die steuerlichen Ausfiihrungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage aus.
Sie richten sich an in Deutschland unbeschrankt einkommensteuerpflichtige oder
unbeschrankt kérperschaftsteuerpflichtige Personen. Es kann jedoch keine Gewahr
dafiir ibernommen werden, dass sich die steuerliche Beurteilung durch Gesetz-
gebung, Rechtsprechung oder Erlasse der Finanzverwaltung nicht dndert.

22. Auslagerung

Die Gesellschaft hat folgende Aufgaben anderen Unternehmen Ubertragen:

- Interne Revision.
23. Jahres-/Halbjahresberichte / Abschlussprifer

Die Jahresberichte und Halbjahresberichte sind bei der Gesellschaft sowie bei der Depot-
bank und der Vertriebsgesellschaft erhaltlich.

Mit der Prifung des Sondervermégens und des Jahresberichtes ist die KPMG Deutsche
Treuhand-Gesellschaft Aktiengesellschaft Wirtschaftsprifungsgesellschaft in Frankfurt am
Main beauftragt.

24. Zahlungen an die Anteilinhaber/Verbreitung der Berichte und sonstige Informa-
tionen

Durch die Beauftragung der Depotbank ist sichergestellt, dass die Anleger die Ausschut-
tungen erhalten und dass Anteile zurickgenommen werden. Die in diesem Verkaufspros-
pekt erwdhnten Anlegerinformationen, beispielsweise Verkaufsprospekt, Vertragsbedin-
gungen, Jahres- und Halbjahresberichte kénnen bei der Gesellschaft bezogen werden.
Sie werden von dieser auf Anforderung kostenfrei den Anlegern zugeleitet. Dartber hin-
aus sind diese Unterlagen auch bei der Depotbank und der Vertriebsgesellschaft zu erhal-
ten. Sie kénnen auch auf der Internet-Seite der Gesellschaft unter http://www.universal-
investment.de bezogen werden.

25. Weitere Sondervermégen, die von der Gesellschaft verwaltet werden

Von der Gesellschaft werden noch folgende Publikums-Sondervermdgen verwaltet, die
nicht Inhalt dieses Verkaufsprospekts sind:

a) Richtlinienkonforme Sondervermégen AHF Global Select
4Q-EUROPEAN VALUE FONDS UNIVERSAL AKTIEN GLOBAL GROWTH Ul
4Q-GROWTH-FONDS UNIVERSAL AKTIEN GLOBAL VALUE Ul
4Q-INCOME FONDS UNIVERSAL Aktien Opportunity Ul
4Q-STRATEGIE FONDS UNIVERSAL Alpha Centauri Strategie Ul
4Q-VALUE FONDS UNIVERSAL ASSETS Special Opportunities Ul
ABSOLUTE RETURN PLUS UI ATHENA UI
ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FONDS BARDUSCH GEHRSITZ UNIVERSAL
Acatis Asia Pacific Plus Fonds Ul AKTIENFONDS
ACATIS AKTIEN EUROPA FONDS UI Berenberg Diversified Ul
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS Ul BERENBERG-1590-WACHSTUM-UNIVERSAL
ACATIS - GANE VALUE EVENT FONDS Ul BERENBERG-BALKAN-BALTIKUM-
ACATIS IfK Value Renten Ul UNIVERSAL-FONDS
Acatis New Themes Plus Ul BERENBERG-C CLASSIC-UNIVERSAL-
AE&S Struktur Selekt Ul FONDS
AF Vario Invest U BERENBERG CURRENCY-ALPHA-
AG Ostalb Global Fonds UNIVERSAL-FONDS
AGROINVEST Ul BERENBERG-EMERGING-UKRAINE-
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UNIVERSAL-FONDS
BERENBERG-HELLAS-OLYMPIA-FONDS Ul
BERENBERG-SELECT INCOME-UNIVERSAL-
FONDS

BERENBERG-SELECT INVEST-UNIVERSAL-
FONDS

BERENBERG-UNIVERSAL-EURO-
AKTIENFONDS
BERENBERG-UNIVERSAL-RENTENFONDS
BKP Classic Fonds Ul

BN & Partner Global Fonds-Ul

BN & Partner US-Insight - Ul
BW-RENTA-INTERNATIONAL-UNIVERSAL-
FONDS

BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS
CAP-STRATEGY Ul

COLLEGIUM Portfolio 1l

CONVERTIBLE GLOBAL DIVERSIFIED Ul
DAC-FONDS Ul
DAC-KONTRAST-UNIVERSAL-FONDS
DAMM/RUMPF/HERING-UNIVERSAL-FONDS
Da Vinci Strategie Ul Fonds

Degussa Aktien Universal-Fonds

DEGUSSA BANK AKTIEN EURO-GLOBAL Ul
DEGUSSA BANK-UNIVERSAL-
RENTENFONDS

Degussa Renten Universal-Fonds

Die Fondsionére - Global Invest Ul

Direct Invest Explorer Select |

DUI Global Yield

Earth Energy Fund Ul

Earth Exploration Fund Ul

Earth Gold Fund Ul
FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS

ficon global stars
FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS |

Fiescherhorn Fonds

FINCA

FIVV-Aktien-China-Select-Ul
FIVV-Aktien-Global-Select-Ul

FvS Wandelanleihen Europa Ul

GAP Portfolio Ul

G & P UNIVERSAL AKTIENFONDS
GLOBAL MIXED Ul

GLOCAP Vega

GLOCAP Vega Protect

Goyer & Géppel Smart Select Universal
Gruner Fisher Global Ul

GSP Aktiv Portfolio Ul

H&A Aktien Euroland Ul

H&A Aktien Global-Ul

H&A Stiftungspool Universal Fonds
H&A-UNIVERSAL-GELDMARKTFONDS
Hansen & Heinrich Universal Fonds
HIGH-DISCOUNTPORTFOLIO UNIVERSAL
HLB-Universal-Strategiefonds TS

HOTCHKIS & WILEY US-VALUE UNIVERSAL-
FONDS
hp&p:\\-Euro-Select-Universal-Fonds

hsFP Aktien Euroland Protect Ul

hsFP Renten International Ul

HSH Structured Concept

HWG-FONDS _

JOHANNES FUHR OPTIMAL-STRATEGIE
MISCHFONDS UNIVERSAL

JOHANNES FUHR-UI-AKTIEN-GLOBAL
JOHANNES FUHR-UNIVERSAL-RENTEN-
GLOBAL
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JRS-INTERNATIONAL-UNIVERSAL-FONDS
KGN Gilobal Ul

KHP Portfolio Defensiv

KHP Portfolio Plus
LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL
LAM-EURO-GELDMARKT-UNIVERSAL
LAM-EURO-RENTEN-UNIVERSAL
Leonardo Ul

LVUI Minster Total Return

MAGRAL Kommunalfonds 1 Universal

MC 1 Universal

MDE Balanced Fonds Ul
MERCK,FINCK-UNIVERSAL-RENTENFONDS
Merck Finck Vario Aktien Renten Ul

Merck Finck Vermdgensverwaltung Taktik Ul
MOBILITAS-UNIVERSAL-FONDS

Moeller Mitarbeiter-Fonds Universal
MORGEN EUROPA AKTIEN UNIVERSAL
FONDS
MORGEN-PORTFOLIO-UNIVERSAL-FONDS
MUNCHENER VEREIN UNIVERSAL CHANCE
Multi Manager Renten Europa - Total Return
MULTI STRATEGY Ul
PEH-UNIVERSAL-FONDS VALUE
STRATEGIE
PLATINA-UNIVERSAL-RENTENFONDS-
INTERNATIONAL

P & S Renditefonds

PSM Growth Ul

PSM Value Strategy Ul

QBS BI OptiRelax Ul

quantumX Global Ul

Renditefonds Ul

RB Masterbond Ul

R+P UNIVERSAL-FONDS

RR Analysis TopSelect Universal

RSI Best Select Ul

RW Portfolio Strategie Ul
Sarasin-Fairlnvest-Bond-Universal-Fonds
Sarasin-Fairlnvest-Universal-Fonds

SELECT BOND-OPPORTUNITY-UNIVERSAL-
FONDS

SELECT CORPORATE-BOND-UNIVERSAL-
FONDS

SELECT TRADE-UNIVERSAL-FONDS
SIGAVEST Vermdgensverwaltungsfonds Ul
StarCapital Bondvalue Ul

STAR PORTFOLIO-UI-FONDS
STRATEGIE-EURO-RENTEN-FONDS Ul
TIME ALPHA Ul

TOTAL RETURN WORLD Ul
TRENDCONCEPT-UNIVERSAL-FONDS-
AKTIEN-EUROPA
TRENDCONCEPT-UNIVERSAL-FONDS-EU-
BOND
TREND-UNIVERSAL-FONDS-GLOBAL
UGCB-FONDS

UILB-FONDS

Universal Floor Fund
UNIVERSAL-FONDS-NRW

Universal Megatrends MF
Universal-Shareconcept-BC

VIGH — Strategie | Ul

Voba Pforzheim Premium A Fonds Ul

WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS

WM AKTIEN GLOBAL US$ UI-FONDS

WM Multi Manager Selection Ul
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b) Altersvorsorge-Sondervermégen

c)

UNIVERSAL-AS-FONDS |

Gemischte Sondervermdgen

11 Champions Ul

AE&S Substanz Selekt Ul
AktivBasis

AktivBalance

AktivChance

AM Fortune Fund Defensive

AM Fortune Fund Offensive

ASVK Substanz & Wachstum Ul
AVM Chance + Ul

AVM Rendite + Ul

AVM Wachstum + Ul

Belvoir Global Allocation Il Universal
BERENBERG-1590-ERTRAG-UNIVERSAL
BERENBERG-1590-STIFTUNG
BERENBERG-1590-STRATEGIE-UNIVERSAL
BERIAN-UNIVERSAL-FONDS
COLLEGIUM Portfolio |

Columbus Global Ul

CONCEPT Aurelia Global

D&J Alpha Ul

D&J Beta Ul

DSC Constant Profit Global Ul

DWK Variomixx Universal

Elbe Strategieportfolio Balance Ul
Elbe Strategieportfolio Defensiv Ul
Elbe Strategieportfolio Offensiv Ul
EMW-UNIVERSAL-FONDS
FIDUKA Multi Asset Classic Ul
FIDUKA Multi Asset Dynamic Ul
FIMAX Vermdgensverwaltungsfonds Ul
FIVV-Mandat-Rendite-Ul
FIVV-Mandat-Wachstum-Ul
Fondspicker Global Ul

FVM-Classic Ul

Global Allocation Plus

H&K Titan Strategie Portfolio Ul
HWV®FlexConcept Basis Ul
HWV®FlexConcept Select Ul

IFP International Fund Picking Fund
KIRIX BEST ADVICE-INCOME-UI FONDS
LAM-ABSOLUTE RETURN-UNIVERSAL
Lampe Aktien Europa

Lampe Ausgewogen

Lampe Dynamik

Lampe Rendite Spezial

Lampe Wachstum
LUNA-UNIVERSAL-FONDS
MasterFonds-VV Ausgewogen
MasterFonds-VV Ertrag
MasterFonds-VV Wachstum

MIC Aktien Plus

MIC Anleihen Plus
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d)

MIC Rohstoffe Plus

MultiReturnFund

Nibur Defensiv

Nibur Opportunity
NILUS-UNIVERSAL-FONDS

NW Arche Noah

NW For Four Seasons
OWLH-UNIVERSAL-FONDS
Pfau-StrategieDepot Ul

QBS BI OptiBalance Ul

quirin bank Multi Asset Fonds Ul
Renten Opportunities-Ul

RIV Rationalinvest Vermdgensverwalterfonds
R+P Rendite Plus Ul

RR Analysis BORSEBIUS MX Universal
SecurVario Global Fonds Ul
smart-invest LIQUID REAL ESTATE AR
Spiekermann & CO Strategie 1
Stiftungsfonds Westfalen
Thesi-Universal-Fonds

UBS Sauerborn Alsterstrategie |
UNIKAT Premium Select Fonds
Universal-Asset Flex

Varios Flex Fonds Ul
Vermdgensmanagement — Fonds Universal
Voba Pforzheim Premium R Fonds Ul
ZinsPlus Fonds Ul
ZschaberStrategieBalance
ZschaberStrategieDefensiv
ZschaberStrategieDynamic

Sonstige Sondervermégen

Aktivportfolio-Ul

ARIAD Gilobal Futures Ul

Conveo Capital-Ul

Dynamic Opportunities-Ul

Eventus-Ul

Finiens Futura 1 Ul

GMS Global Investment Strategy

Kapital Plus-Ul

Optomoni-Ul

PALI Global Select-Ul

Pollux I-UI

QUANT.MANAGED FUTURES UNIVERSAL
SELECT ABSOLUTE-RETURN-UNIVERSAL-
FONDS

Value Flex-Ul

YEALD Vermdgensverwaltungsfonds Dyna-
misch Ul

YEALD Vermdgensverwaltungsfonds Konser-
vativ Ul

Hinzu kommen 270 Spezial-Sondervermdgen.
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C. Allgemeine Vertragsbedingungen

§1

§2

§3

ALLGEMEINE VERTRAGSBEDINGUNGEN
zur Regelung des Rechtsverhaltnisses zwischen den Anlegern
und der
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH,
Frankfurt am Main,

(nachstehend ,,Gesellschaft“ genannt)
far die von der Gesellschaft aufgelegten
richtlinienkonformen Sondervermégen, die nur in Verbindung
mit den fir das jeweilige Sondervermogen
aufgestellten Besonderen Vertragsbedingungen

gelten.

Grundlagen

(1)

(@)

(3)

Die Gesellschaft ist eine Kapitalanlagegesellschaft und unterliegt den Vorschrif-
ten des Investmentgesetzes (InvG).

Die Kapitalanlagegesellschaft legt das bei ihr eingelegte Geld im eigenen Namen
fir gemeinschaftliche Rechnung der Anleger nach dem Grundsatz der Risikomi-
schung in den nach dem InvG zugelassenen Vermbégensgegenstanden geson-
dert vom eigenen Vermdgen in Form von Sondervermégen an. Uber die sich hie-
raus ergebenden Rechte der Anleger werden Urkunden (Anteilscheine) ausge-
stellt.

Das Rechtsverhaltnis zwischen Kapitalanlagegesellschaft und dem Anleger rich-
tet sich nach diesen Vertragsbedingungen und dem InvG.

Depotbank

(1)

(@)

Die Gesellschaft bestellt ein Kreditinstitut als Depotbank; die Depotbank handelt
unabhangig von der Gesellschaft und ausschlieBlich im Interesse der Anleger.

Der Depotbank obliegen die nach dem InvG und diesen Vertragsbedingungen
vorgeschriebenen Aufgaben.

Fondsverwaltung

(1)

Die Gesellschaft erwirbt und verwaltet die Vermégensgegenstédnde im eigenen
Namen fiir gemeinschaftliche Rechnung der Anleger mit der Sorgfalt eines or-
dentlichen Kaufmannes. Sie handelt bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben un-
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§4

§5

abhangig von der Depotbank und ausschlieBlich im Interesse der Anleger und
der Integritat des Marktes.

Die Gesellschaft ist berechtigt, mit dem von den Anlegern eingelegten Geld die
Vermobgensgegenstande zu erwerben, diese wieder zu verauBern und den Erlés
anderweitig anzulegen; sie ist ferner ermachtigt, alle sich aus der Verwaltung der
Vermobgensgegenstande ergebenden sonstigen Rechtshandlungen vorzuneh-
men.

Die Gesellschaft darf flir gemeinschaftliche Rechnung der Anleger weder Geld-
darlehen gewdhren noch Verpflichtungen aus einem Birgschafts- oder einem
Garantievertrag eingehen; sie darf keine Vermégensgegenstande nach MaBgabe
der §§ 47, 48 und 50 InvG verkaufen, die im Zeitpunkt des Geschéftsabschlusses
nicht zum Sondervermégen gehdren. § 51 InvG bleibt unberthrt.

Anlagegrundsatze

Die Gesellschaft soll fir das Sondervermdgen nur solche Vermdgensgegenstande er-
werben, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Sie bestimmt in den Ver-
tragsbestimmungen, welche Vermégensgegensténde fir das Sondervermdgen erwor-
ben werden dlrfen.

Wertpapiere

Sofern die Besonderen Vertragsbedingungen keine weiteren Einschréankungen vorse-
hen, darf die Gesellschaft vorbehaltlich des § 52 InvG Wertpapiere nur erwerben, wenn

a)

sie an einer Bdrse in einem Mitgliedstaat der Européischen Union oder in einem
anderen Vertragsstaat des Abkommens Uber den Europaischen Wirtschaftsraum
zum Handel zugelassen oder dort an einem anderen organisierten Markt zugelas-
sen oder in diesen einbezogen sind,

sie ausschlieBlich an einer Bérse auBerhalb der Mitgliedstaaten der Europaischen
Union oder auBerhalb der anderen Vertragsstaaten des Abkommens Uber den Eu-
ropaischen Wirtschaftsraum zum Handel zugelassen oder dort an einem anderen
organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, sofern die Wahl
dieser Bérse oder dieses organisierten Marktes von der Bundesanstalt flr Finanz-
dienstleistungsaufsicht (Bundesanstalt) zugelassen ist®,

ihre Zulassung an einer Borse in einem Mitgliedstaat der Europaischen Union oder
in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens Uber den Europaischen Wirt-
schaftsraum zum Handel oder ihre Zulassung an einem organisierten Markt oder
ihre Einbeziehung in diesen in einem Mitgliedstaat der Européischen Union oder in
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens Uber den Europaischen Wirt-
schaftsraum nach den Ausgabebedingungen zu beantragen ist, sofern die Zulas-
sung oder Einbeziehung dieser Wertpapiere innerhalb eines Jahres nach ihrer
Ausgabe erfolgt,

ihre Zulassung an einer Bérse zum Handel oder ihre Zulassung an einem organi-
sierten Markt oder die Einbeziehung in diesen auBerhalb der Mitgliedstaaten der
Europaischen Union oder auBerhalb der anderen Vertragsstaaten des Abkom-
mens Uber den Europaischen Wirtschaftsraum nach den Ausgabebedingungen zu
beantragen ist, sofern die Wahl dieser Bérse oder dieses organisierten Marktes

® Die Borsenliste wird auf der Homepage der Bundesanstalt veroffentlicht (www.bafin.de).
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von der Bundesanstalt zugelassen ist und die Zulassung oder Einbeziehung dieser
Wertpapiere innerhalb eines Jahres nach ihrer Ausgabe erfolgt,

e) es Aktien sind, die dem Sondervermdgen bei einer Kapitalerh6hung aus Gesell-
schaftsmitteln zustehen,

f)  sie in Austbung von Bezugsrechten, die zum Sondervermdgen gehdéren, erworben
wurden,

g) sie Anteile an geschlossenen Fonds sind, die die in § 47 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 InvG
genannten Kriterien erflllen,

h) es Finanzinstrumente sind, die die in § 47 Abs. 1 Satz 1 Nr. 8 InvG genannten Kri-
terien erfullen.

Der Erwerb von Wertpapieren nach Satz 1 Buchstaben a) bis d) darf nur erfolgen,
wenn zusatzlich die Voraussetzungen des § 47 Abs. 1 Satz 2 InvG erfullt sind.

§ 6 Geldmarktinstrumente

(1) Sofern die Besonderen Vertragsbedingungen keine weiteren Einschréankungen
vorsehen, darf die Gesellschaft vorbehaltlich des § 52 InvG fir Rechnung des
Sondervermdégens Instrumente, die Ublicherweise auf dem Geldmarkt gehandelt
werden, sowie verzinsliche Wertpapiere, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs fir das
Sondervermégen eine restliche Laufzeit von hdchstens 397 Tagen haben, deren
Verzinsung nach den Ausgabebedingungen wahrend ihrer gesamten Laufzeit re-
gelmaBig, mindestens aber einmal in 397 Tagen, marktgerecht angepasst wird
oder deren Risikoprofil dem Risikoprofil solcher Wertpapiere entspricht (Geld-
marktinstrumente), erwerben. Geldmarktinstrumente dirfen fir das Sonderver-
mdogen nur erworben werden, wenn sie

a) an einer Borse in einem Mitgliedstaat der Européischen Union oder in einem
anderen Vertragsstaat des Abkommens Uber den Europaischen Wirtschafts-
raum zum Handel zugelassen oder dort an einem anderen organisierten
Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind,

b) ausschlieBlich an einer Bbrse auBerhalb der Mitgliedstaaten der Europai-
schen Union oder auBerhalb der anderen Vertragsstaaten des Abkommens
Uber den Europaischen Wirtschaftsraum zum Handel zugelassen oder dort
an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezo-
gen sind, sofern die Wahl dieser Bérse oder dieses organisierten Marktes
von der Bundesanstalt zugelassen ist’,

c) von den Européischen Gemeinschaften, dem Bund, einem Sondervermdgen
des Bundes, einem Land, einem anderen Mitgliedstaat oder einer anderen
zentralstaatlichen, regionalen oder lokalen Gebietskérperschaft oder der
Zentralbank eines Mitgliedstaates der Europdischen Union, der Europai-
schen Zentralbank oder der Européischen Investitionsbank, einem Drittstaat
oder, sofern dieser ein Bundesstaat ist, einem Gliedstaat dieses Bundes-
staates oder von einer internationalen 6ffentlich-rechtlichen Einrichtung, der
mindestens ein Mitgliedstaat der Europaischen Union angehért, begeben
oder garantiert werden,

d) von einem Unternehmen begeben werden, dessen Wertpapiere auf den un-
ter den Buchstaben a) und b) bezeichneten Markten gehandelt werden,

7 siehe FuBnote 6.

RR Analysis BORSEBIUS Rent Universal 47



§7

§8

§9

e) von einem Kreditinstitut, das nach dem Europaischen Gemeinschaftsrecht
festgelegten Kriterien einer Aufsicht unterstellt ist, oder einem Kreditinstitut,
das Aufsichtsbestimmungen, die nach Auffassung der Bundesanstalt denje-
nigen des Europaischen Gemeinschaftsrechts gleichwertig sind, unterliegt
und diese einhalt, begeben oder garantiert, oder

f)  von anderen Emittenten begeben werden und den Anforderungen des § 48
Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 InvG entsprechen.

(2) Geldmarktinstrumente im Sinne des Absatzes 1 dirfen nur erworben werden,
wenn sie die jeweiligen Voraussetzungen des § 48 Abs. 2 und 3 InvG erflllen.

Bankguthaben

Die Gesellschaft darf fir Rechnung des Sondervermégens Bankguthaben halten, die
eine Laufzeit von héchstens zwdlf Monaten haben. Die auf Sperrkonten zu fihrenden
Guthaben kénnen bei einem Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europai-
schen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens Uber den Européai-
schen Wirtschaftsraum unterhalten werden; die Guthaben kénnen auch bei einem Kre-
ditinstitut mit Sitz in einem Drittstaat, dessen Aufsichtsbestimmungen nach Auffassung
der Bundesanstalt denjenigen des Gemeinschaftsrechts gleichwertig sind, gehalten
werden. Sofern in den Besonderen Vertragsbedingungen nichts anderes bestimmt ist,
kénnen die Bankguthaben auch auf Fremdwahrung lauten.

Investmentanteile

(1) Sofern in den Besonderen Vertragsbedingungen nichts Anderweitiges bestimmt
ist, kann die Gesellschaft fir Rechnung eines Sondervermédgens Anteile an in-
l&ndischen richtlinienkonformen Sondervermdgen und Investmentaktiengesell-
schaften sowie EG-Investmentanteile im Sinne des InvG erwerben. Anteile an
anderen inlandischen Sondervermégen und Investmentaktiengesellschaften so-
wie auslandische Investmentanteile, die keine EG-Investmentanteile sind kénnen
erworben werden, sofern sie die Anforderungen des § 50 Abs. 1 Satz 2 InvG er-
fallen.

(2) Anteile an inlandischen Sondervermdgen und Investmentaktiengesellschaften,
EG-Investmentanteile und ausléndische Investmentanteile darf die Gesellschaft
nur erwerben, wenn nach den Vertragsbedingungen oder der Satzung der Kapi-
talanlagegesellschaft, der Investmentaktiengesellschaft oder der auslandischen
Investmentgesellschaft insgesamt héchstens 10 % des Wertes ihres Vermdgens
in Anteilen an anderen inldndischen Sondervermdgen, Investmentaktiengesell-
schaften oder ausléndischen Investmentvermdgen i.S.v. § 50 InvG angelegt wer-
den durfen.

Derivate

(1)  Sofern in den Besonderen Vertragsbedingungen nichts Anderweitiges bestimmt
ist, kann die Gesellschaft im Rahmen der Verwaltung des Sondervermdgens De-
rivate gemaB § 51 Abs. 1 Satz 1 InvG und Finanzinstrumente mit derivativer
Komponente gemaB § 51 Abs. 1 Satz 2 InvG einsetzen. Sie darf — der Art und
dem Umfang der eingesetzten Derivate und Finanzinstrumente mit derivativer
Komponente entsprechend — zur Ermittlung der Auslastung der nach § 51 Abs. 2
InvG festgesetzte Marktrisikogrenze fir den Einsatz von Derivaten und Finanzin-
strumenten mit derivativer Komponente entweder den einfachen oder den qualifi-
zierten Ansatz im Sinne der DerivateV nutzen; das Nahere regelt der Verkaufs-
prospekt.
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(2) Sofern die Gesellschaft den einfachen Ansatz nutzt, darf sie ausschlieBlich die
folgenden Grundformen von Derivaten, Finanzinstrumenten mit derivativer Kom-
ponente oder Kombinationen aus diesen Derivaten, Finanzinstrumenten mit deri-
vativer Komponente oder Kombinationen aus gemaB § 51 Abs. 1 Satz 1 InvG zu-
lassigen Basiswerten im Sondervermdgen einsetzen. Hierbei darf der nach MaB-
gabe von § 16 DerivateV zu ermittelnde Anrechnungsbetrag des Sondervermé-
gens fur das Zins- und Aktienkursrisiko oder das Wahrungsrisiko zu keinem Zeit-
punkt das Zweifache des Wertes des Sondervermégens Ubersteigen.

a) Terminkontrakte auf die Basiswerte nach § 51 Abs. 1 InvG mit der Ausnah-
me von Investmentanteilen nach § 50 InvG;

b) Optionen oder Optionsscheine auf die Basiswerte nach § 51 Abs. 1 InvG mit
der Ausnahme von Investmentanteilen nach § 50 InvG und auf Terminkon-
trakte nach Buchstabe a), wenn sie die folgenden Eigenschaften aufweisen:

aa) eine Auslbung ist entweder wahrend der gesamten Laufzeit oder zum
Ende der Laufzeit méglich und

bb) der Optionswert hangt zum Auslbungszeitpunkt linear von der positiven
oder negativen Differenz zwischen Basispreis und Marktpreis des Ba-
siswerts ab und wird null, wenn die Differenz das andere Vorzeichen
hat;

c) Zinsswaps, Wéahrungsswaps oder Zins-Wahrungsswaps;

d) Optionen auf Swaps nach Buchstabe c), sofern sie die in Buchstabe b) unter
Buchstaben aa) und bb) beschriebenen Eigenschaften aufweisen
(Swaptions);

e) Credit Default Swaps sofern sie ausschlieBlich und nachvollziehbar der Ab-
sicherung des Kreditrisikos von genau zuordenbaren Vermdgensgegenstan-
den des Sondervermdégens dienen.

(3) Sofern die Gesellschaft den qualifizierten Ansatz nutzt, darf sie — vorbehaltlich
eines geeigneten Risikomanagementsystems — in jegliche Finanzinstrumente mit
derivativer Komponente oder Derivate investieren, die von einem gemaBR § 51
Abs. 1 Satz1 InvG zulassigen Basiswert abgeleitet sind.

Hierbei darf der dem Sondervermdgen zuzuordnende potenzielle Risikobetrag fur
das Marktrisiko zu keinem Zeitpunkt das Zweifache des potenziellen Risikobe-
trags fur das Marktrisiko des zugehérigen Vergleichsvermdgens gemaBi § 9 der
DerivateV Ubersteigen.

(4) Unter keinen Umsténden darf die Gesellschaft bei diesen Geschaften von den in
den Allgemeinen und Besonderen Vertragsbedingungen oder in dem Verkaufs-
prospekt genannten Anlagegrundsétzen und -grenzen abweichen.

(5) Die Gesellschaft wird Derivate und Finanzinstrumente mit derivativer Komponen-
te zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzie-
lung von Zusatzertragen einsetzen, wenn und soweit sie dies im Interesse der
Anleger fur geboten halt.

(6) Bei der Ermittlung der Marktrisikogrenze fir den Einsatz von Derivaten und Fi-
nanzinstrumenten mit derivativer Komponente darf die Gesellschaft jederzeit vom
einfachen zum qualifizierten Ansatz gemaB § 7 der DerivateV wechseln. Der
Wechsel zum qualifizierten Ansatz bedarf nicht der Genehmigung durch die Bun-
desanstalt, die Gesellschaft hat den Wechsel jedoch unverzlglich der Bundesan-
stalt anzeigen und im né&chstfolgenden Halbjahres- oder Jahresbericht bekannt
zu machen.
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Beim Einsatz von Derivaten und Finanzinstrumenten mit derivativer Komponente
wird die Gesellschaft die gemaB § 51 Abs. 3 InvG erlassene Rechtsverordnung
Uber Risikomanagement und Risikomessung in Sondervermégen (DerivateV)
beachten.

§ 10 Sonstige Anlageinstrumente

Sofern in den Besonderen Vertragsbedingungen nichts Anderweitiges bestimmt ist,
kann die Gesellschaft fir Rechnung eines Sondervermégens bis zu 10 % des Wertes
des Sondervermdgens in Sonstige Anlageinstrumente geman § 52 InvG erwerben.

§ 11 Ausstellergrenzen und Anlagegrenzen

(1)

(@)

Bei der Verwaltung hat die Gesellschaft die im InvG, der DerivateV und die in den
Vertragsbedingungen festgelegten Grenzen und Beschrankungen zu beachten.

Im Einzelfall dirfen Wertpapiere und Geldmarktinstrumente einschlieBlich der in
Pension genommenen Wertpapiere und Geldmarktinstrumente desselben Aus-
stellers (Schuldners) tber den Wertanteil von 5 % hinaus bis zu 10 % des Son-
dervermdgens erworben werden; dabei darf der Gesamtwert der Wertpapiere
und Geldmarktinstrumente dieser Aussteller (Schuldner) 40 % des Sonderver-
madgens nicht Ubersteigen.

Die Gesellschaft darf in solche Schuldverschreibungen Schuldscheindarlehen
und Geldmarktinstrumente, die vom Bund, einem Land, den Europaischen Ge-
meinschaften, einem Mitgliedstaat der Europaischen Union oder seinen Gebiets-
kérperschaften, einem anderen Vertragsstaat des Abkommens Gber den Europa-
ischen Wirtschaftsraum, einem Drittstaat oder von einer internationalen Organi-
sation, der mindestens ein Mitgliedstaat der Europaischen Union angehért, aus-
gegeben oder garantiert worden sind, jeweils bis zu 35 % des Wertes des Son-
dervermdgens anlegen. In Pfandbriefen und Kommunalschuldverschreibungen
sowie Schuldverschreibungen, die von Kreditinstituten mit Sitz in einem Mitglied-
staat der Europdischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkom-
mens Uber den Europaischen Wirtschaftsraum ausgegeben worden sind, darf die
Gesellschaft jeweils bis zu 25 % des Wertes des Sondervermdgens anlegen,
wenn die Kreditinstitute aufgrund gesetzlicher Vorschriften zum Schutz der Inha-
ber dieser Schuldverschreibungen einer besonderen 6ffentlichen Aufsicht unter-
liegen und die mit der Ausgabe der Schuldverschreibungen aufgenommenen Mit-
tel nach den gesetzlichen Vorschriften in Vermdgenswerten angelegt werden, die
wahrend der gesamten Laufzeit der Schuldverschreibungen die sich aus ihnen
ergebenden Verbindlichkeiten ausreichend decken und die bei einem Ausfall des
Ausstellers vorrangig fir die féllig werdenden Rickzahlungen und die Zahlung
der Zinsen bestimmt sind. Legt die Gesellschaft mehr als 5 % des Wertes des
Sondervermdégens in Schuldverschreibungen desselben Ausstellers nach Satz 2
an, so darf der Gesamtwert dieser Schuldverschreibungen 80 % des Wertes des
Sondervermégens nicht Ubersteigen.

Die Grenze in Absatz 3 Satz 1 darf fir Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
desselben Ausstellers nach MaBgabe von § 60 Abs. 2 Satz 1 InvG Uberschritten
werden, sofern die Besonderen Vertragsbedingungen dies unter Angabe der
Aussteller vorsehen. In diesen Fallen missen die fir Rechnung des Sonderver-
mogens gehaltenen Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aus mindestens
sechs verschiedenen Emissionen stammen, wobei nicht mehr als 30 % des Son-
dervermdgens in einer Emission gehalten werden durfen.
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Die Gesellschaft darf nur bis zu 20 % des Wertes des Sondervermdgens in
Bankguthaben im Sinne des § 49 InvG bei je einem Kreditinstitut anlegen.

Die Gesellschaft hat sicherzustellen, dass eine Kombination aus:

a) von ein und derselben Einrichtung begebenen Wertpapieren oder Geld-
marktinstrumenten,

b) Einlagen bei dieser Einrichtung,

c) Anrechnungsbetrdgen fir das Kontrahentenrisiko der mit dieser Einrichtung
eingegangenen Geschafte in Derivaten, die nicht zum Handel an einer Bérse
zugelassen oder in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind,

20 % des Wertes des jeweiligen Sondervermdgens nicht tbersteigt. Satz 1 gilt fir
die in Absatz 3 genannten Emittenten und Garantiegeber mit der MaBgabe, dass
die Gesellschaft sicherzustellen hat, dass eine Kombination der in Satz 1 ge-
nannten Vermdgensgegenstande und Anrechnungsbetrage 35 % des Wertes
des jeweiligen Sondervermdgens nicht lbersteigt. Die jeweiligen Einzelobergren-
zen bleiben in beiden Fallen unberihrt.

Die in Absatz 3 genannten Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und
Geldmarktinstrumente werden bei der Anwendung der in Absatz 2 genannten
Grenzen von 40 % nicht beriicksichtigt. Die in den Abséatzen 2 und 3 und Abséat-
zen 5 bis 6 genannten Grenzen dirfen abweichend von der Regelung in Ab-
satz 6 nicht kumuliert werden.

Die Gesellschaft darf in Anteilen an einem einzigen Investmentvermdgen nach
MaBgabe des § 8 Abs. 1 nur bis zu 20 % des Wertes des Sondervermdgens an-
legen. In Anteilen an Investmentvermdgen nach MaBgabe des § 8 Abs. 1 Satz 2
darf die Gesellschaft insgesamt nur bis zu 30 % des Wertes des Sondervermé-
gens anlegen. Die Gesellschaft darf fur Rechnung des Sondervermdgens nicht
mehr als 25 % der ausgegebenen Anteile eines anderen inlandischen oder aus-
landischen Investmentvermbgens erwerben.

§ 12 Ubertragung aller Vermdgensgegenstinde des Sondervermégens in ein anderes
Sondervermogen

(1)

Die Gesellschaft darf alle Vermdgensgegenstande dieses Sondervermdgens in
ein anderes Sondervermdgen Ubertragen oder alle Vermdgensgegenstande ei-
nes anderen Sondervermdgens in dieses Sondervermégen Ubernehmen, wenn

a) beide Sondervermdgen von der Gesellschaft verwaltet werden,

b) die Anlagegrundséatze und -grenzen nach den Vertragsbedingungen fir die-
se Sondervermdgen nicht wesentlich voneinander abweichen,

c) die an die Gesellschaft und die Depotbank zu zahlenden Vergitungen sowie
die Ausgabeaufschlage und Rlicknahmeabschlage nicht wesentlich vonei-
nander abweichen,

d) die Ubertragung aller Vermégensgegenstande des Sondervermdgens zum
Geschéftsjahresende des  (bertragenden  Sondervermégens  (Uber-
tragungsstichtag) erfolgt, am Ubertragungsstichtag die Werte des Uberneh-
menden und des Ubertragenden Sondervermdgens berechnet werden, das
Umtauschverhéltnis festgelegt wird, die Vermogensgegenstande und Ver-
bindlichkeiten Gbernommen werden und der gesamte Ubernahmevorgang
vom Abschlussprifer geprift wird und die Bundesanstalt die Ubertragung
der Vermdgensgegenstande, bei der die Interessen der Anleger ausreichend
gewahrt sein mussen, genehmigt hat. Mit Zustimmung der Bundesanstalt
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kann ein anderer Ubertragungsstichtag bestimmt werden; § 44 Abs. 3 und 6
InvG ist entsprechend anzuwenden.

Das Umtauschverhaltnis ermittelt sich nach dem Verhéltnis der Nettoinventarwer-
te des bernommenen und des aufnehmenden Sondervermbgens zum Zeitpunkt
der Ubernahme. Der Beschluss der Gesellschaft zur Ubertragung aller Vermoé-
gensgegenstédnde eines Sondervermégens in ein anderes Sondervermégen ist
bekannt zu machen; § 43 Abs. 5 Satz 1 InvG ist entsprechend anzuwenden. Die
Ubertragung darf nicht vor Ablauf von drei Monaten nach Bekanntmachung erfol-
gen, falls nicht mit der Zustimmung der Bundesanstalt ein friiherer Zeitpunkt be-
stimmt wird. Die neuen Anteile des Gbernehmenden Sondervermdégens gelten bei
den Anlegern des Ubertragenden Sondervermégens mit Beginn des dem Uber-
tragungsstichtag folgenden Tages als ausgegeben.

Absatz 1 Buchstabe c) gilt nicht fir die Zusammenlegung einzelner Sonderver-
mogen zu einem einzigen Sondervermdgen mit unterschiedlichen Anteilklassen.
In diesem Fall ist statt des Umtauschverhéltnisses nach Absatz 2 Satz 1, der An-
teil der Anteilklasse an dem Sondervermégen zu ermitteln. Die Ausgabe der
neuen Anteile an die Anleger des Ubertragenden Sondervermdgens gilt nicht als
Tausch. Die ausgegebenen Anteile treten an die Stelle der Anteile an dem Uber-
tragenden Sondervermdgen.

§ 13 Darlehen

(1)

Die Gesellschaft darf fir Rechnung des Sondervermégens einem Wertpapier-
Darlehensnehmer gegen ein marktgerechtes Entgelt nach Ubertragung ausrei-
chender Sicherheiten ein Wertpapier-Darlehen auf unbestimmte oder bestimmte
Zeit insoweit gewahren, als der Kurswert der zu Ubertragenden Wertpapiere zu-
sammen mit dem Kurswert der fir Rechnung des Sondervermégens demselben
Wertpapier-Darlehensnehmer bereits als Wertpapier-Darlehen Ubertragene
Wertpapiere 10 % des Wertes des Sondervermdgens nicht Ubersteigt. Der Kurs-
wert der flr eine bestimmte Zeit zu Ubertragende Wertpapiere darf zusammen
mit dem Kurswert der flir Rechnung des Sondervermdgens bereits als Wertpa-
pier-Darlehen fir eine bestimmte Zeit Ubertragene Wertpapiere 15 % des Wertes
des Sondervermdgens nicht Ubersteigen.

Wird die Sicherheit fir die Ubertragenen Wertpapiere vom Wertpapier-
Darlehensnehmer in Guthaben erbracht, darf die Gesellschaft von der Mdglich-
keit Gebrauch machen, diese Guthaben in Geldmarktinstrumente im Sinne des
§ 48 InvG in der Wahrung des Guthabens anzulegen. Die Ertrédge aus Sicherhei-
ten stehen dem Sondervermégen zu.

Die Gesellschaft kann sich auch eines von einer Wertpapiersammelbank oder
von einem anderen in den Besonderen Vertragsbedingungen genannten Un-
ternehmen, dessen Unternehmensgegenstand die Abwicklung von grenzuber-
schreitenden Effektengeschéften fir andere ist, organisierten Systems zur Ver-
mittlung und Abwicklung der Wertpapier-Darlehen bedienen, welches von den
Anforderungen der §§ 54 und 55 InvG abweicht, wenn durch die Bedingungen
dieses Systems die Wahrung der Interessen der Anleger gewabhrleistet ist.

Sofern in den Besonderen Vertragsbedingungen nichts Anderweitiges bestimmt
ist, darf die Gesellschaft Wertpapier-Darlehen auch in Bezug auf Geldmarktin-
strumente, Bankguthaben, Investmentanteile gewéhren sofern diese Vermo-
gensgegensténde fir das Sondervermdgen erwerbbar sind. Die Regelungen des
§ 13 gelten hierflr sinngemas.
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§ 14 Pensionsgeschafte

(1)

Die Gesellschaft darf fir Rechnung des Sondervermégens Wertpapier-Pensi-
onsgeschéfte im Sinne von § 340b Abs. 2 Handelsgesetzbuch gegen Entgelt mit
Kreditinstituten oder Finanzdienstleistungsinstituten abschlieBen.

Die Pensionsgeschafte missen Wertpapiere zum Gegenstand haben, die nach
den Vertragsbedingungen fir das Sondervermdgen erworben werden dirfen.

Die Pensionsgeschéfte dirfen héchstens eine Laufzeit von 12 Monaten haben.

Sofern in den Besonderen Vertragsbedingungen nichts Anderweitiges bestimmt
ist, darf die Gesellschaft Pensionsgeschéfte auch in Bezug auf Geldmarktinstru-
mente, Bankguthaben und Investmentanteile gewahren sofern diese Vermo-
gensgegensténde fir das Sondervermdgen erwerbbar sind. Die Regelungen des
§ 14 gelten hierflr sinngemas.

§ 15 Kreditaufnahme

Die Gesellschaft darf fir gemeinschaftliche Rechnung der Anleger kurzfristige Kredite
bis zur Héhe von 10 % des Sondervermdgens aufnehmen, wenn die Bedingungen der
Kreditaufnahme marktiblich sind und die Depotbank der Kreditaufnahme zustimmt.
Hierbei sind Betrage, die die Gesellschaft als Pensionsgeber im Rahmen eines Pensi-
onsgeschéaftes erhalten hat, anzurechnen.

§ 16 Anteilscheine

(1)

(@)

Die Anteilscheine lauten auf den Inhaber und sind Uber einen Anteil oder eine
Mehrzahl von Anteilen ausgestellt.

Die Anteile kdnnen verschiedene Rechte, insbesondere hinsichtlich der Ertrags-
verwendung, des Ausgabeaufschlages, des Rucknahmeabschlages, der Wah-
rung des Anteilwertes, der Verwaltungsvergitung, der Mindestanlagesumme
oder einer Kombination dieser Merkmale (Anteilklassen) haben. Die Einzelheiten
sind in den Besonderen Vertragsbedingungen festgelegt.

Die Anteilscheine tragen mindestens die handschriftlichen oder vervielfaltigten
Unterschriften der Gesellschaft und der Depotbank. Dartiber hinaus weisen sie
die eigenhandige Unterschrift einer Kontrollperson der Depotbank auf.

Die Anteile sind Gibertragbar. Mit der Ubertragung eines Anteilscheines gehen die
in ihm verbrieften Rechte Uber. Der Gesellschaft gegeniber gilt in jedem Falle
der Inhaber des Anteilscheines als der Berechtigte.

Sofern die Rechte der Anleger bei der Errichtung des Sondervermdgens oder die
Rechte der Anleger einer Anteilklasse bei Einfihrung der Anteilklasse nicht in ei-
ner Globalurkunde, sondern in einzelnen Anteilscheinen oder in Mehrfachurkun-
den verbrieft werden sollen, erfolgt die Festlegung in den Besonderen Vertrags-
bedingungen.

§ 17 Ausgabe und Riicknahme von Anteilscheinen, Riicknahmeaussetzung

(1)

Die Anzahl der ausgegebenen Anteile und entsprechenden Anteilscheine ist
grundsatzlich nicht beschrankt. Die Gesellschaft behalt sich vor, die Ausgabe von
Anteilen voribergehend oder vollstéandig einzustellen.
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§18

§19

§ 20

Die Anteile kbnnen bei der Gesellschaft, der Depotbank oder durch Vermittlung
Dritter erworben werden.

Die Anleger kdnnen von der Gesellschaft die Ricknahme der Anteile verlangen.
Die Gesellschaft ist verpflichtet, die Anteile zum jeweils geltenden Ricknahme-
preis fir Rechnung des Sondervermdgens zurlickzunehmen. Ricknahmestelle
ist die Depotbank.

Der Gesellschaft bleibt jedoch vorbehalten, die Rlicknahme der Anteile gem. § 37
InvG auszusetzen, wenn auBergewdhnliche Umsténde vorliegen, die eine Aus-
setzung unter Berlicksichtigung der Interessen der Anleger erforderlich erschei-
nen lassen.

Ausgabe- und Riicknahmepreise

(1)

Zur Errechnung des Ausgabe- und Ricknahmepreises der Anteile wird der Wert
der zu dem Sondervermdgen gehdrenden Vermdgensgegenstande (Inventar-
wert) zu den in Absatz 4 genannten Zeitpunkten ermittelt und durch die Zahl der
umlaufenden Anteile geteilt (Anteilwert). Werden gemaB § 16 Abs. 2 unterschied-
liche Anteilklassen fir das Sondervermdgen eingefihrt, ist der Anteilwert sowie
der Ausgabe- und Ricknahmepreis fir jede Anteilklasse gesondert zu ermitteln.
Die Bewertung der Vermégensgegensténde erfolgt geman § 36 InvG bzw. nach
einer gem. § 36 InvG erlassene Rechtsverordnung.

Der Ausgabepreis entspricht dem Anteilwert zuziglich eines in den Besonderen
Vertragsbedingungen gegebenenfalls festgesetzten Ausgabeaufschlags. Der
Rdcknahmepreis entspricht dem Anteilwert abziiglich eines gegebenenfalls in
den Besonderen Vertragsbedingungen festgesetzten Ricknahmeabschlags. So-
fern vom Anleger auBer dem Ausgabeaufschlag oder Ricknahmeabschlag sons-
tige Kosten zu entrichten sind, sind deren H6he und Berechnung in den Beson-
deren Vertragsbedingungen anzugeben.

Der Abrechnungsstichtag fur Anteilabrufe und Ricknahmeauftrage ist spatestens
der auf den Eingang des Anteilsabrufs- bzw. Ricknahmeauftrags folgende Wer-
termittlungstag, soweit in den Besonderen Vertragsbedingungen nichts anderes
bestimmt ist.

Die Ausgabe- und Ricknahmepreise werden borsentéglich ermittelt. An gesetzli-
chen Feiertagen, die Bérsentage sind, sowie am 24. und 31. Dezember jeden
Jahres kénnen die Gesellschaft und die Depotbank von einer Ermittlung des
Wertes absehen; das Nahere regelt der Verkaufsprospekt.

Kosten

In den Besonderen Vertragsbedingungen werden die Aufwendungen und die der Ge-
sellschaft, der Depotbank und Dritten zustehenden Vergltungen, die dem Sonderver-
mogen belastet werden kdénnen, genannt. Fir Vergitungen im Sinne von Satz 1 ist in
den Besonderen Vertragsbedingungen dartiber hinaus anzugeben, nach welcher Me-
thode, in welcher H6he und aufgrund welcher Berechnung sie zu leisten sind.

Rechnungslegung

(1)

Spatestens vier Monate nach Ablauf des Geschéftsjahres des Sondervermdgens
(bei Ablauf vor dem 1. Januar 2009: spatestens drei Monate) macht die Gesell-
schaft einen Jahresbericht einschlieBlich Ertrags- und Aufwandsrechnung geman
§ 44 Abs. 1 InvG bekannt.
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Spatestens zwei Monate nach der Mitte des Geschéaftsjahres macht die Ge-
sellschaft einen Halbjahresbericht gemaR § 44 Abs. 2 InvG bekannt.

Wird das Recht zur Verwaltung des Sondervermdgens wahrend des Geschéfts-
jahres auf eine andere Kapitalanlagegesellschaft libertragen, so hat die Gesell-
schaft auf den Ubertragungsstichtag einen Zwischenbericht zu erstellen, der den
Anforderungen an einen Jahresbericht gemans § 44 Abs. 1 InvG entspricht.

Die Berichte sind bei der Gesellschaft und der Depotbank und weiteren Stellen,
die im Verkaufsprospekt anzugeben sind, erhéltlich; sie werden ferner im elektro-
nischen Bundesanzeiger bekannt gemacht. Berichte, die sich auf ein Geschéfts-
jahr beziehen, das vor dem 1. Januar 2009 endet, werden darUber hinaus in ei-
ner hinreichend verbreiteten Wirtschafts- oder Tageszeitung oder in den in dem
Verkaufsprospekt bezeichneten elektronischen Informationsmedien bekannt ge-
macht.

§ 21 Kiindigung und Abwicklung des Sondervermoégens

(1)

(3)

Die Gesellschaft kann die Verwaltung des Sondervermégens mit einer Frist von
mindestens sechs Monaten durch Bekanntmachung im elektronischen Bundes-
anzeiger und darUber hinaus im Jahresbericht oder Halbjahresbericht kiindigen.

Mit dem Wirksamwerden der Kindigung erlischt das Recht der Gesellschaft, das
Sondervermégen zu verwalten. In diesem Falle geht das Sondervermégen bzw.
das Verfligungsrecht tber das Sondervermdgen auf die Depotbank (ber, die es
abzuwickeln und an die Anleger zu verteilen hat. Fir die Zeit der Abwicklung
kann die Depotbank die der Gesellschaft zustehende Verglitung beanspruchen.
Mit Genehmigung der Bundesanstalt kann die Depotbank von der Abwicklung
und Verteilung absehen und einer anderen Kapitalanlagegesellschaft die Verwal-
tung des Sondervermdgens nach MaBgabe der bisherigen Vertragsbedingungen
Ubertragen.

Die Gesellschaft hat auf den Tag, an dem ihr Verwaltungsrecht nach MaBgabe
des § 38 InvG erlischt, einen Auflésungsbericht zu erstellen, der den Anforderun-
gen an einen Jahresbericht nach § 44 Abs. 1 InvG entspricht.

§ 22 Anderungen der Vertragsbedingungen

(1)
(@)

(4)

Die Gesellschaft kann die Vertragsbedingungen andern.

Anderungen der Vertragsbedingungen, mit Ausnahme der Regelungen zu den
Aufwendungen und den der Gesellschaft, der Depotbank und Dritten zustehen-
den Vergiitungen, die zulasten des Sondervermdgens gehen (§ 41 Abs. 1 Satz 1
InvG), bedirfen der vorherigen Zustimmung durch den Aufsichtsrat der Gesell-
schaft und der Genehmigung durch die Bundesanstalt.

Samtliche vorgesehenen Anderungen werden im elektronischen Bundesanzeiger
und daruber hinaus in einer hinreichend verbreiteten Wirtschafts- oder Tageszei-
tung oder in den im Verkaufsprospekt bezeichneten elektronischen Informati-
onsmedien bekannt gemacht und treten — mit Ausnahme der Anderungen nach
Absatzen 4 und 5 — frihestens am Tag nach ihrer Bekanntmachung im elektroni-
schen Bundesanzeiger in Kraft. In einer Veroéffentlichung nach Satz 1 ist auf die
vorgesehenen Anderungen und ihr Inkrafttreten hinzuweisen.

Anderungen von Regelungen zu den Aufwendungen und den der Gesellschaft,
der Depotbank und Dritten zustehenden Vergutungen (§ 41 Abs. 1 Satz 1 InvG)

RR Analysis BORSEBIUS Rent Universal 55



treten 6 Monate nach Bekanntmachung in Kraft, falls nicht mit Zustimmung der
Bundesanstalt ein friherer Termin bestimmt wird. Die Veréffentlichung erfolgt
geman Absatz 3 Satz 2.

(5) Anderungen der bisherigen Anlagegrundsitze des Sondervermégens treten 6
Monate nach Bekanntmachung in Kraft. Die Veréffentlichung erfolgt geman Ab-
satz 3 Satz 2 zusétzlich hat die Gesellschaft den Anlegern ein Angebot zu unter-
breiten die Anteile in Anteile an Sondervermégen mit vergleichbaren Anlage-
grundséatzen kostenlos umzutauschen.

§ 23 Erfullungsort, Gerichtsstand
(1)  Erflllungsort ist der Sitz der Gesellschaft.

(2) Hat der Anleger im Inland keinen allgemeinen Gerichtsstand, so ist der Sitz der
Gesellschaft Gerichtsstand.
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D. Besondere Vertragsbedingungen

BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN
zur Regelung des Rechtsverhaltnisses zwischen den Anlegern
und der
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH,
Frankfurt am Main,

(nachstehend ,,Gesellschaft“ genannt)
fur das von der Gesellschaft aufgelegte
richtlinienkonforme Sondervermégen
RR Analysis BORSEBIUS Rent Universal,
die nur in Verbindung mit den fiir das jeweilige Sondervermégen
von der Gesellschaft aufgestellten
»Allgemeinen Vertragsbedingungen®

gelten.

ANLAGEGRUNDSATZE UND ANLAGEGRENZEN

§ 1 Vermégensgegenstande

Die Gesellschaft darf fiir das Sondervermdgen folgende Vermdgensgegenstande er-

werben:

a) Wertpapiere gemaB § 47 InvG,

b)  Geldmarktinstrumente gemas § 48 InvG,
c) Bankguthaben gemanB § 49 InvG,

d) Investmentanteile gemaB § 50 InvG,

e) Derivate geméaB § 51 InvG,

—

)

Sonstige Anlageinstrumente gemas § 52 InvG.

§ 2 Anlagegrenzen

(1)

(@)

Das Sondervermdégen darf bis zu 100 % aus Wertpapieren gemaf § 1 Buchst. a)
bestehen. Die in Pension genommenen Wertpapiere sind auf die Anlagegrenzen
des § 60 Abs. 1 und 2 InvG anzurechnen.

Das Sondervermdgen setzt sich zu mindestens 51 % aus Schuldverschreibungen
zusammen.
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§3

§4

Der Erwerb von Geldmarktinstrumenten ist bis zu 49 % des Wertes des Sonder-
vermdgens und nur nach MaBgabe des § 6 der ,Allgemeinen Vertragsbedingun-
gen maoglich. Die in Pension genommenen Geldmarktinstrumente sind auf die
Anlagegrenzen des § 60 Abs. 1 und 2 InvG anzurechnen.

Bis zu 49 % des Wertes des Sondervermégens dirfen in Bankguthaben nach
MaBgabe des § 7 Satz 1 der ,Allgemeinen Vertragsbedingungen® gehalten wer-
den. Hierbei sind Betrage, die die Gesellschaft als Pensionsnehmer gezahlt hat,
anzurechnen.

Bis zu 10 % des Wertes des Sondervermdgens durfen in allen zulédssigen In-
vestmentanteilen nach MaBgabe des § 8 der ,Allgemeinen Vertragsbedingun-
gen“ gehalten werden. Die in Pension genommenen Investmentanteile sind auf
die Anlagegrenzen der §§ 61 und 64 Abs. 3 InvG anzurechnen.

Anlageausschuss

Die Gesellschaft bedient sich bei der Auswahl der fiir das Sondervermdgen anzuschaf-
fenden oder zu verauBernden Vermdgensgegenstdnde des Rates eines Anlageaus-
schusses.

ANTEILKLASSEN

Anteilklassen

(1)

Fir das Sondervermégen kénnen Anteilklassen im Sinne von § 16 Abs. 2 der
Allgemeinen Vertragsbedingungen gebildet werden, die sich hinsichtlich der Er-
tragsverwendung, des Ausgabeaufschlages, der Wahrung des Anteilwertes, der
Verwaltungsvergutung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser
Merkmale unterscheiden. Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zuldssig und
liegt im Ermessen der Gesellschaft.

Die bestehenden Anteilklassen werden sowohl im ausfihrlichen Verkaufspros-
pekt als auch im Jahres- und Halbjahresbericht einzeln aufgezahlt. Die die An-
teilklassen kennzeichnenden Ausgestaltungsmerkmale (Ertragsverwendung,
Ausgabeaufschlag, Wahrung des Anteilwertes, Verwaltungsvergitung, Mindest-
anlagesumme oder eine Kombination dieser Merkmale) werden im ausfuhrlichen
Verkaufsprospekt und im Jahres- und Halbjahresbericht im Einzelnen beschrie-
ben.

Der Abschluss von Wahrungskurssicherungsgeschaften ausschlieBlich zuguns-
ten einer einzigen Wahrungsanteilklasse ist zulassig. Fir Wahrungsanteilklassen
mit einer Wahrungsabsicherung zugunsten der Wahrung dieser Anteilklasse (Re-
ferenzwahrung) darf die Gesellschaft auch unabhangig von § 9 der ,Allgemeinen
Vertragsbedingungen® Derivate im Sinne des § 51 Abs. 1 InvG auf Wechselkurse
oder Wahrungen mit dem Ziel einsetzen, Anteilwertverluste durch Wechselkurs-
verluste von nicht auf die Referenzwahrung der Anteilklasse lautenden Vermé-
gensgegenstanden des Sondervermdgens zu vermeiden.

Der Anteilwert wird fir jede Anteilklasse gesondert errechnet, indem die Kosten
der Auflegung neuer Anteilklassen, Ausschuttungen (einschlieBlich der aus dem
Fondsvermégen ggf. abzufihrenden Steuern), die Verwaltungsvergttung und die
Ergebnisse aus Wahrungskurssicherungsgeschaften, die auf eine bestimmte An-
teilklasse entfallen, ggf. einschlieBlich Ertragsausgleich, ausschlieBlich dieser An-
teilklasse zugeordnet werden.
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AUSGABEPREIS, RUCKNAHMEPREIS, RUCKNAHME VON ANTEILEN UND KOSTEN

§ 5 Anteilscheine

§6

§7

Die Anleger sind an den jeweiligen Vermdgensgegenstanden des Sondervermdgens in
Ho6he ihrer Anteile als Miteigentimer nach Bruchteilen beteiligt.

Ausgabe- und Riicknahmepreis

(1)

(@)

Zur Festsetzung des Ausgabepreises wird dem Anteilwert jeder Anteilklasse ein
Ausgabeaufschlag von 3,00 % hinzugerechnet. Es steht der Gesellschaft frei, fir
eine oder mehrere Anteilklassen einen niedrigeren Ausgabeaufschlag zu erhe-
ben oder von der Erhebung eines Ausgabeaufschlages abzusehen.

Die Ricknahme erfolgt zum Anteilwert. Ein Ricknahmeabschlag wird nicht erho-
ben.

Kosten
(Diese Regelung unterliegt nicht der Genehmigungspflicht der Bundesanstalt fir Finanzdienstleistungsaufsicht)

(1)

Die Gesellschaft erhélt fir die Verwaltung des Sondervermdgens unabhangig
von der Anteilklasse eine vierteljahrlich zahlbare Vergltung in Héhe von 0,50 %
p.a. bezogen auf den an jedem Ermittlungstag ermittelten Inventarwert des Son-
dervermdgens. Es steht der Gesellschaft frei, fir eine oder mehrere Anteilklassen
eine niedrigere Vergutung zu berechnen oder von der Berechnung einer Vergu-
tung abzusehen.

(ab 1. Mai 2010 wird Absatz 1 wie folgt ergénzt):

Die Gesellschaft kann in Hohe von 5 % der Nettoausgleichs-, Nettoschadenser-
satz- und/oder Nettovergleichszahlungen aus der Teilnahme an in- und auslandi-
schen Wertpapiersammelklagen, Steuererstattungsverfahren oder entsprechen-
den Verfahren als pauschale Vergltung im Hinblick auf die Kosten, die der Ge-
sellschaft in diesem Zusammenhang entstehen, erhalten.

Die Depotbank erhalt fir ihre Tatigkeit unabh&ngig von der Anteilklasse eine vier-
teljahrlich zahlbare Vergitung in H6he von 0,10 % p.a. (mindestens € 10.000,00
p.a.) bezogen auf den an jedem Ermittlungstag ermittelten Inventarwert des Son-
dervermdgens. Es steht der Depotbank frei, fir eine oder mehrere Anteilklassen
eine niedrigere Vergutung in Rechnung zu stellen oder von der Berechnung einer
Depotbankvergitung abzusehen.

Die Gesellschaft kann sich bei der Umsetzung des Anlagekonzeptes einer Bera-
tungs- oder Asset Management Gesellschaft bedienen. In diesem Fall betragt die
aus dem Sondervermégen vierteljahrlich zahlbare Vergitung der Beratungs- oder
Asset Management Gesellschaft unabhangig von der Anteilklasse 0,50 % p.a.
bezogen auf den an jedem Ermittlungstag ermittelten Inventarwert des Sonder-
vermoégens. Es steht der Beratungs- oder Asset Management Gesellschaft frei,
fir eine oder mehrere Anteilklassen eine niedrigere Vergitung in Rechnung zu
stellen oder von der Berechnung einer Vergltung abzusehen.

Neben den der Gesellschaft, der Depotbank und der Beratungs- oder Asset Ma-
nagement Gesellschaft zustehenden Vergitungen gehen die folgenden Aufwen-
dungen zu Lasten des Sondervermdgens:

a) im Zusammenhang mit dem Erwerb und der VerauBerung von Vermdgens-
gegenstanden entstehende Kosten;

b) bankibliche Depotgeblhren, ggf. einschlieBlich der Kosten fir die Verwah-
rung auslandischer Wertpapiere im Ausland;
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c) Kosten fir den Druck und Versand der fir die Anteilinhaber bestimmten Jah-
res- und Halbjahresberichte und ggf. des Auflésungsberichtes;

d) alle im Zusammenhang mit der Erflllung der Voraussetzungen und Folge-
pflichten eines Vertriebs der Anteile in anderen Landern anfallenden Kosten;

e) Kosten, die im Zusammenhang mit der Herbeiflhrung, Aufrechterhaltung
und Beendigung von Bdrsennotierungen der Anteile anfallen;

f)  Kosten der Bekanntmachung der Jahres- und Halbjahresberichte, der Aus-
gabe- und Ricknahmepreise und ggf. der Thesaurierungen bzw. Ausschit-
tungen und des Auflésungsberichtes;

g) Kosten der Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlagen und der Beschei-
nigung, dass die steuerlichen Angaben nach den Regeln des deutschen
Steuerrechts ermittelt wurden;

h) Verwaltungsgebihren und Kostenersatz staatlicher Stellen;
i)  Kosten fir Rechts- und Steuerberatung in Hinblick auf das Sondervermégen;

j) im Zusammenhang mit den Kosten der Verwaltung und Verwahrung evil.
entstehende Steuern;

k) Kosten fir die Prifung des Sondervermdgens durch den von der Gesell-
schaft beauftragten Abschlussprifer der Gesellschaft;

l) Kosten fir die Beauftragung von Stimmrechtsbevollmachtigten;

m) Kosten fiir die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsanspriichen
des Sondervermdgens;

n) Kosten fiir Erstellung oder Anderung, Ubersetzung, Hinterlegung, Druck und
Versand von Verkaufsprospekten in den Landern, in denen die Anteile ver-
trieben werden;

o) Kosten der Auflegung des Sondervermdgens bis zu einem Betrag von
€ 20.000,00 die Uber einen Zeitraum von drei Jahren ratierlich belastet und
nicht im Sondervermdgen aktiviert werden;

p) Kosten zur Analyse des Anlageerfolgs durch Dritte;

gq) Kosten fur die Bonitatsbeurteilung des Sondervermégens durch national
oder international anerkannte Ratingagenturen;

r) Kosten flir Werbung, die unmittelbar im Zusammenhang mit dem Anbieten
und dem Verkauf von Anteilen anfallen;

s) im Zusammenhang mit den an die Gesellschaft, die Depotbank und an die
Beratungs- oder Asset Management Gesellschaft zu zahlenden Vergitungen
sowie den vorstehend genannten Aufwendungen anfallende Steuern.

(5) Die Gesellschaft hat im Jahresbericht und im Halbjahresbericht den Betrag der
Ausgabeaufschlage und Ricknahmeabschlage offen zu legen, die dem Sonder-
vermdgen im Berichtszeitraum flir den Erwerb und die Ricknahme von Anteilen
im Sinne des § 50 InvG berechnet worden sind. Beim Erwerb von Anteilen, die
direkt oder indirekt von der Gesellschaft selbst oder einer anderen Gesellschaft
verwaltet werden, mit der die Gesellschaft durch eine wesentliche unmittelbare
oder mittelbare Beteiligung verbunden ist, darf die Gesellschaft oder die andere
Gesellschaft fir den Erwerb und die Ricknahme keine Ausgabeaufschldge und
Rldcknahmeabschlage berechnen. Die Gesellschaft hat im Jahresbericht und im
Halbjahresbericht die Vergutung offen zu legen, die dem Sondervermbgen von
der Gesellschaft selbst, von einer anderen Kapitalanlagegesellschaft, einer In-
vestmentaktiengesellschaft oder einer anderen Gesellschaft, mit der die Gesell-
schaft durch eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare Beteiligung verbunden
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§8

§9

§10

ist oder einer auslandischen Investment-Gesellschaft, einschlieBlich ihrer Verwal-
tungsgesellschaft als Verwaltungsvergltung fir die im Sondervermdgen gehalte-
nen Anteile berechnet wurde.

ERTRAGSVERWENDUNG UND GESCHAFTSJAHR
Thesaurierung der Ertrage

Bei thesaurierenden Anteilklassen legt die Gesellschaft die wahrend des Geschéftsjah-
res fir Rechnung des Sondervermdgens angefallenen und nicht zur Kostendeckung
verwendeten Zinsen, Dividenden und sonstigen Ertrdge — unter Berlcksichtigung des
zugehdrigen Ertragsausgleichs — sowie die VerauBerungsgewinne im Sondervermdgen
anteilig wieder an.

Ausschittung der Ertrage

Bei ausschittenden Anteilklassen schittet die Gesellschaft die wahrend des Ge-
schéaftsjahres auf die jeweilige Anteilklasse entfallenden, fir Rechnung des Sonder-
vermobgens angefallenen und nicht zur Kostendeckung verwendeten anteiligen Zinsen,
Dividenden und Ertrédge aus Investmentanteilen sowie Entgelte aus Darlehens- und
Pensionsgeschéften — unter Berlcksichtigung des zugehdérigen Ertragsausgleichs —
aus. VerauBerungsgewinne und sonstige Ertrdge — unter Berlcksichtigung des zuge-
hérigen Ertragsausgleichs — kénnen anteilig ebenfalls zur Ausschittung herangezogen
werden. Ausschittbare anteilige Ertrdge kdnnen zur Ausschittung in spateren Ge-
schéaftsjahren insoweit vorgetragen werden, als die Summe der vorgetragenen Ertrage
15 % des jeweiligen Wertes des Sondervermdgens zum Ende des Geschéftsjahres
nicht Gbersteigt. Ertrdge aus Rumpfgeschéftsjahren kdnnen vollstdndig vorgetragen
werden. Im Interesse der Substanzerhaltung kénnen anteilige Ertrage teilweise, in
Sonderfallen auch vollstandig zur Wiederanlage im Sondervermégen bestimmt werden.
Die Ausschuttung erfolgt jahrlich innerhalb von drei Monaten nach Schluss des Ge-
schéftsjahres.

Geschaftsjahr

Das Geschéftsjahr des Sondervermégens beginnt am 1. Dezember und endet am 30.
November des folgenden Jahres.
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E. Belehrung uber das Recht des Kaufers zum Widerruf nach § 126 InvG
(Haustiirgeschafte)

Hinweis nach § 126 des Investmentgesetzes

1. Ist der Kaufer von Anteilen durch mindliche Verhandlungen auBerhalb der standigen
Geschéftsraume desjenigen, der die Anteile verkauft oder den Verkauf vermittelt hat,
dazu bestimmt worden, eine auf den Kauf gerichtete Willenserklarung abzugeben, so ist
er an diese Erklarung nur gebunden, wenn er sie nicht der Kapitalanlagegesellschaft
gegentber binnen einer Frist von zwei Wochen schriftlich widerruft; dies gilt auch dann,
wenn derjenige, der die Anteile verkauft oder den Verkauf vermittelt, keine standigen
Geschaftsraume hat.

2. Zur Wahrung der Frist gentgt die rechtzeitige Absendung der Widerrufserklarung. Die
Widerrufsfrist beginnt erst zu laufen, wenn die Durchschrift des Antrags auf Vertragsab-
schluss dem Kaufer ausgehandigt oder ihm eine Kaufabrechnung Ubersandt worden ist
und darin eine Belehrung tber das Widerrufsrecht enthalten ist, die den Anforderungen
des § 355 Abs. 2 Satz 1 des Burgerlichen Gesetzbuchs gentigt. Ist streitig, ob oder zu
welchem Zeitpunkt die Durchschrift des Antrags auf Vertragsabschluss dem Kaufer aus-
gehéandigt oder ihm eine Kaufabrechnung Ubersandt worden ist, trifft die Beweislast den
Verkaufer.

3. Das Recht zum Widerruf besteht nicht, wenn der Verkaufer nachweist, dass

a) der Kaufer die Anteile im Rahmen seines Gewerbebetriebes erworben hat oder

b) er den Kaufer zu den Verhandlungen, die zum Verkauf der Anteile gefiihrt haben,
aufgrund vorhergehender Bestellung gemai § 55 Abs. 1 der Gewerbeordnung auf-
gesucht hat.

4. Ist der Widerruf erfolgt und hat der Kaufer bereits Zahlungen geleistet, so ist die Kapital-
anlagegesellschaft verpflichtet, dem Kéaufer, gegebenenfalls Zug um Zug gegen Rick-
Ubertragung der erworbenen Anteile, die bezahlten Kosten und einen Betrag auszuzah-
len, der dem Wert der bezahlten Anteile am Tage nach dem Eingang der
Widerrufserklarung entspricht.

5. Auf das Recht zum Widerruf kann nicht verzichtet werden.

6. Die MaBgaben der Absatze 1 bis 5 gelten entsprechend fir den Verkauf der Anteile
durch den Anleger.
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F. Verkaufsbeschrankung

Die ausgegebenen Anteile des Sondervermdgens dirfen nur in Landern zum Kauf ange-
boten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zu-
l&ssig ist. Sofern nicht von der Gesellschaft oder von einem von ihr beauftragten Dritten
eine Anzeige bei den 6rtlichen Aufsichtsbehdrden eingereicht bzw. eine Erlaubnis von den
ortlichen Aufsichtsbehdrden erlangt wurde und soweit eine solche Anzeige oder Geneh-
migung nicht vorliegt, handelt es sich daher nicht um ein Angebot zum Erwerb von In-
vestmentanteilen.

Die Anteile wurden und werden nicht nach dem United States Securities Act aus dem
Jahr 19383 in seiner geltenden Fassung (nachfolgend als ,Gesetz von 1933" bezeichnet)
oder nach den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder einer Gebietskdrperschaft
der Vereinigten Staaten von Amerika oder ihrer Territorien, Besitzungen oder sonstiger
Gebiete registriert, die ihrer Rechtshoheit unterstehen, einschlieBBlich des Commonwealth
von Puerto Rico (nachfolgend als ,Vereinigte Staaten“ bezeichnet). Die Anteile dirfen
nicht in den Vereinigten Staaten angeboten, verkauft oder anderweitig tUbertragen werden.
Die Anteile werden auf der Grundlage einer Befreiung von den Registrierungsvorschriften
des Gesetzes von 1933 gemaB Regulation S zu diesem Gesetz angeboten und verkauft.
Die Gesellschaft wurde und wird weder nach dem United States Investment Company Act
aus dem Jahr 1940 in seiner geltenden Fassung noch nach sonstigen US-
Bundesgesetzen registriert. Dementsprechend werden Anteile weder in den Vereinigten
Staaten noch an oder fir Rechnung von US-Personen (im Sinne der Definitionen fur die
Zwecke der US-Bundesgesetze Uber Wertpapiere, Waren und Steuern, einschlieBlich
Regulation S zu dem Gesetz von 1933) (nachfolgend zusammen als ,US-Personen® be-
zeichnet), angeboten oder verkauft. Spatere Ubertragungen von Anteilen in den Vereinig-
ten Staaten bzw. an US-Personen sind unzulassig.

Die Anteile wurden von der US-Wertpapier- und Bdérsenaufsichtsbehérde, der Securities
and Exchange Commission (nachfolgend als ,SEC*" bezeichnet) oder einer sonstigen Auf-
sichtsbehdrde in den Vereinigten Staaten weder zugelassen, noch wurde eine solche Zu-
lassung verweigert; dartber hinaus hat weder die SEC noch eine andere Aufsichtsbehor-
de in den Vereinigten Staaten Uber die Richtigkeit und Angemessenheit dieses Verkaufs-
prospekis bzw. die Vorteile der Anteile entschieden. Gegenteilige Behauptungen sind
strafbar. Die United States Commodity Futures Trading Commission (US-Warentermin-
handelsaufsichtsbehdrde) hat weder dieses Dokument noch sonstige Verkaufsunterlagen
fir die Gesellschaft geprift oder genehmigt.

Niemand ist zur Abgabe von Erklarungen oder Zusicherungen befugt, die nicht im Ver-
kaufsprospekt bzw. in den Unterlagen enthalten sind, auf die im Verkaufsprospekt verwie-
sen wird. Diese Unterlagen sind am Sitz der Gesellschaft 6ffentlich zuganglich.

Dieser Prospekt darf nicht in den Vereinigten Staaten in Umlauf gebracht werden.
Anleger, die als ,Restricted Persons® im Sinne der US-Regelung No. 2790 der ,National

Association Security Dealers® (NASD 2790) anzusehen sind, haben ihre Anlagen in dem
Sondervermdgen der Gesellschaft unverziglich anzuzeigen.

RR Analysis BORSEBIUS Rent Universal 63



	2010-02-01 VKP RR Analysis BÖRSEBIUS Rent Universal.pdf
	2010-02-01 VP RR Analysis BÖRSEBIUS Rent Universal.pdf

